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Zusammenfassung 
Mit dem Vertrag vom 14.03.2003 beauftragte das Amt für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung Altmark (ALF) die Agro-Öko-Consult Berlin GmbH (AÖC) mit der Erstellung einer the-
menbezogenen Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP). Die Gesamtthematik wurde 
in fünf Aufgabenschwerpunkte unterteilt, die in Form von abgeschlossenen Teilleistungen in 
Zwischenberichten abschließend behandelt werden. Im vorliegenden Bericht werden Teile 
des 2. Aufgabenschwerpunktes und der gesamte 5. Aufgabenschwerpunkt der AEP abge-
handelt. Im noch zu erstellenden Endbericht werden die Ergebnisse aller Zwischenberichte 
in zusammenfassender Form gemeinsam mit einem Aktionsprogramm dargestellt. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieses Berichtes sind: 

1. Das an die Teilnehmer einer im Frühjahr 2004 durchgeführten Fragebogenaktion ver-
sendete Datenblatt wird vorgestellt und an Hand von Beispielen die daraus ableitbaren 
Folgerungen erläutert. Mit Hilfe des für die Erstellung des Datenblattes angewendete 
Verfahren zur räumlichen Darstellung von Tierhaltungsanlagen und ihre Lage zu be-
nachbarten Gebieten sowie deren Nutzung, wurden erstmals verschiedene Rechtsgebie-
te (Naturschutz, Baurecht, Wasserrecht, Immissionsrecht) für die Gesamtbeurteilung ei-
nes Standortes zusammengefasst. In den Datenblättern sind die Angaben der Betreiber 
strukturell aufgearbeitet und hinsichtlich der Abstandsregelung zu Wohngebieten nach 
der Technischen Anleitung Luft (TA-Luft) grafisch dargestellt worden. Die Datenblätter 
können bei Genehmigungsanträgen, Emissionserklärungen oder Betriebsaudits als 
Grundlage verwendet werden, allerdings ohne dass sich daraus Rechtsbindungen ablei-
ten. Der Abstandskreis zeigt an, bis wohin bei der derzeitigen Anlagendimension eine 
eventuell geplante Wohnbebauung maximal herannahen darf, ohne dass die Anlage be-
troffen ist. 

2. Die Möglichkeiten, die Emissionen aus der Tierhaltung zu reduzieren, wurden Funkti-
onsbereichen innerhalb der Tierhaltung zugeordnet und die Minderungspotenziale be-
schrieben. Um abschätzen zu können in welchen Funktionsbereichen der Tierproduktion 
innerhalb der Tierhaltungsanlagen in der Altmark das regional größte Emissionsminde-
rungspotenzial liegt, wurden auf Grundlage der Befragungen für die Milchviehhaltung und 
für die Schweinehaltung jeweils ein typischer Modellbetrieb (Referenzbetrieb) hinsichtlich 
der Haltungs- Lüftungs-  Dunglagerungs- und Dungausbringungstechnik abgeleitet. 

3. Innerhalb von Rinderhaltungsanlagen liegen in der Altmark neben der Anwendung 
der Guten fachlichen Praxis (GfP) die größten Emissionsminderungspotenziale 

Ø in der unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers (Ammoniak, Geruch), 

Ø im Einsatz emissionsarmer Ausbringungsverfahren (Ammoniak, Geruch, Lachgas??), 

Ø in der Ausweitung der Weidehaltung (Ammoniak, Geruch), 

Ø in der Befestigung und Überdachung von Festmistlagerstätten (Ammoniak, Geruch, 
Methan,) 

Ø im Einsatz von Biogasanlagen (Methan, Geruch), 

Ø in der „Öffnung“ geschlossener Ställe unter Verwendung steuerbarer Lüftung (Gardi-
nen - Ammoniak). 
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Innerhalb von Schweinehaltungsanlagen liegen in der Altmark neben der Anwendung der 
Guten fachlichen Praxis (GfP) die größten Emissionsminderungspotenziale 

Ø in der Abdeckung der Güllelager, 

Ø in der Einführung der Multiphasenfütterung, 

Ø in der unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers auf nicht bewachsenem 
Ackerland, 

Ø im Einsatz emissionsarmer Ausbringungsverfahren, 

Ø in der Einführung von Großgruppen mit Ausbildung von Funktionsbereichen. 

4. Unter dem Gesichtspunkt einer Senkung der Emissionen auf Länder- bzw. Land-
kreisebene, liegt das größte Potenzial der mit der Rinderhaltung verbundenen Emissi-
onsminderung außerhalb der Ställe (bzw. der Tierhaltungsanlagen) im Bereich der 
Wirtschaftsdüngerausbringung. Es wird empfohlen, zur Emissionsminderung auf regi-
onaler Ebene zunächst und vorrangig Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsdünger-
ausbringung zu fördern; es wird die Einrichtung einer sich speziell mit dieser Thematik 
befassenden Weiterbildungsmaßnahme an der LLG in Iden vorgeschlagen. 

5. Zur Beurteilung der Situation innerhalb der Ställe bestehender Anlagen und Produkti-
onssysteme und dem Erlass nachträglicher Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen sind die Ermessensspielräume, welche die TA-Luft und auch die 
übrigen gesetzlichen Regelwerke (z.B. Baurecht, Natur-, Boden-, und Gewässerschutz) 
den Behörden einräumen, so auszulegen, dass notwendige Emissionsminderungsmaß-
nahmen vorrangig durch kostengünstige Umstellung der Organisation (Management) 
durchgeführt werden können. Zur Ermittlung der konkreten Emissionssituation und den 
Entstehungsquellen von Schadgasen innerhalb von Tierställen bedarf es konkreter Mes-
sungen. Mit deren Hilfe lassen sich in Verbindung mit unabhängiger Beratung zusammen 
mit den Landwirten Lösungsansätze entwickeln, die effizient und kostengünstig durchzu-
führen sind und in der Regel auch der Tiergesundheit zu gute kommen. Es wird die Er-
richtung eines mobilen Emissionsmess- und Stallklimaprüfdienstes nach dem Vorbild von 
Sachsen vorgeschlagen. 

6. Durch die Unternehmensstruktur der tierhaltenden Unternehmen in der Altmark sind 
die Möglichkeiten des Aufbaus regionaler Wirtschaftkreisläufe begrenzt. Für die großen 
Unternehmen werden hier insbesondere Chancen beim Ersatz von Sojaextraktionsschrot 
durch Lupinen und der Einstieg in die Stromproduktion aus Biogas gesehen. 

7. Die Versuche in der Altmark weitere Verarbeitungskapazitäten für tierische Produkte 
zu etablieren haben bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zum Erfolg geführt. Auch die erneu-
ten Aktivitäten in dieser Richtung von Seiten des Bauernverbandes scheinen daran zu 
scheitern, dass für die Errichtung einer regionalen Schlachtstätte sich keine Investoren-
gruppe findet, die bereit ist ein finanzielles Risiko einzugehen.  

8. Für die kleineren landwirtschaftlichen Unternehmen bietet sich vereinzelt der Einstieg 
und/oder der Ausbau ihrer Direktvermarktungsaktivitäten an. Dafür müssen sowohl die 
notwendigen Arbeitskapazitäten vorhanden oder beschaffbar sein als auch neue Absatz-
kanäle geschaffen werden. Dabei sind für die Altmark neben den ortsansässigen Bewoh-
nern zunehmend Besucher und Touristen als Verbraucher regionaler Produkte als eine 
zu bewerbende Gruppe von Interesse. Des Weiteren besteht für bestimmte Produkte 
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durchaus Potenzial Absatzkanäle in den gut erreichbaren Zentren, Berlin, Hamburg, 
Wolfsburg und Magdeburg zu erschließen. Dabei ist allerdings die Vorstellung, dass sich 
alles, was regional produziert wird, auch von allein in der Region verkauft falsch. Die 
Verbraucher müssen für den Kauf regionaler Produkte aktiviert werden. 

9. Grundlage für eine Aktivierung regionaler Verbraucher ist die Erhöhung der Akzep-
tanz der Tierhaltung bei den Bewohnern in der Region. Um das Ansehen oder auch das 
öffentliche Meinungsbild über die Tierhaltung zu verbessern, bedarf es mehr als Hoch-
glanzplakate auf denen frische Jungmenschen in knackige Würstchen reinbeißen oder 
beim Tischfußball mal eben ne Tüte Milch austrinken. Es bedarf vor allem einer Außen-
darstellung, die sachgerechte Informationen über die Landwirtschaft mit regionalem Be-
zug anbietet und dem Einsatz von Gestaltungsmaßnahmen rund um die Produktionsstät-
ten. werden. Hierzu werden zwei umsetzungsfähige Maßnahmenvorschläge unterbreitet. 

10. Die Altmark eignet sich prinzipiell für die Einführung einer Regionalmarke (Dachmar-
ke – Herkunftsmarke). Der Name der Region ist zum einen allgemein bekannt und zum 
Anderen identifizieren sich die Bewohner trotz der flächenmäßig großen Ausdehnung 
und Untergliederung in mehrere „Subregionen“ mit dem Namen und der Region. Für den 
Aufbau der Organisations- und Kommunikationsstruktur und zur Fortführung der Regio-
nalvermarktung und der damit verbundenen Dachmarke wird die Gründung eines Vereins 
empfohlen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die eingerichteten Strukturen ihre 
Aufgaben mit einem geringen ständigen Kostenaufwand leisten können. 

 

 

 

 

 

 

 
 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 � �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 1

1 Zweck des vorliegenden 5. Zwischenberichts  

Mit dem Vertrag vom 14.03.2003 beauftragte das Amt für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung Altmark (ALF) die Agro-Öko-Consult Berlin GmbH (AÖC) mit der Erstellung einer the-
menbezogenen Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP). 

Die Komplexität und Vielschichtigkeit der durch die Leistungsbeschreibung vorgegebenen 
Themengebiete veranlasste die AÖC mit Zustimmung des ALF, das Gutachten in die folgen-
den fünf Handlungsstrategien (Aufgabenschwerpunkte), die sich aus der Leistungsbeschrei-
bung und den zu Beginn der Bearbeitung im ersten Zwischenbericht dargestellten Recher-
chen ableiten, zu unterteilen: 

1. Erfassung und Bewertung von Tierhaltungsanlagen und Tierhaltungsstandorten mit 
mehr als 50 Großvieheinheiten (GV) 

2. Untersuchungen von Emissionen aus Tierhaltungsanlagen und sich hieraus erge-
bende Minderungspotenziale für den Betreiber 

3. Evaluierung von Standorten der Tierhaltung nach dem Ausschlussprinzip 
4. Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen zur Emissionsminderung und zur  

Energieerzeugung in der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung 
5. Aufzeigen von Potenzialen zum Aufbau nachhaltig entwicklungsfähiger Strukturen 

und regionaler Wirtschaftskreisläufe der Tierhaltung und nachgelagerter Gewerbe 

Die Ergebnisse zu den Aufgabenschwerpunkten 1 - 4 wurden in 3 weiteren Zwischenberich-
ten in Form von abgeschlossenen Teilleistungen dargestellt, die durch die Erstellung eines 
Stall- und Standortkatasters sowie eines Altstandortekatasters auf Datenträgern ergänzt 
wurde. 

In dem vorliegenden 5. Zwischenbericht wird im ersten Teil die Aufgabe des 2. Arbeit-
schwerpunktes 

Ø „Untersuchungen von Emissionen aus Tierhaltungsanlagen und sich hieraus erge-
bende Minderungspotenziale für den Betreiber“ 

abschließend dargestellt. Damit werden Aussagen aus dem 2. Zwischenbericht erweitert. 

Im zweiten Teil wird der 5. Arbeitsschwerpunkt 

Ø „Aufzeigen von Potenzialen zum Ausbau nachhaltig entwicklungsfähiger Strukturen 
und regionaler Wirtschaftskreisläufe der Tierhaltung und nachgelagerte Gewerbe“ 

in Form einer abgeschlossenen Teilleistung abgearbeitet. 

Im noch zu erstellenden Endbericht werden die Ergebnisse aller Zwischenberichte in zu-
sammenfassender Form gemeinsam mit einem Aktionsprogramm dargestellt. 
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2 Untersuchungen von Emissionen aus Tierhaltungsanlagen und 
sich hieraus ergebende Minderungspotentiale für den Betreiber  

2 . 1  P r o b l e m s t e l l u n g  u n d  V o r g e h e n s w e i s e  

Im Fokus internationaler Luftreinhaltepolitik stehen mit Bezug zur Nutztierhaltung die Emissi-
onen und Umweltauswirkungen von Ammoniak (NH3), Methan-(CH4), Lachgas (N2O), so-
wie Stäube und Feinstäube (Bioaerosole –PM10 - lungengängige Staubpartikel aus Tierhal-
tungsanlagen, die sich lange Zeit in der Luft halten und an denen Mikroorganismen und To-
xine haften). Des weiteren spielen die ausschließlich auf lokaler Ebene wirkenden Geruchs-
emissionen im Zusammenhang mit der Entfernung von Tierhaltungsanlagen und/oder der 
Düngerausbringungsflächen zu Wohnlagen bei der Betrachtung von Emissionen eine große 
Rolle. 

Im 2. Zwischenbericht zu dieser AEP wurde bereits ausführlich über die verschiedenen durch 
Tierhaltung verursachten Emissionsarten, ihre Bedeutung und die grundsätzlichen Möglich-
keiten der Emissionsreduzierung, sowie über die national gültigen Verpflichtungen und 
Rechtsinstrumente diese umzusetzen, berichtet. Die Ansprüche an die Tierhaltung „emissi-
onsarme“ Produktionsverfahren einzusetzen werden wachsen. 

Grundlage der Ergebnisse des 2. Zwischenberichtes bilden neben den Angaben aus der 
Fachliteratur und der Auswertung amtlicher Statistiken eine im Januar – Februar 2004 
durchgeführte Fragebogenaktion bei 471 Tierhaltungsunternehmen1 in der Altmark sowie 
persönliche Gespräche mit 40 Betriebsleitern von Tierhaltungsunternehmen. Es wurden Da-
ten zu den Haltungs-, Fütterungs-, und Dunglagerungstechniken erfasst. 

Die aufgenommenen Daten wurden von der AÖC in ein Stall- und Standortkataster2 eingear-
beitet, welches die Basis für ein Emissionskataster bildet. Dieses bietet den Einstieg in eine 
detaillierte Ermittlung von Emissionsfrachten aus Tierhaltungsanlagen in der Altmark. 

Eine ebenfalls durchgeführte und in der Abbildung 1 grafisch dargestellte Auswertung des 
Tierbesatzes auf Gemeindeebene ergibt zwar deutliche Unterschiede zwischen einzelnen 
Gemeinden; aber selbst in den wenigen Gemeinden, die absolut das Vorhandensein höherer 
Tierzahlen ausweisen liegt der GV-Besatz/ha LF unter 2,0 GV/ha. Insgesamt liegt der GV-
Besatz/ha LF in der Altmark unter 0,48. 

Die überwiegende Mehrzahl der an der Befragung teilnehmenden Tierhalter hat im Mai 2005 
von der AÖC GmbH Berlin GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt erstellte Datenblätter zu ihren Tierhaltungsanlagen zugesendet bekommen. 

Um dem Leser den Einstieg in die Thematik zu erleichtern werden nach einer Beschreibung 
der Datenblätter zunächst die Ergebnisse des 2. Zwischenberichtes in zusammenfassender 
Form dargestellt und in einzelnen Themengebieten um neue Erkenntnisse ergänzt. 

                                                
1  es wurden 274 Standorte erfasst an denen insgesamt rund 68.000 Großvieheinheiten gehalten werden; 
bezogen auf die Gesamtzahl aller in der Altmark gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere von ca. 132.000 GV 
entspricht dies einem Erfassungsgrad von knapp 52%. 
2  Das Tabellenwerk des Stall- und Stallkatasters wurde in gedruckter Form und auf Datenträgern zeit-
gleich mit dem 2. Zwischenbericht an den Auftraggeber überreicht. In seiner jetzigen Form enthält das Kataster 
datenschutzrechtlich relevante Angaben. Es darf nur behördenintern verwendet werden. 
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Die Emissionsminderungspotenziale innerhalb der einzelnen Funktionsbereiche werden ver-
stärkt hinsichtlich der in der altmärkischen Tierhaltung anzutreffenden Haltungssysteme be-
leuchtet. 

Anschließend werden jeweils ein für die Milchviehhaltung und ein für die Schweinehaltung in 
der Altmark typisches Haltungssystem durch Bildung von zwei Referenzbetrieben vorgestellt 
und die Bereiche identifiziert, in denen in der altmärkischen Tierhaltung die größten Emissi-
onsminderungspotenziale liegen. Dabei wird bewusst der im Bundes-Immisionsschutzgesetz 
(BImSchG) verwendete Anlagenbegriff3 um die Wirtschaftdüngerausbringung und dessen 
Einarbeitung erweitert. 

Die Ergebnisse münden in Kapitel 2.4.1. in zwei umsetzungsfähigen konzeptionellen Maß-
nahmen, durch deren Umsetzung die Senkung der Emissionen aus Tierhaltungsanlagen in 
der Region, kostengünstig erreicht werden. 

Den Abschluss bildet eine Übersicht über die aktuellen Förderprogramme zur Senkung von 
Emissionen aus der Tierhaltung für in Sachsen-Anhalt ansässige Unternehmen. 

                                                
3 Eine Beschreibung des Anlagenbegriffes im Sinne des BimSchG befindet sich in Anhang 1. 
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Abbildung 1: Großvieheinheiten nach Gemeinden in nach BimSchG und BauGB genehmi-
gungspflichtigen Anlagen 

Siehe extra Datei 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 � �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 5

2 . 2  E m i s s i o n s d a t e n b l a t t  f ü r  d i e  T i e r h a l t u n g s u n t e r n e h m e n  

Die überwiegende Mehrzahl der an der Befragung teilnehmenden Tierhalter hat im Mai 2005 
von der AÖC GmbH Berlin GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt erstellte Datenblätter zu ihren Tierhaltungsanlagen zugesendet bekommen. In 
den Tabellen 1-3 wird ein Musterexemplar der Datenblätter für die Betreiber von Milch-
viehanlagen vorgestellt. In den Abbildungen 2 und 3 sind an Hand von 2 Beispielen tatsäch-
lich vorhandene Situation grafisch dargestellt. 

In den Datenblättern sind die Angaben der Betreiber strukturell aufgearbeitet und hinsichtlich 
der Abstandsregelung zu Wohngebieten nach der Technischen Anleitung Luft (TA-Luft) gra-
fisch dargestellt worden. Die Datenblätter können bei Genehmigungsanträgen, Emissionser-
klärungen oder Betriebsaudits als Grundlage verwendet werden, allerdings ohne dass sich 
daraus Rechtsbindungen ableiten. Der auf der Karte abgebildete Abstandskreis zum Schutz 
von Wohnnutzungen stellt bei der Betrachtung der von einer Tierhaltungsanlage ausgehen-
den Geruchsemissionen durch eine Behörde immer den ersten Bewertungsschritt dar. Er 
wird als ein erstes Bewertungskriterium genutzt um feststellen zu können, ob eine Betroffen-
heit vorliegt und weitergehende Spezialuntersuchungen erforderlich sind. Dies bedeutet zum 
einen, dass bei Nichtbetroffenheit (Wohnbebauung liegt außerhalb des Abstandskreises) 
aller Voraussicht nach tiefergehende Untersuchungen unnötig sind. Zum anderen muss bei 
Betroffenheit (Wohnbebauung liegt innerhalb des Abstandskreises) durch Hinzuziehung wei-
terer Daten eine tiefergehende Prüfung durchgeführt werden, die ein Belästigungspotenzial 
der Wohnnutzung ausschließen kann. 

Des Weiteren zeigt der Abstandskreis an, bis wohin bei der derzeitigen Anlagendimension 
eine eventuell geplante Wohnbebauung maximal herannahen darf, ohne dass die Anlage 
betroffen ist. 

Im ersten Beispiel (Abbildung 2) wird ein Standort gezeigt, bei dem bei Beibehaltung des 
genehmigten Tierbesatzes die vorgenommene Erstbewertung ausreicht. Es kann keine Be-
troffenheit festgestellt werden. Da der Abstandskreis aber relativ nahe an die Wohnbebau-
ung heranreicht muss der Unternehmer darauf achten, dass bei zukünftigen Planungen 
durch eine Ausweitung des Wohngebietes seine Interessen berücksichtigt werden. Des wei-
teren werden im Falle von Erweiterungsvorhaben aller Voraussicht nach weitere Spezialun-
tersuchungen erforderlich sein. Im 2. Beispiel wird ein Fall dargestellt, bei dem eindeutig eine 
Betroffenheit vorliegt, was aber nicht heißt, dass der Standort für die Tierhaltung ungeeignet 
ist und/oder in jedem Fall emissionsmindernde Maßnahmen erforderlich sind. Es zeigt aber, 
dass die Entwicklungsmöglichkeiten des Standortes eingeschränkt sind. Hinzu kommt, dass 
das Gelände an ein Wasserschutzgebiet Zone II angrenzt und die entsprechenden wasser-
rechtlichen Vorschriften beachtet werden müssen. 

Die Datenblätter wurden u. a. mit einem Anschreiben der AÖC Berlin GmbH in dem die An-
lagenbetreiber aufgefordert wurden, die Angaben zu überprüfen und sich ggf. bei Vorliegen 
von Fehlern und falschen Angaben bei der AÖC Berlin GmbH zu melden. 4 Wochen nach 
der Versendung der Datenblätter wurden von 5 Anlagenbetreibern Fehlermeldungen ange-
zeigt. Während in einem Fall lediglich ein technischer Fehler vorlag, wichen in den übrigen 
Fällen, die Mittelpunkte des Abstandkreises teilweise deutlich von den tatsächlichen Emissi-
onsschwerpunkten der Tierhaltungsanlagen ab. Eine Überprüfung ergab, dass in diesen Fäl-
len die verwendeten Koordinaten mit den Ausgangsdaten aus dem Landesverwaltungsamtes 
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Sachsen-Anhalt übereinstimmen. Dies ist für die Behörden und die betroffenen Unternehmer 
ein Hinweis darauf, dass die in den Behörden vorliegenden Koordinaten der Emissions-
schwerpunkte zur Verwendung mit Hilfe des Geografischen Informationssystems (GIS) in 
Ausnahmefällen nicht korrekt sind. Das Landesverwaltungsamt wurde von der AÖC GmbH 
auf die Fehler hingewiesen. 
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Tabelle 1: Betreiberdatenblatt für Tierhaltungsunternehmen 

 
Tierhaltungsanlagen – Betreiberdatenblatt          
 
 
Unternehmen 

 
Agrargenossenschaft Alte Mark e.G. 
Dorfstraße 111  
30815 Kalbow 
 
 
Betriebsstätte: Rinderanlage Kalbow  
 
Kalbow Feldmark 
an der Straße nach Ulmenwalde  
 
 
 
 
Gemeindekennziffer:    xxx 

Anlagenkennnummer:    xxx 

Koordinaten des Emissionsschwerpunktes 
 Hochwert:     xxx 
 Rechtswert:     xxx 

Genehmigte Größe:     xxx GV 

Genehmigungsgrundlage:    BImSchG 
 
Anzahl gehaltener Tiere:    xxx 

Rinder > 2 Jahre:    xxx 
Rinder (m) 1-2 Jahre:   xxx 

 Rinder (w) 1-2 Jahre:   xxx 
 Kälber:     xxx 

 

Großvieheinheiten gesamt:   xxx  
 
 
 
 
Bemerkungen:  
Die Daten basieren auf einer Erhebung im Januar/Februar 2004 im Rahmen der Agrarstrukturellen 
Entwicklungsplanung (AEP) „Nachhaltige Entwicklung der Tierproduktion in der Altmark“. Die Erhe-
bung wurde von der Agro-Öko-Consult Berlin GmbH im Auftrag des ALF Altmark durchgeführt.  
 
 
Eine Haftung für Irrtümer und Druckfehler kann nicht übernommen werden. 
 
 
 
          «lfd_Nr»512a 
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Tabelle 2: Datenblatt zur Stall- und Lagertechnik 

Stall und Lagertechnik 
 
 

Betreiber: Agrargenossenschaft Alte Mark e.G. Ort: Kalbow Feldmark 
an der Straße nach Ulmenwalde  

lfdnr.: 512a\  05777  

 
 
 
Stallbezeich-
nung 

Tierbe-
stand 

Nutzung   Stallform Haltung Entmis-
tung 

Lüftung Lüftungssys-
tem 

Fütterungsverfahren Tränkeverfahren 

Milchviehstall  Milchvieh Laufstall;  
Gruppenhaltung Liegeboxenlaufstall  flüssig freie Lüftung;  First Futterwagen; Automa-

tenfütterung 
Selbst- u. Nippel-
tränke 

Jungrinderstall  Jungvieh Gruppenhaltung k. A. Festmist freie Lüftung; Fenster keine Angabe keine Angabe 

Kälberstall  Kälberauf-
zucht Boxenstall Kälberbox Festmist freie Lüftung Fenster Automat Nippeltränke 

 
 
Lagerung Kapazität (m³) Verwertung 

Festmistplatte offen  
Festmistplatte überdacht  
Güllekeller unterm Stall  
Lagerung außerhalb der Ställe 

300   
1500   
600   
1900 

Wirtschaftsdünger 
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Abbildung 2: Kartenauszug zum Datenblatt für Standorte von Tierhaltungsanlagen (Beispiel 
1) 
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Abbildung 3: Kartenauszug zum Datenblatt für Standorte von Tierhaltungsanlagen (Beispiel 
2) 
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Tabelle 3: Abstandsbewertung aus immissionsschutzrechtlicher Sicht zum Schutz von 
Wohnnutzungen vor Belästigungen im Bereich der Landwirt-
schaft                                                      

 
1. Rechtshinterlegung der Bewertung Ihrer Tierhaltungsanlage 
 
Bei immissionsschutzrechtlicher Betrachtung ist auszugehen von § 5 Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), wonach genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-
ben sind, daß schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Be-
lästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können, und Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden 
Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung. 
 
Für die nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG i.V.m. der 4. BImSchV schreibt der 
Gesetzgeber vor, daß diese so zu errichten und zu betreiben sind, daß schädliche Umwelteinwirkungen verhin-
dert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand der Technik unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 
BImSchG). 
 

Die regelmäßig im Zentrum stehende Frage, ob und inwieweit Wohnbebauung gegenüber landwirtschaftlichen 
Emissionen empfindlich ist und in welchem Umfang auf erstere gegebenenfalls Rücksicht genommen werden 
muß, stellt sich im übrigen unabhängig davon, ob der Eigentümer eines mit einem Wohnhaus bebauten Grund-
stücks sich gegen eine landwirtschaftliche Betriebsstätte zur Tierhaltung wendet, oder ob sich der Landwirt sei-
nerseits gegen heranrückende Wohnbebauung zur Wehr setzt. Das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme, 
welches darauf gerichtet ist, einen angemessenen Interessenausgleich zu gewährleisten, wird inhaltlich bei Um-
welteinwirkungen - was die Grenze der Zumutbarkeit angeht - durch die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 
bestimmt. Andererseits bemißt sich die Schutzwürdigkeit eines Gebiets nach dem, was dort planungsrechtlich 
zulässig ist, also nach dem jeweiligen Gebietscharakter (etwa entsprechend der Baunutzungsverordnung).  
 
2. TA-Luft   Abstandsregelung         (diese wird graphisch dargestellt übergeben) 
 
Die TA Luft gilt nach Nr. 1 nur für genehmigungsbedürftige Anlagen. Zwar wird grundsätzlich eine analoge An-
wendung auf nicht genehmigungsbedürftige Anlagen vielfach für möglich gehalten, doch ist zu bedenken, daß Nr. 
3.3.7.1.1 allein im Hinblick auf das Vorsorgegebot des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG festgesetzt worden ist (vgl. OVG 
Münster, Urt. v. 8.2.1990, NVwZ-RR 1990, 545 = NuR 1991, 286; BVerwG, Beschl. v. 10.5.1990 - 7 B 57.90 -, 
UPR 1990, 438 = RdL 1990, 237 = GewArch 1991, 312). Hiernach scheidet eine Anwendung dieser Regelung auf 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen aus, weil § 22 BImSchG - wie dargelegt - eben keine Vorsorgeanforde-
rungen aufstellt. Im übrigen hat die Vorsorgepflicht des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nach einhelliger Rechtspre-
chung keinen drittschützenden Charakter; Nachbarn können folglich eine Verletzung der Vorsorgepflicht nicht 
geltend machen.  
Die Abstandsregelungen der TA Luft gelten für Tierhaltungsanlagen in ihrer Gesamtheit. Angaben etwa für frei-
stehende Güllebehälter können weder der TA Luft noch den einschlägigen VDI-Richtlinien entnommen werden, 
weil dort die Stallanlagen und die Güllebehälter stets als Einheit behandelt werden, die Güllebehälter mithin nur 
ein Kriterium von vielen für die (Punkte-) Bewertung der Tierhaltung im Hinblick auf die Ermittlung des einschlägi-
gen Abstandes zwischen Stallanlage und Wohnbebauung darstellen (so schon: OVG Lüneburg, Urt. v. 28.7.1982 
- 1 A 16/81 -, BRS 39 Nr. 211; ferner Beschl. v. 22.9.1993 - 7 M 5961/92 -). 
 

damit 1. Betrachtung einer Tierhaltungsanlage in ihrer Gesamtheit, von einem Emissionsmittel-
punkt, als typisierte Anlage mit Vorsorgeabstand, 

 
 und 2. weder besondere emissionsarme Haltungsverfahren noch andere Verfahren zur Emis-

sionsminderung sowie spezielle Standort-bedingungen (Windrichtungsabhängigkeiten, 
Orographie usw.) werden berücksichtigt. 

 
Nach Berechnung des GV-Wertes (500 kg Lebendgewicht nach tierartbezogenen Umrechnungsschlüssel) wird 
der Vorsorgeabstand kreisrund um den Anlagenmittelpunkt gelegt. 
 
In der übergebenen Übersicht wird dieser (für die Tierhaltungsanlage schlechterer da größerer Abstand) Mindest-
abstand für alle (auch nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen) als Bewertungskriterium genutzt, um im 
Ausschlußprinzip die Zahl der weiteren Betrachtungsfälle zu verringern. Es sollen an dieser Stelle nur Betroffen-
heiten verdeutlicht werden, die möglicherweise weitergehende Spezialuntersuchungen erfordern. Aus dem über-
gebenem Material sind keine Rechtsbindungen ableitbar! 

 
Reicht der TA-Luft-Abstand beim speziellen Einzelfall (siehe oben) nicht aus, müssen weitere tiefere Prüfverfah-
ren durchgeführt werden (diese werden nachfolgend nur genannt – treffen aber auf das übergebene Material 
nicht zu). 
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3. VDI  Abstandsregelung 
 

1. die VDI Richtlinien liegen tierartenbezogen vor (die einzelne Tierhaltungsanlage wird entspre-
chend ihrer tatsächlichen Technologie und Tierart in einem Punktesystem bewertet). 

2. Entsprechend der „guten“ oder „schlechten“ Bewertung im Punktesystem werden die Ab-
standswerte mit unterschiedlichen GV-Werten errechnet (unterschiedlich ansteigende Ab-
standskurven). 

3. Die Schutzwürdigkeit des Immissionsortes kann berücksichtigt werden (bis zur Halbierung des 
Abstandes in einem Dorfgebiet). 

 
 

 
Die Bewertung der Tierhaltungsanlage kann „gerechter“ erfolgen. Da die spezielle Anlage betrachtet wird sind die 
notwendigen Abstände in der Regel geringer als der TA-Luft Abstand. Aber zur Bewertung ist eine wesentlich 
größere Datenmenge der Tierhaltungsanlage notwendig. 

 
Bei Unterschreitung dieser Mindestabstände ist eine Sonderfallbewertung notwendig (Geruchsgutachten)! 
 
4. Zum Verhältnis von TA Luft und VDI-Richtlinien  
 
Bei unterschiedlichen Regelungen der VDI-Richtlinien und der TA Luft kommt der letzteren wegen ihres Charak-
ters als normkonkretisierender Verwaltungsvorschrift der Vorrang vor den (lediglich) als Entscheidungshilfe bzw. 
als antizipierte Sachverständigengutachten einzustufenden VDI-Richtlinien zu. Diese messen sich im übrigen 
selbst als "Entscheidungshilfe" im "Vorfeld" staatlicher Normierung ausdrücklich nur eine subsidiäre Bedeutung 
zu. Hiervon abgesehen enthalten die Abstandsregelungen der VDI-Richtlinien Aussagen dazu, wie in der Tierhal-
tung dem Schutzgrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG genügt werden kann. Nicht erkennbar ist demgegen-
über, daß diese zugleich den Anspruch erheben, das weitergehende Vorsorgegebot des § 5 Abs. 1 Nr. 2 
BImSchG zu konkretisieren, während die Bestimmungen der TA Luft in ihren über die VDI-Richtlinie hinausge-
henden Anforderungen Regelungen zum Zwecke der Vorsorge enthalten und demzufolge nicht notwendigerweise 
etwas über die zu beachtende Zumutbarkeitsschwelle aussagen (vgl. OVG Münster, Urt. v. 8.2.1990, NuR 1991, 
286 = NVwZ-RR 1990, 545; bestätigt durch BVerwG, Beschl. v. 10.5.1990 - 7 B 57.90 -, UPR 1990, 438 = RdL 
1990, 237 = GewArch 1991, 312; OVG Lüneburg, st. Rspr., z. B. Beschl. v. 10.3.1994 - 7 M 4763/93 -; Beschl. v. 
21.8.1995 - 7 M 4809/94 -). Aus diesem Grunde haben Nachbarn keinen Anspruch auf Einhaltung des aus Nr. 
3.3.7.1.1 TA Luft sich ergebenden Abstandes, mag dieser auch größer sein als etwa nach Nr. 3.2.3.2 VDI 3471, 
die eine Verringerung bis auf die Hälfte gegenüber Dorfgebieten und Wohnhäusern im Außenbereich zuläßt, 
während nach der Bestimmung der TA Luft eine Unterschreitung des Mindestabstandes nur gestattet ist, "wenn 
das geruchsintensive Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt wird". Die Halbierung des Regelab-
standes gegenüber der Wohnbebauung in einem Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO oder Wohnhäusern im Außen-
bereich berücksichtigt in angemessener Weise, daß eine solche Bebauung wegen der Vorbelastung ländlicher 
Gebiete durch gebietsspezifische Gerüche diesen gegenüber weniger schutzbedürftig ist als andere Wohngebie-
te. Hierbei macht die VDI-Richtlinie keinen Unterschied und es kommt für die Anwendung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG auch nicht darauf an, ob die emittierende Anlage selbst im - beplanten oder unbeplanten - Innenbereich 
oder im Außenbereich liegt und ob sie der Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB oder dem Gewerbe zuzu-
rechnen ist. 
 
 
Siehe auch  VDI 3471 
  VDI 3472 
  Entwurf VDI 3474 
 Perschau:  Geruchsfreisetzungen und Geruchsbewertungen im Bereich der Landwirt-

schaft aus immissionsschutzrechtlicher Sicht (Aufsatz) 
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2 . 3  E m i s s i o n s m i n d e r u n g s p o t e n z i a l e  i n  d e n  F u n k t i o n s b e -
r e i c h e n  d e r  T i e r h a l t u n g  

Die Möglichkeiten, die Emissionen aus der Tierhaltung zu reduzieren, lassen sich in die fol-
genden vier Funktionsbereiche einteilen: 

Ø Futter und Fütterungsverfahren 
Ø Haltung und Lüftung 
Ø Wirtschaftsdüngerlagerung 
Ø Wirtschaftsdüngerausbringung 

In der Tabelle 4 sind für die Tierarten Rind und Schwein die verschiedenen Handlungsfelder 
der Emissionsreduzierung in den jeweiligen Funktionsbereichen zusammengefasst. In Tabel-
le 5 sind beispielhaft Maßnahmen zur Emissionsminderung von Ammoniak, deren Potenziale 
sowie deren Kosten und Kontrollierbarkeit aufgeführt. Diese sind das Ergebnis von Untersu-
chungen von Osterburg die zwar außerhalb von Sachsen-Anhalt durchgeführt wurden, vom 
Prinzip und den angegebenen Größenordnungen aber auf die Altmark übertragbar scheinen. 

2.3.1 Futter und Fütterungsverfahren 

Tierartenspezifisch existieren folgende Besonderheiten: 

Rinder: 

Die wichtigste Ammoniakreduktionsmaßnahme im Verhältnis zur Leistung (Milch/Tier) ist 
die optimierte Eiweißfütterung. Durch den Einsatz der Totalen-Misch-Ration (TMR)-
Fütterungstechnik für bestimmte Leistungsabschnitte in der Milchviehhaltung wird der N-
Überschuss in den Exkrementen stark herabgesetzt4. Eine gezielte Fütterung in getrennten 

Fressbereichen z. B. durch Selektionstore erlaubt auch den 
Einsatz der TMR ohne den Nachteil, teures Kraftfutter für 
niedrig leistende Kühe aufzuwenden und gleichzeitig die 
Gefahr des Verfettens der Kühe in Kauf zu nehmen. 

Insgesamt geben rund 50% aller befragten Unternehmen 
an, dass sie die TMR-Fütterungstechnik einsetzen. 
Verbunden mit an die Leistungsabschnitte angepasste 
Rationen liegt in den Unternehmen in denen die Umstellung 
des Fütterungssystems in die Verfahrenskette problemlos 
einzugliedern ist, prinzipiell noch Potenzial die 
Ammoniakemissionen zu mindern. 

Die Steigerung der Milchleistung, die teilweise durch ver-
bessertes Futtermanagement zu erzielen ist5., wirkt sich 
zudem auf die Methanemissionen (CH4-) pro kg erzeugter 
Milch aus. Wird z. B. durch optimales Fütterungsmanage-

                                                
4  Vgl. Döhler, H. et al., 2002: BMVEL/UBA-Ammoniak-Emissionsinventar der deutschen Landwirtschaft 
 und Minderungsszenarien bis zum Jahre 2010, UBA-Texte 05/02. 
5  aid-heft 1454/2003 „Ammoniak-Emissionen in der Landwirtschaft mindern“ – Gute fachliche Praxis – 
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ment die Milchleistung je Kuh um 100 kg/a erhöht, führt dies zu einer 1%igen Senkung der 
CH4-Emissionen je kg produzierter Milch. Nach Ansicht des NABU,6 wird bei dieser Art der 
Berechnung der Emissionsminderung bezogen auf die produzierte Milch durch die Leis-
tungssteigerung des Einzeltieres nicht berücksichtigt, dass mit höherer Milchleistung auch 
die CH4-Emissionen aus den Exkrementen zunimmt. Nur bei einer höheren Lebensleistung 
und einem höheren Herdendurchschnittsalter - wie dies im Ökolandbau der Fall ist - ergeben 
sich deutliche Emissionsminderungen. 

Die Steigerung der Milchleistung/Tier ist immer im Zusammenhang mit dem Kostengefüge 
insgesamt und insbesondere mit den Kosten für die Gesunderhaltung der Herde zu betrach-
ten. In Sachsen-Anhalt lag die durchschnittliche Milchleistung/Kuh und Jahr im Jahr 2003 bei 
7.308 kg.7 Sowohl im europäischen, als auch im Bundesländervergleich, nimmt Sachsen-
Anhalt damit eine absolute Spitzenposition ein8., die von den Unternehmen in der Altmark 
noch übertroffen wird Die Spitzenbetriebe in der Altmark erreichen eine Herdenleistung von 
über 11.000 kg/Kuh und Jahr; der Durchschnitt der Gruppe 1 liegt bei über 8.400 kg/Kuh und 
Jahr.9  

Das Emissionsminderungspotenzial bezogen auf die produzierte Milch durch eine Steigerung 
der Milchleistung/Kuh und Jahr in der Altmark ist aus S icht der Gutachter zum Einen be-
grenzt und zum Anderen hinsichtlich der Größenordnung und der Wechselwirkung (höhere 
Methangehalt in den Exkrementen) noch nicht ausreichend nachgewiesen. Die Milchleistung 
wird zudem aus wirtschaftlichen Überlegungen durch Verbesserung des Managements und 
züchterischen Fortschritts ohnehin weiter zunehmen. 

In mehreren an der Universität Hohenheim durchgeführten Arbeiten hat man sich mit ver-
schiedenen Möglichkeiten zur Reduzierung der Methanausscheidung bei Wiederkäuern be-
fasst. 10 11 . So lässt sich durch Einsatz von 4% Fett in Form vollfetter Sonnenblumensamen 
bei Kühen eine Minderung der absoluten Methanproduktion um 17% erzielen. Andere Unter-
suchungen lassen vermuten, dass der Einsatz von Tanninen im Futter ebenfalls die Methan-
produktion bei Wiederkäuern signifikant reduzieren kann.12 Am Neuseeländischen For-
schungsinstituts für Landwirtschaft, AgResearch Grasslands, wurde in einem Praxisversuch 
ermittelt, dass sich durch eine entsprechende Futterumstellung der Methanausstoß der gro-
ßen Rind- und Schafherden des Landes um bis zu 16 Prozent senken ließe.13 

Inwieweit der Einsatz dieser Futterzusätze das Fermentationsgeschehen im Pansen und 
damit auch die Leistungsparameter beeinflusst, ist noch nicht erforscht. Prinzipiell ist aber 
davon auszugehen, dass zur Sicherstellung einer stabilen Pansenfermentation im Rahmen 

                                                
6  www.nabu.de/m01/m01_02/00288.html 
7  Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2004)– Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Regionalstatistik, Milch
 erzeugung des Landes Sachsen Anhalt. 
8  Neue Landwirtschaft, 2004, Nr.4. in. Demnach liegt die durchschnittliche Milchleistung in Deutschland 
 bei rund 6.300 kg/Kuh und Jahr. Spitzenreiter in Europa sind Schweden und die Niederlande mit rund 
 7.900 respektive 7500 kg/Tier und Jahr. 
9  Eigene Erhebungen 

10 Roth, S. et. al., 2001: Minderung der Methanemission und Optimierung der N-Versorgung bei Wieder
 käuern durch die Behandlung von Futtermitteln mit Tanninen. 
11  Leberl, P., et. al. 2004: Einsatzmöglichkeiten von Fetten, Tanninen und Futtermitteln mit niedriger rumi
 naler Abbaubarkeit zur Reduzierung der Methanemission beim Wiederkäuer .In: Proc.  Hrsg.: A. Pen 
 (Ed.). Zadravec-Erjavec Days, Radenci/Slowenien, 04.-05.11.2004. Murska Sobota, 2004, S. 142-151, 
 (Zadravec-Erjavec Days; 13). 
12  Schönjusen, U. et. Al., 2002 : Tierproduktion und anthropogener Treibhauseffekt, in: Forschungsinstitut 
 für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere 2/2002, S. 45. 
13  www.wissenschaft.de/sixcms/detail.php?id=148885 
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einer wiederkäuergerechten Rationsgestaltung, bei allen diesen Fütterungsmaßnahmen en-
ge Grenzen gesetzt sind. 

Der Einsatz von Methanemissionsmindernden Futterzusatzstoffen stellt eine interessante 
Option für die Zukunft dar; z. Zt. fehlt es aber noch an in der Praxis erprobten Beispielen. 

Schweine: 

Im Fütterungsmanagement der Schweinehaltung lässt sich eine Senkung der Ammoniak-
emissionen durch den Einsatz von Multiphasenfütterungssystemen erreichen. Durch eine an 
die jeweilige Produktionsphase (z. B. säugende und tragende Sauen, Anfangs- Mittel- und 
Endmast) angepasste Protein- bzw. Aminosäurenversorgung, können die Stickstoffaus-
scheidungen im Vergleich zur einphasigen Fütterung um ca. 10–20% gesenkt werden14. Ne-
ben einer Verringerung der Ammoniakemissionen werden hierdurch auch Nährstoffverluste 
durch Auswaschung und Denitrifikation vermindert. Auch der Phosphorgehalt in den Exkre-
menten lässt sich durch einen an die Produktionsphase (Haltungsabschnitt) angepassten 
Phosphorgehalt im Futter senken. In der Regel nimmt mit zunehmenden Alter der Tiere de-
ren Rohprotein- und der Phosphorbedarf ab. Bei der Multiphasenfütterung und einem damit 
einhergehenden „Nährstoffmanagement“ in der Schweinehaltung handelt es sich um eine 
anerkannte Beste Verfügbare Technik. (siehe Anhang 2). In der TA-Luft ist in § 5.4.7.1 c ver-
merkt: „Eine an den Nährstoffbedarf der Tiere angepasste Fütterung ist sicherzustellen.“ Bei 
einer engen Auslegung dieser Vorschrift wäre die Multiphasenfütterung in der Schweine- und 
Geflügelhaltung damit zwingend vorgeschrieben. 

Als Mehrkosten für den Einsatz der 
protein-angepassten Fütterung werden 
in der Schweinemast ca. 2,8 � /Tierplatz 
und Jahr gegenüber der einphasigen 
Fütterung ermittelt15. Bezogen auf die 
Ammoniakemissionsminderung betra-
gen die Kosten 1,3 � /kg. 

Nur ein Unternehmen hat angegeben 
die Multiphasenfütterung einzusetzen, 
so dass in den Unternehmen, in denen 
sich die Multiphasenfütterung in den 
betrieblichen Ablauf der 
Schweineproduktion integrieren lässt, 
durchaus Möglichkeiten bestehen, die 
Ammoniakemissionen zu reduzieren.  

Geflügel: 

Grundsätzlich gelten für die Geflügelhaltung die gleichen Zusammenhänge wie bei der 
Schweinehaltung, wobei die Phasenfütterung in der Hähnchen- und Putenmast anders als in 
der Schweinehaltung eine Standardmaßnahme darstellt, und bei den befragten Unterneh-
men in der Altmark bereits durchgeführt wird. 

                                                
14  aid infodienst Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung e. V. 2003, S. 20ff. und Grimm, E. et 
 Döhler, H., 2003: Beste Verfügbare Techniken in der Intensivhaltung von Schweinen und Geflügel, S. 2. 
15  Döhler, H. et al., 2002: BMVEL/UBA-Ammoniak-Emissionsinventar der deutschen Landwirtschaft und 
 Minderungsszenarien bis zum Jahre 2010, UBA-Texte 05/02. 
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 hoher Wasser und 
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Tabelle 5: Maßnahmen zur Emissionsminderung von Ammoniak – Potenziale, Kosten und Kontrollierbarkeit 

 
 Minderungspotenzial Kosten Kontrollierbarkeit 
Maßnahmen % Ammoniak/a � /kg Ammoniak-

Emissionsminderung 
 

Rinderhaltung:    
Rinnenboden 5,2 6,1-8,7 gut 
Güllelagerabdeckung 3,2 7,7 gut 
Lagerkapazitätserweiterung 18,0 7,7 gut 
verbesserte Ausbringungstechnik 33,8 6,1 mittel 
Gülleverdünnung (Grünland) 17,4 3,8 schlecht 
sofortige Einarbeitung 22,4 <2,6 schlecht 

 t Ammoniak/a   
Schweinehaltung:    
Außenklimastall 400 5,1 gut 
proteinangepasste Fütterung Abschätzung nicht möglich 1,3 schlecht 
Güllelagerabdeckung 9.500 0,8 gut 
Lagerkapazitätserweiterung 3.300 8,2 gut 
verbesserte Ausbringungstechnik 4.400 7,2 mittel 
sofortige Einarbeitung 4.700 <2,6 schlecht 

 
Quelle: Verändert nach Osterburg, B. et al (2002) in KTBL-Schrift 406: Emissionen der Tierhaltung und Beste Verfügbare Technik zur Emissionsminderung 
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2.3.2 Haltungs-, und Lüftungssysteme16 

Unabhängig vom Haltungssystem wirken 

·  Sauberkeit und Trockenheit in allen Stallbereichen, 

·  eine geringe Lagerdauer der Exkremente im Stall sowie 

·  niedrige Stalllufttemperaturen 

generell emissionsmindernd. 

Weiterhin wirkt eine Verkleinerung der emittierenden Oberflächen, d.h. der Flächen auf de-
nen die Tiere ihre Exkremente absetzen können, emissionsmindernd.  

Grundsätzlich sind außerdem bei der Gestaltung von Haltungssystemen Tiergerechtigkeit 
und Emissionsminderungspotenzial gegeneinander abzuwägen, da nicht in allen Fällen eine 
artgerechte Tierhaltung auch die geringsten Emissionen aufweist. 

Insgesamt stellen eingestreute Verfahren höhere Anforderungen an das Management als 
einstreulose Verfahren. Sie emittieren aber tendenziell weniger Gerüche als Flüssigmistsys-
teme unter der Voraussetzung, dass ausreichend eingestreut wird. Die Staub- und 
Feinstaubemissionen sind beim Festmistverfahren höher. 

Rinder: 

Am weitaus größten Anteil der untersuchten Standorte sind Laufstallsysteme anzutreffen, die 
teilweise, je nach Betriebsstruktur, mit Laufhöfen kombiniert werden. 

Laufstallsysteme mit und ohne Laufhof setzen aufgrund ihres größeren Anteils an mit Ex-
krementen verschmutzten (Ober)-Flächen ca. dreimal so viel Ammoniak frei wie Anbindehal-
tungssysteme, unabhängig ob Flüssig- oder Festmistsysteme verwendet werden. Grundsätz-
lich werden Laufstallsysteme allerdings tiergerechter eingestuft als die Anbindehaltung17. 
Tierschutz und Umweltschutz scheinen in diesem Bereich nur unzureichend vereinbar zu 
sein. 

Eine Verringerung der Ammoniakemissionen aus Laufställen mit Flüssigmistverfahren ist 
allerdings nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einer regelmäßigen und häufigen Reinigung 
und Spülung der Spaltenoberflächen und anderer Bodenbeläge mit Wasser möglich. Das 
aus den Niederlanden stammende Rinnenbodensystem führt zwar zu einer deutlichen Redu-
zierung der Emissionen, verursacht aber hohe Kosten durch Umbaumaßnahmen und Be-
triebskosten (etwa 33 � /Kuhplatz und Jahr siehe auch Tabelle 5). Zudem liegen bisher nur 
begrenzte Erfahrungen mit diesem System vor. 

Je niedriger die Stalltemperaturen, insbesondere im Sommer sind, desto geringer sind die 
Emissionsfrachten aus den Anlagen. Freigelüftete Ställe mit regulierbaren Öffnungen in den 
Seitenwänden (z.B. Gardinen) stellen eine gute Alternative zu zwangsbelüfteten Systemen 
dar. 

Der überwiegende Anteil der Rinderanlagen wird mit freier Lüftung betrieben. In 10 Anlagen 
sind regulierbare Seitenwandöffnungen (Gardinen) integriert. Unter Beachtung der betriebli-
chen und stallbautechnischen Bedingungen sollte nach Lösungen gesucht werden, die ge-

                                                
16  Eine Übersicht über die Aufstallungsarten in den befragten Unternehmen befindet sich im 2. Zwischen
 bericht 
17  Nach Ansicht der AÖC ist ein strohloses Laufstallsystem ohne saisonalen Weidegang nicht als tierartge
 rechter einzustufen als beispielsweise ein auf Festmist basierendes Anbindehaltungssystem mit saisona
 lem Weidegang. 
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genwärtig noch „geschlossenen“ Milchkuhställe zu öffnen. Damit kann den Temperaturbe-
dürfnissen hochleistender Milchkühe mit einem als optimal anzusehenden Temperaturbe-
reich von -5 °C bis +15 °C besser entsprochen werden18.  

In Festmistsystemen ist auf ausreichend Einstreumaterial zu achten. Die Ammoniak- Lach-
gas- und Methanemissionen sind dann im Vergleich zu Flüssigmistsystemen in etwa gleich 
zu bewerten. Die Staub- und Feinstaubemissionen (PM10) sind allerdings höher. Über die 
Optimierung der Lüftung sowie dem Versprühen von Ölnebeln im Stall lassen sich Staub- 
und Feinstaubemissionen verringern.19 

An rund 60% der Standorte kommen zumindest ein Teil der Tiere saisonal auf die Weide. 
Laktierende Kühe werden allerdings in der Mehrzahl auch in der Vegetationszeit im Stall 
gehalten, so dass bezogen auf die gesamte Anzahl der in der Altmark gehaltenen Rinder-GV 
weniger als 1/3 der Rinder-GV saisonalen Weidegang erhält. Durch Einsatz bzw. Ausdeh-
nung der Weidehaltung können die Ammoniakemissionen durch das rasche Einsickern des 
Harns in den Boden verringert werden. 

An Standorten ohne arrondierte Weideflächen ist dies nicht möglich. Es sollte daher nach 
Lösungen gesucht werden, wie z. B. durch Standortverlagerung, Flurneuordnungsverfahren 
und/oder Umwandlung von an Tierhaltungsanlagen angrenzendem Ackerland in Grünland20 
die Ausdehnung der Weidehaltung durch arrondierte Weideflächen zu erzielen ist. 

Schweine: 

Als Referenzverfahren für die Bewertung der Mastschweinehaltungsverfahren wird EU-weit 
die konventionelle Haltung in Kleingruppen bis 15 Tiere auf Vollspalten mit Flüssigentmis-
tung und einphasiger Fütterung definiert. Auch in der Altmark wird diese Verfahrensvariante 
häufig eingesetzt und daher ebenfalls bei der Bildung von Referenzbetrieben angesetzt (sie-
he Kapitel 2.3.5). 

Das größte Potenzial zur Minderung von Emissionen aus Schweinestallanlagen im Bereich 
der Haltungsverfahren liegt in der Ausbildung von Funktionsbereichen (Aktivitäts-, Liege-, 
und Dungbereich). Bei der Haltung von Mastschweinen auf Vollspaltenböden in der Groß-
gruppe (24 bis 50 Tiere) lassen sich diese Funktionsbereiche innerhalb der Bucht am besten 
ausbilden. Insgesamt wird diesem Haltungsverfahren ein Ammoniakemissionsreduktionspo-
tenzial von bis zu 20 % zugesprochen.21 In rund 15% der betrachteten Schweinehaltungsan-
lagen werden die Tiere in Großgruppen auf Spaltenböden gehalten 

Da bei niedrigeren Temperaturen die Stickstoffumsetzungsrate und damit die Ammoniakbil-
dung geringer ist, wird in Außenklimaställen insbesondere im Winter um über 40% weniger 
Ammoniak freigesetzt als in Warmställen. 

In Festmistsystemen, unter Einsatz ausreichender Einstreumengen sind die Ammoniak- und 
Methanemissionen im Vergleich zum Referenzverfahren in etwa gleich zu bewerten. Die 
Staub- und Feinstaubemissionen (PM10) sind allerdings höher. Auch die N2O-Emissionen in 
Einstreusystemen in der Schweinemast sind höher als die in Güllesystemen, da die Denitrifi-

                                                
18http://www.uniKassel.de/hrz/db4/extern/elearning/latest/FB11/Ergebnisse/Stallkonzept.pdf 

19  Pedersen S., 2005: Maßnahmen zur Minderung der Partikelbelastung in Ställen. In: KTBL-Schrift in 
 Vorbereitung: Luftgetragene biologische Belastungen und Infektionen am Arbeitsplatz Stall – Herkunft, 
 Erfassung, Wirkung, Maßnahmen. 
20  Verpächter stimmen dieser Umwandlung auf Grund der „Wertminderung“ in der Regel nicht zu. 

21Eurich-Menden, B. et. al., 2003, -Ergebnisse aus dem Verbundprojekt BMVEL und UBA: Ammoniak
 emissionen aus der Landwirtschaft, Minderungsmöglichkeiten und deren Kosten in 
 http://www.umweltbundesamt.de/nfp-bat/index.htm 
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kation bei der Lagerung von Gülle vollständig bis zum molekularen Stickstoff abläuft. Ein 
hoher Strohgehalt und eine möglichst kompakte Lagerung verringern die Lachgasemissio-
nen.  

In 8 der untersuchten Anlagen werden Schweine (teilweise) in Einstreusystemen gehalten. 

Bei keinem der befragten Unternehmer werden Abluftreinigungsanlagen eingesetzt. Solche 
Anlagen werden zur Zeit sowohl in der TA Luft (TA Luft 2002) und dem BVT-
Referenzdokument (siehe Anhang 2) nicht als Stand der Technik angesehen, da ihr Betrieb 
im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung mit so hohen Investitions- und Betriebskosten 
verbunden ist, dass z. B. ein durchschnittliche erfolgreicher Schweinemäster beim Einsatz 
dieser Technik keinen Gewinn mehr erwirtschaftet. 22 Vor dem Einsatz solcher Anlagen sollte 
zunächst immer überprüft werden, ob und in wieweit durch andere emissionsmindernde 
Maßnahmen notwendige standortspezifische Emissionsminderung erzielt werden kann.  

Geflügel: 

Alle Geflügelhalter, von denen Angaben vorliegen, betreiben Bodenhaltung mit Einstreu. 

Die im aid-heft 1454/2003 „Ammoniak-Emissionen in der Landwirtschaft mindern“ – Gute 
fachliche Praxis – empfohlenen Haltungssysteme und/oder Maßnahmen werden von den in 
der Altmark befragten Geflügelunternehmen weitestgehend bereits verwendet. Sie beziehen 
sich im wesentlichen auf die Verwendung von ausreichendem Einstreumaterial, dem regel-
mäßigen Entmisten nach jedem Mastdurchgang und der Sicherstellung von verlustarmer 
Tränketechnik. 

2.3.3 Wirtschaftsdüngerlagerung23 

Die durch die Wirtschaftsdüngerlagerung hervorgerufenen Emissionen hängen von ver-
schiedenen Faktoren wie Tierart, Fütterung, Produktionsrichtung, der emittierenden Oberflä-
che, der Temperatur, der Höhe des Luftaustausches sowie der Gestaltung des Behälters ab. 

Grundsätzlich ist das Vorhandensein von ausreichenden Lagerkapazitäten außerhalb des 
Stalles zu gewährleisten, um die Ausbringung (siehe Kapitel 2.3.4) zu einem pflanzenbaulich 
geeignetem Zeitpunkt vornehmen zu können. 

Flüssigmist 

Die Zwischenlagerung von Flüssigmist unterhalb der Ställe sollte nur kurzzeitig erfolgen. 
Außerdem sollte bei der Güllelagerung im Stall, die Kapazität so bemessen sein, „dass der 
Abstand zwischen dem höchsten Füllstand der Gülle und den Rosten mindestens 10 cm 
beträgt. Bei Unterflurabsaugung sollte dieser Abstand 50 cm betragen“24.  

Bei der Lagerung von Schweinegülle, die im Gegensatz zur Rindergülle keine natürliche 
Schwimmdecke ausbildet, können durch eine Abdeckung (entweder künstliche Schwimmde-
cke durch Strohhäcksel, Granulaten und Folien, oder feste Überdachung) die Ammoniak- 
und Geruchsemissionen deutlich gemindert werden. 

                                                
22  Hartung, E.: 2005: Abluftreinigungsanlagen für die landwirtschaftliche Tierhaltung – Perspektiven In: 
 KTBL, 2005: Landwirtschaft – Visionen 2015, S. 75. 
23  Eine Übersicht über die Art der Entmistungsverfahren und Dunglagerungsstätten in den befragten Un
 ternehmen befindet sich im 2. Zwischenbericht zu dieser AEP. 
24  Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V.(Hrsg.), 2003, Ammoniak-Emissionen in 
 der Landwirtschaft mindern, aid Heft 1454/2003, S. 42. 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 21

Die Abdeckung der Behälter durch eine Strohhäckseldecke stellt unter den zur Verfü-
gung stehenden Maßnahmen sowohl eine kostengünstige, als auch eine effiziente 
Maßnahme zur Reduzierung von Ammoniak- und Geruchsemissionen dar. 

Unter einer luftdichten Abdeckung bildet sich allerdings Methan, welches sich seinen Weg 
nach außen sucht und dadurch unkontrolliert aus dem Güllebehälter entweicht. Durch Ver-
wertung der Gülle in einer Biogasanlage unter Verwendung von gasdichten Behältern lässt 
sich dieses Problem lösen. 

Lediglich eines der befragten Schweinehaltungsunternehmen hat angegeben, dass es die 
Güllebehälter mit einer künstlichen Schwimmdecke abdeckt. 

Das Ammoniakemissionsminderungspotenzial durch die Abdeckung von Rindergüllebehäl-
tern ist auf Grund der Ausbildung einer natürlichen Schwimmdecke der Rindergülle wesent-
lich geringer einzuschätzen. Bei häufiger Gülleausbringung nimmt die Wirksamkeit einer na-
türlichen oder durch Strohhäcksel erzielten Schwimmdecke allerdings stark ab25. 

Je kleiner die Oberfläche des Güllelagers und je geringer der Luftaustausch durch Wind, 
Umpumpen oder Befüllen des Behälters ist, desto geringere Emissionen gehen von der Gül-
lelagerstätte aus. Günstige Behälterabmessungen ergeben sich bei einem Verhältnis von 
Höhe zu Durchmesser von 1:3 bis 1:4.26 In dem Erhebungsbogen wurde nicht explizit nach 
Güllebecken, deren Abmessungen aus emissionsfachlichen Überlegungen als ungünstig zu 
bezeichnen ist, gefragt. Nach Einschätzung der Gutachter wurde daher in einigen Fällen, in 
denen diese Güllebecken vorzufinden sind, das Feld „Güllehochbehälter“ angekreuzt. 

Eine windgeschützte Lage der Güllebehälter, ein ausreichend hoher Abstand zwischen Gül-
leoberfläche und Güllebehälteroberkante bewirken ebenso eine Emissionsreduktion, wie 
eine Verminderung der Gülletemperatur z. B. durch Tiefbehälter oder Verschattungsmaß-
nahmen. ´ 

Festmist 

Die Möglichkeiten der Emissionsreduktion bei der Lagerung von Festmist, beschränken sich 
auf eine kompakte Mistlagerung mit möglichst geringer Oberfläche durch bauliche Maßnah-
men oder mobile Stapeltechnik, sowie einer Überdachung um die Befeuchtung des Mistes 
durch Niederschläge zu vermeiden. Drei Unternehmen geben an, ihren Festmist in einer 
Halle oder auf einer umdachten Festmistplatte zu lagern. 

Anfallende Jauche ist in einem abflusslosen Jauchebehälter (DIN 11622 „Gärfuttersilos und 
Güllebehälter“) aufzufangen. Die in der Altmark hierzu bestehende Situation ist mit dem vor-
gegebenen Fragebogen nicht ermittelbar. 

Die Feldrandlagerung sollte wenn überhaupt nur kurzzeitig erfolgen. Insgesamt 18 Unter-
nehmen der Betreiber von nach BImSchG genehmigungspflichtigen Anlagen und 29 Unter-
nehmen der Betreiber von nach BauGB genehmigungspflichtigen Anlagen gaben an, ihren 
Festmist am Feldrand kurzzeitig zwischen zu lagern.  

Nach Untersuchungen von Ammon27, lassen sich bei der Lagerung von Rinderfestmist die 
Lachgas-Emissionen durch die aerobe Festmistkompostierung um bis zu 2/3 mindern. Wich-

                                                
25  Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V.(Hrsg.), 2003, Ammoniak-Emissionen in 
 der Landwirtschaft mindern, aid Heft 1454/2003, S. 45 
26  ebenda. 
27  Amon, B.,1998: NH3-, N2O- und CH4-Emissionen aus der Festmistverfahrenskette Milchviehanbindehal
 tung; Stall - Lagerung - Ausbringung“. Dissertation, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Land-, 
 Umwelt- und Energietechnik. 
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tig ist ein geregelter Verlauf der Kompostierung mit ausreichendem Strukturmaterial im 
Haufwerk und guter Sauerstoffversorgung. An zwei Standorten werden die tierischen Exkre-
mente kompostiert.  

Dünger und Biogas 

Die Lagerung und Verwertung der Exkremente in einer geschlossenen Biogasanlage führt 
neben der Verbesserung des Düngewertes der Gülle zu erheblich geringeren Methan- sowie 
Geruchsemissionen (vor allem bei der Gülleausbringung). Des weiteren kann die ausgefaulte 
Gülle als Dünger während der Wachstumsphase ausgebracht werden, da die Ätzwirkung der 
frischen Gülle nicht mehr vorhanden ist und die Nährstoffe von der Pflanze deshalb schneller 
aufgenommen werden können, was wiederum die Belastung des Grundwassers mit Nitrat 
vermindert. 

Mehr oder weniger starke Geruchsbelästigungen können jedoch durch den Transport, die 
Lagerung und den zusätzlichen Einsatz von Kosubstraten (z.B. Fettabscheider, Speiseabfäl-
le, Schlachtabfälle, ...) entstehen. Auch Betriebsstörungen mit Gasaustritt oder auch die 
Durchschleusung von noch nicht ausreichend ausgegorenen Substratbestandteilen in das 
Endlager mit dortiger Nachgärung und schließlich auch Verunreinigungen im Annahme-
/Abgabebereich der Biogasanlage können zu Geruchsbelastungen führen“.28  

In einer von der Bundesstiftung Umwelt geförderten Untersuchung29 wurde allerdings festge-
stellt, dass die Ammoniakemissionen aus vergorener Gülle im Vergleich zu unvergorener 
Gülle höher ausfallen, was auf den durch die Vergärung erhöhten pH-Wert zurückgeführt 
wird (pH-abhängiges Dissoziationsgleichgewicht). Bei der Ausbringung auf die landwirt-
schaftlichen Flächen zeigte die vergorene Gülle durchgehend niedrigere Methanemissionen 
als das unvergorene Substrat. Die Ammoniak-Emission waren bei der vergorenen Gülle in-

nerhalb der ersten 20 h nach Ausbringung 
höher als bei der unvergorenen Gülle. 
Werden die klimarelevanten Gase Methan 
(CH4), Ammoniak (NH3) und Lachgas 
(N2O) aufsummiert, so wies die vergorene 
Gülle immer niedrigere Emissionen auf. 
Der erhöhte Gehalt an ammoniakalischem 
Stickstoff des Gärrestes im Vergleich zu 
unbehandelter Gülle macht daher den 
Einsatz emissionsarmer Aus-
bringungstechniken bei „Biogasgülle“ 
notwendig; allerdings sollte sie nur 
oberflächlich in den Boden eingearbeitet 

(und nicht in den Boden injiziert) werden, da sonst mit einer erhöhten Lachgasproduktion zur 
rechnen ist.30.31 

                                                
28  Biogashandbuch Bayern- Materialband, 2004, S. 7 
29  Clemens et. al.,2001: Eigenschaften, Verwendung und Umgang mit Biogasgülle. In: Fachverband Bio
 gas (Hrsg.): Beiträge zur 10. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas e.V. vom 9. bis 12. Januar 2001 
 in Borken bei Kassel, S. 44-51. 
30 Um sowohl die höheren Ammoniak-Emissionen vergorener Gülle zu verringern als auch anschlie
 ßende Stickstoffverluste durch zu hohe N-Gaben bei der Ausbringung der Biogasgülle zu vermeiden, 
  wurde in einem Demonstrationsvorhaben (gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und die 
 EU) ein innovatives Verfahren der Firma GNS mbH getestet, dass durch eine geeignete Behandlung 
 der Abläufe aus Biogasanlagen den Anteil an NH4-N auf einen sehr geringen Wert herabsetzen kann. 
 Darüber hinaus wird ein Ammoniumdünger erhalten, der bei gezieltem Einsatz zu einer weitergehenden 
 Vermeidung von N-Verlusten durch Überdüngung und damit ebenfalls zur Emissionsminderung beitra
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2.3.4 Wirtschaftsdüngerausbringung 

Die Möglichkeiten der Emissionsminderung (vorwiegend Ammoniak und Geruch) bei der 
Wirtschaftsdüngerausbringung liegen zum einen in organisatorischen Maßnahmen und zum 
anderen in der Wahl der angewendeten Technik. 

Organisatorische Maßnahmen: 

·  Zeitdauer zwischen Ausbringung und Einarbeitung des Düngers (Acker) 

·  Konsistenz des Wirtschaftsdüngers 

·  Witterungsverhältnisse (Feuchtigkeit, Windintensität und -richtung, Temperatur) 

·  Zustand der Ausbringungsfläche (Vegetationsart, Bodenbedeckung, Durchlässigkeit) 

Ausbringungstechnik: 

·  Art des Ausbringungsverfahrens 

Während die Regeln der Guten fachlichen Praxis (GfP) im Rahmen der Besten Verfügbaren 
Techniken (siehe Exkurs BVT in Anhang 2) im allgemeinen keinen gesetzlichen oder/und 
rechtlichen Charakter im engeren Sinne aufweisen, gilt dies nicht für die Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger. 

Nach der Düngeverordnung sind Düngemittel im Rahmen der GfP auszubringen und flüssige 
Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Ackerland unverzüglich einzuarbeiten. Hierbei sind auch 
Vegetationsstand und Witterung, vor allem Temperatur und Sonneneinstrahlung, zu berück-
sichtigen32. 

Unverzügliche Einarbeitung heißt in diesem Fall ohne schuldhaftes Zögern am Tag der Aus-
bringung bzw. am Folgetag in jedem Fall innerhalb von 24 Stunden.33 Die Ammoniakemissi-
onsminderungseffekte durch die unverzügliche Einarbeitung von bis zu 90% im Vergleich zu 
einer späteren Einarbeitung, sind jedoch nur erreichbar, wenn die Gülle innerhalb etwa 1 
Stunde nach der Ausbringung eingearbeitet wird34. Dies gilt eingeschränkt ebenso für Fest-
mist und Geflügelkot. Je kürzer die Zeitdauer zwischen Ausbringung und Einarbeitung, desto 
geringer sind die Ammoniakemissionen. Noch nicht restlos geklärt ist die Frage ob der posi-
tive Effekt der Ammoniakemissionsminderung auf Grund einer unmittelbaren Einarbeitung 
der Gülle durch die dadurch eintretende Zunahme der Lachgasemissionen wieder egalisiert 
oder gar konterkariert wird. 

                                                                                                                                                   
 gen kann. Flächenschwache Unternehmen oder Unternehmen mit Flächen die in großer Entfernung zur 
 Tierhaltungs- oder Biogasanlage liegen haben nach Anwendung der Gärsubstratbehandlung die Mög
 lichkeit das ammoniumgereinigte Trübwasser auf eine wesentlich geringere Fläche auszubringen, ohne 
 N-Verluste durch Überdüngung befürchten zu müssen. Zusätzlich sollen durch das Verfahren die ge
 genüber der Ausgangsgülle bereits stark gesenkten Geruchsemissionen weiter reduziert werden. Die 
 Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens und der erzeugten Produkte sind durchaus vielfältig, wenn auch 
 noch nicht vollständig ausgelotet. Unter der Bezeichnung „ANA-Strip®-Verfahren System GNS“ werden 
 nun anlagentechnische Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt. Auf Grund der be
 schriebenen Vorteile des Verfahrens wird bereits jetzt deutlich, dass sich das Verfahren gegenüber her
 kömmlichen Strippverfahren durch geringe Investitions- und Betriebskosten bei gleichzeitiger Vermei
 dung von Gefahren für Mensch und Umwelt auszeichnet. 
31  Eine ausführliche Darstellung über die Zusammenhänge von Emissionen und Biogas aus tierischen 
 Exkrementen findet sich im 4. Zwischenbericht zu dieser AEP. 
32  Düngeverordnung, 2003: Verordnung über die Grundsätze der Guten fachlichen Praxis beim Düngen 
 vom 26.01.1996, geändert 14.02.2003, § 2 und § 3. 
33  nach einer mündlichen Mitteilung eines Mitarbeiters des Landwirtschafts- und Umweltministerium des 
 Landes Sachsen-Anhalts gibt es im Umweltbundesamt bereits Überlegungen die unmittelbare Einarbei
 tung von Wirtschaftsdünger innerhalb einer Stunde nach seiner Ausbringung zur Guten fachlichen Praxis 
 erklären zu lassen. 
34  Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V.(Hrsg.), 2003, Ammoniak-Emissionen in 
 der Landwirtschaft mindern, aid Heft 1454/2003, S. 
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Das „organisatorische“ Problem einer unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers 
liegt bei Verwendung konventioneller Technik vor allem darin, dass das Ausbringen mit ca. 5 
– 10 km/h vor sich geht und z. B. die Einarbeitung mit einer Scheibenegge mit bis zu 18 km/h 
erfolgen kann. Dieses Problem kann vor der Saat oder nach der Aberntung durch den Ein-
satz eines nicht ganz billigen Güllegrubbers umgangen werden, da hierdurch ein Arbeitsgang 
eingespart wird. Die eingesparten Arbeitskosten sind mit den Investitionskosten des Gülle-
grubbers zu verrechnen. 

Die Mehrkosten der unverzüglichen Einarbeitung belaufen sich auf 0,7-0,9 � /m3 Gülle.35 Die 
unmittelbare Einarbeitung ist damit die effektivste und kostengünstigste Emissions-
minderungsmaßnahme im Bereich der Wirtschaftsdüngerausbringung. 

Je dünnflüssiger die auszubringende Gülle ist, desto schneller läuft sie von den Pflanzen-
oberflächen ab und dringt schneller in den Boden ein. Durch eine vorherige Homogenisie-
rung und die Verdünnung von Rindergülle beim Ausbringen auf Grünland lassen sich die 
Emissionen um bis zu 50% im Vergleich zu unverdünnter Gülle senken. Zu beachten ist 
hierbei allerdings der erhöhte Wasser- und Energieverbrauch, der besonders bei hoffernen 
Flächen den Nutzen dieser Maßnahme relativiert. 

Unter dem Gesichtspunkt der Emissionsbelastung sind hohe Temperaturen, eine hohe Wind-
intensität und eine geringe Luftfeuchtigkeit sowie verdichtete und/oder mit Strohhäcksel be-
deckter Böden als ungünstig zu bezeichnen. Idealerweise wird die Wirtschaftsdüngeraus-
bringung daher in einer kühlen und windstillen Nacht erfolgen, die im Morgengrauen durch 
einen niederschlagsreichen Tag abgelöst wird. In der Praxis lassen sich diese „Idealzustän-
de“ nicht realisieren. Die von uns interviewten Unternehmer sind sich der angeführten Mög-
lichkeiten der Emissionsminderung im Rahmen der Wirtschaftsdüngerausbringung (teilweise) 
bewusst, und richten sich wenn irgend möglich danach. 

Zur Reduzierung der Ammoniakemissionen bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
eignen sich besonders die bandförmigen Applikationsverfahren wie Schleppschlauch- 
und Schleppschuhverteiler. Bei diesen Verfahren wird im Vergleich zur Breitverteilung 
(z.B. mit Pralltellern) durch die direkte Platzierung der Gülle auf den Boden die emittierende 
Oberfläche verkleinert. Geruchs- und Ammonikemissionen lassen sich in Abhängigkeit von 
der Bewuchshöhe (je höher der Bewuchs, desto höher die Minderungseffekte) um 8-60% 
verringern. Schleppschlauchverteiler sind besonders für Schweinegülle und Jauche geeignet 
und können sowohl auf unbestelltem Ackerland als auch im wachsenden Bestand eingesetzt 
werden. Schleppschuhverteiler eignen sich insbesondere für die Ausbringung auf Grünland. 

Die Wirtschaftsdüngerausbringung wurde in dem Erhebungsbogen zum Stall- und Standort-
kataster nicht abgefragt. Aus den persönlichen Gesprächen mit den Betriebsleitern wurde 
deutlich, dass das Schleppschlauch- bzw. Schleppschuhverfahren in der Regel nicht ange-
wendet wird. Zwei Unternehmen gaben an, dass wenn aus arbeitstechnischen Erwägungen 
die Wirtschaftsdüngerausbringung unternehmens-extern durchgeführt werden muss, das 
beauftragte Lohnunternehmen Schleppschlauchverteiler einsetzt. 

                                                
35  Döhler, H. et al., 2002: BMVEL/UBA-Ammoniak-Emissionsinventar der deutschen Landwirtschaft und 
 Minderungsszenarien bis zum Jahre 2010, UBA-Texte 05/02. 
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2.3.5 Emissionsminderungspotenziale in den „ typisch“  altmärkischen Tierhal-
tungsanlagen – (Referenzanlagen) 

In der Altmark existieren eine Vielzahl von verschiedenen Tierhaltungssystemen. Auch die 
früher von den LPGen gebauten Typen-Anlagen sind inzwischen fast alle durch Umbau in 
den letzten 15 Jahren individualisiert worden. Man könnte auch mit Recht sagen, dass keine 
Tierhaltungsanlage der anderen gleicht. Dennoch gibt es vorherrschende Betriebstypen, die 
an dieser Stelle als typisch bezeichnet werden. 

Um abschätzen zu können in welchen Funktionsbereichen der Tierproduktion innerhalb der 
Tierhaltungsanlagen (zum Anlagenbegriff siehe Anhang 1) in der Altmark das regional größte 
Emissionsminderungspotenzial liegt, wurden auf Grundlage der Befragungen (siehe 2. Zwi-
schenbericht zu dieser AEP) für die Milchviehhaltung und für die Schweinehaltung jeweils ein 
typischer Modellbetrieb (Referenzbetrieb) hinsichtlich der Haltungs- Lüftungs-  Dunglage-
rungs- und Dungausbringungstechnik abgeleitet, die in den Tabellen 6 und 7 dargestellt sind. 
Bezogen auf diese Referenzbetriebe ergeben sich die folgenden Sachverhalte: 

Milchviehbetrieb: 

Der typische altmärkische Milchviehbetrieb hält neben Milchkühen auch Jungrinder und be-
treibt eine eigene Nachzucht. Während die Milchkühe strohlos in Liegeboxenlaufställen 
gehalten werden, verbringen Jungrinder gruppenweise in Tiefstreu 1-Flächenbuchten inner-
halb des Stalles ihre Zeit. Auch die Kälberaufzucht findet auf Stroh statt. Trockensteher und 
Jungrinder kommen im Sommer auf die Weide, die übrigen Tiere (laktierende Kühe) werden 
ganzjährig im Stall gehalten. Die Lüftung wird nicht reguliert. Die Fütterung erfolgt mit Hilfe 
der Totalen-Misch-Ration, respektive mit einem Kälberautomat. Die Güllelagerung erfolgt in 
Güllehochbehältern mit natürlicher Schwimmdecke, während der Festmist auf nicht über-
dachten Festmistplatten gelagert wird. Eine Kompostierung findet nicht statt. 

Die Wirtschaftsdüngerausbringung erfolgt mit konventionellen Breitverteilern; die Einarbei-
tung auf nicht bewachsenem Ackerland innerhalb von 24 Stunden. 

Innerhalb von Rinderhaltungsanlagen liegen in der Altmark neben der Anwendung der Guten 
fachlichen Praxis (GfP) die größten Emissionsminderungspotenziale 
 
 

Ø in der unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers (Ammoniak, Ge-
ruch), 

Ø im Einsatz emissionsarmer Ausbringungsverfahren (Ammoniak, Geruch, Lach-
gas??), 

Ø in der Ausweitung der Weidehaltung (Ammoniak, Geruch), 

Ø in der Befestigung und Überdachung von Festmistlagerstätten (Ammoniak, Ge-
ruch, Methan,) 

Ø im Einsatz von Biogasanlagen (Methan, Geruch), 

Ø in der „ Öffnung“  geschlossener Ställe unter Verwendung steuerbarer Lüftung 
(Gardinen - Ammoniak). 
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Schweinehaltungsbetrieb: 

Der typische altmärkische Schweinebetrieb basiert auf Flüssigmist. Auch sogenannte ge-
schlossene Systeme, bei denen von der Ferkelproduktion bis zur Mastschweinehaltung alles 
an einem Standort durchgeführt wird, ist verstärkt im Kommen. 

Ferkel, Jungsauen und Mastschweine werden hauptsächlich in Kleingruppen auf Vollspalten 
gehalten. In der Sauenhaltung ist die Kastenstandshaltung noch weit verbreitet. Es herrscht 
Zwangslüftung und Automatenfütterung vor. Biofilter und/oder Biowäscher kommen nicht 
zum Einsatz. 

Innerhalb von Schweinehaltungsanlagen liegen in der Altmark neben der Anwendung der 
Guten fachlichen Praxis (GfP) die größten Emissionsminderungspotenziale 
 
 

Ø in der Abdeckung der Güllelager, 

Ø in der Einführung der Multiphasenfütterung, 

Ø in der unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers auf nicht bewachse-
nem Ackerland, 

Ø im Einsatz emissionsarmer Ausbringungsverfahren, 

Ø in der Einführung von Großgruppen mit Ausbildung von Funktionsbereichen. 
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Tabelle 6: Referenztierhaltungsanlage Altmark - Milchproduktion 

 
Stallbezeichnung Nutzung   Stallform Haltung Entmistung Lüftung Lüftungssystem Fütterungsverfahren 

Milchviehstall  Milchvieh Laufstall Liegeboxenlaufstall 
Trockensteher auf der Weide Flüssigmist 

freie Lüftung 
ohne Regulie-
rung 

First Futtertisch/TMR 

Jungrinderstall  Jungvieh 
Laufstall;   
Gruppen-
haltung 

Tiefstreu 1-Flächenbucht/Weide saiso-
nal Festmist 

freie Lüftung 
ohne Regulie-
rung 

First Futtertisch/TMR 

Kälberstall  Kälberauf-
zucht Boxenstall Kälberbox Festmist 

freie Lüftung 
ohne Regulie-
rung 

First Automat 

 
 
 
Exkrementenlagerung Exkrementenverwertung Dungausbringung Dungeinarbeitung 

Güllehochbehälter m. nat. Schwimmdecke Wirtschaftsdünger 
Breitverteilung (v.a. Pralltel-
ler) 

innerhalb von 24 Stunden bei 
Ackerland 

Festmistplatte offen Wirtschaftsdünger Miststreuer 
innerhalb von 24 Stunden bei 
Ackerland 

    

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 
Großes Emissionsminderungspotenzial 
 
Mittleres Emissionsminderungspotenzial 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 28

Tabelle 7: Referenztierhaltungsanlage Altmark - Schweineproduktion 

 
Stallbezeichnung Nutzung   Stallform Haltung Entmistung Lüftung Lüftungssystem Fütterungsverfahren 

Maststall 
Schweine-
mast 

Maststall Kleingruppe Vollspalte Flüssigmist Zwangslüftung First Automat 

Sauenstall 
Ferkelproduk-
tion 

Wartestall 
Deckzentrum 
Abferkelstall 

Einzelhaltung/Kastenstand Flüssigmist Zwangslüftung Abluftschächte Automat 

Jungsauenstall 
Jungsauen-
haltung 

Jungsau-
enstall Kleingruppe Vollspalte Flüssigmist Zwangslüftung First Flüssig-Quertrog 

Ferkelaufzuchtstall 
Ferkelauf-
zucht 

Aufzuchtstall Kleingruppe Vollspalte Flüssigmist  Zwangslüftung First Automat 

 
 
 
Exkrementenlagerung Exkrementenverwertung Dungausbringung Dungeinarbeitung 

Güllehochbehälter m. nat. Schwimmdecke Wirtschaftsdünger 
Breitverteilung (v.a. Pralltel-
ler) 

innerhalb von 24 Stunden bei 
Ackerland 

    

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 
Großes Emissionsminderungspotenzial 
 
Mittleres Emissionsminderungspotenzial 
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2.3.6 Fazit und Lösungsansätze 

Grundsätzlich stellen die Gutachter auch nach einer erneuten Auswertung der Fachliteratur fest, 
dass außer zu den Ammonikemissionen und den Geruchsemissionen für einige Bereiche noch 
immer keine wissenschaftlich belastbaren Aussagen zu den exakten Größenordnungen von 
Emissionen existieren. 

„Nearly all the information on the reduction of emissions from animal housing reported on the 
emission reduction of ammonia. It is assumed that techniques reducing the emissions of am-
monia will reduce emissions of the other gaseous substances as well.”36  

Dies zeigt sich auch in den Angaben der Tabellen 8 und 9 zu den für die Berechnung von Ab-
standskreisen und Vorbelastungen in Sachsen-Anhalt verwendeten Emissionsfaktoren, die der 
Agro-Öko-Consult GmbH Berlin vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt übergeben wur-
den. Die Felder in denen innerhalb der Tabellen der Wert 0 eingetragen ist, bedeuten nicht, 
dass das entsprechende Haltungsverfahren hinsichtlich des betrachteten Stoffes keine Emissi-
onen aufweist, sondern der derzeitige Kenntnisstand noch nicht ausreicht um exakte Faktoren 
zu benennen. 

Auch erscheint es den Gutachtern fraglich, ob z. B. die verwendeten Emissionsfaktoren für 
Lachgas ,Staub und Feinstaub bei der Mastschweinehaltung einer wissenschaftlichen Prüfung 
standhalten. Demnach ist es laut Tabelle für diese Emissionsarten irrelevant ob die Haltung 
srohlos oder mit Stroh erfolgt und ob eine freie Lüftung oder eine Zwangslüftung der Ställe exis-
tiert. In allen Fällen werden die gleichen Emissionsfaktoren verwendet. Auch hinsichtlich der 
Wechselwirkungen insbesondere von Ammoniak und Lachgas existiert noch erheblicher For-
schungsbedarf. Dennoch lassen sich für einige Bereiche Tendenzen erkennen, die inzwischen 
allgemein anerkannt sind. Die Erkennung von Tendenzen ist die Basis für die Ausrichtung wei-
terer Forschungsaktivitäten. 

Zur Beurteilung der Emissionsfrachten einer Tierhaltungsanlage ist immer das komplette Pro-
duktionssystem zu betrachten. Die Ableitung konkreter Verfahrensschritte zur Emissionsminde-
rung ist immer standort- und betriebsspezifisch durchzuführen. Neben der technologischen 
Ausstattung innerhalb und außerhalb der Ställe sind auch die Organisation und Durchführung 
der Arbeitsabläufe (Management) von entscheidender Relevanz. „Selbst Haltungsverfahren, die 
verfahrenstechnisch hinsichtlich der Emissionsminderung optimiert wurden, können in der Pra-
xis bei unzureichender Betriebsführung oder ungünstigem Tierverhalten hohe Emissionen ver-
ursachen.“37 Des weiteren sind Aspekte des Tierschutzes, der Nitratauswaschung in das Grund- 
und Oberflächenwasser sowie der Energie- und Wasserverbrauch bei der Beurteilung der E-
missionen aus der Tierproduktion ebenso mit einzubeziehen, wie die Tatsache, dass eine Ver-
fahrensänderung, die zur Reduzierung eines Emissionskriteriums führt in Wechselwirkung mit 
anderen Faktoren durchaus zur Erhöhung eines anderen Kriteriums führen kann. Diese Wech-

                                                
36  EUROPEAN COMMISSION, 2003: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document 
 on Best Available Techniques for:  -  Fast alle Informationen über die Reduzierung der Emissionen aus der 
 Tierhaltung stammen über die Reduzierung der Ammoniakemissionen. Es wird angenommen, dass 
 Techniken, die zur Reduzierung der Ammoniakemissionen führen auch die Emissionen der übrigen gasför
 migen Substanzen reduzieren. (Übersetzung des Autors). 
 Intensive Rearing of Poultry and Pigs, S. IV. Unter:  www.umweltdaten.de/nfp-bat-
 e/intensivelivestockbref-e.pdf 
37  Grimm, E. et. Al., 2005: Internationale und europäische Klimaschutz- und Luftreinhaltepolitik – Stellenwert 
 für die Tierhaltung. In: KTBL, 2005: Landwirtschaft – Visionen 2015, S. 96. 
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selwirkungen sind bislang nur unzureichend bekannt. Dies gilt vor allem für die Wechselwirkun-
gen der N-haltigen Gase Ammoniak und Lachgas; letzteres ist hinsichtlich der Klimarelevanz 
100 mal wirksamer als Ammoniak. 
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Tabelle 8: Verwendete Emissionsfaktoren für die Tierhaltung 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

NH3 N2O CH4 Staub PM10 

Geruchs-
emissions-

faktor 

Tierart Haltungsform Art Tierfäkalien 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[GE/(s*GV)] 

Legehennen Käfighaltung Kot angetrock-
net 

0,0389 0,008 0,076 0,004 0,0021 60 

Legehennen Käfighaltung Trockenkot 0,0389 0,008 0,076 0,004 0,0021 90 

Legehennen Käfighaltung Nasskot 0,0389 0,008 0,076 0,004 0,0021 90 

Legehennen Bodenhaltung Tiefstreu 0,3157 0,008 0,076 0,004 0,0021 42 

Masthähnchen, 
Junghennen 

Bodenhaltung Tiefstreu 0,0486 0,006 0,07 0,0014 0,0007 75 

Putenmast Bodenhaltung Tiefstreu 0,7286 0,0165 0,1 0,008 0,0042 75 

Putenaufzucht Bodenhaltung, 
Lousianastall 

Tiefstreu 0 0 0 0 0 35 

Entenmast Bodenhaltung Tiefstreu 0,1457 0 0 0 0 75 

Entenaufzucht Bodenhaltung Tiefstreu 0 0 0 0 0 75 

Mastschweine Zwangslüftung, 
Voll-/Halbspalte 

Flüssigmist 3,64 0,24 1 0,028 0,0146 55 

Mastschweine Zwangslüftung, 
eingestreut 

Festmist 4,86 0,24 1 0,028 0,0146 50 

Mastschweine Zwangslüftung Tiefstreu 4,86 0,24 1 0,028 0,0146 30 

Mastschweine Außenklima Flüssig-/ Fest-
mist 

2,43 0,24 1 0,028 0,0146 100 

Mastschweine Außenklima Tiefstreu 4,86 0,24 1 0,028 0,0146 100 

Sauen versch. Flüssig-/ Fest-
mist 

3,75 0,6 2 0,048 0,025 25 

Ferkelaufzucht Flatdeck Flüssigmist 1,25 0,2 0,67 0,018 0,0094 75 

Ferkelaufzucht Einstreu Festmist 1,25 0,2 0,67 0,018 0,0094 40 

Ferkelaufzucht Gülle Flüssigmist 1,25 0,2 0,67 0,018 0,0094 45 

Jungsauen strohlos, Voll-
spalte 

Flüssigmist 3,75 0,6 2 0,048 0,025 60 

Jungsauen strohlos, Halb-
spalte 

Flüssigmist 3,75 0,6 2 0,048 0,025 70 

Milchvieh Anbindehaltung Flüssig-/ Fest-
mist 

4,86 0,3 100 0 0 17 

Milchvieh Liegeboxen-
laufstall 

Flüssig-/ Fest-
mist 

14,57 0,5 100 0 0 17 

Milchvieh Laufstall, 
Tiefstreu 

Festmist 14,57 0 100 0 0 17 

Milchvieh Laufstall, Tret-
mist 

Festmist 15,79 0 100 0 0 17 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Anbindehaltung Flüssig-/ Fest-
mist 

2,43 0 61 0 0 13 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Laufstall, Flüs-
sigmist 

Flüssigmist 3,04 0 61 0 0 13 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Laufstall, Tret-
mist 

Festmist 3,64 0 61 0 0 13 

Kälber k.A. k.A. 3,64 0 21 0 0 13 

Pferde k.A. Festmist 0 0 0 0 0 15 

Schafe k.A. Festmist 0 0 0 0 0 12 

Quelle: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 32

Tabelle 9: Verwendete Emissionsfaktoren für die Exkrementlagerung 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

NH3 N2O CH4 Staub PM10 

Aufschlag auf 
Geruchs-

emissionen 
der Haltung 

Tierart Art Tierfäkalien Art der Lage-
rung 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[kg/(a*Tier-
platz)] 

[%] 

versch. versch. keine 0 0 0 0 0 0 

Hennen Festmist offen 0,096 0,008 0,1 0 0 10 

Hennen Festmist emissionsred. 0,0096 0,0008 0,02 0 0 5 

Hennen Flüssigmist offen 0,096 0,008 0,2 0 0 10 

Hennen Flüssigmist emissionsred. 0,0096 0,0008 0,02 0 0 5 

Masthähnchen, 
Junghennen 

Festmist offen 0,072 0,006 0,1 0 0 10 

Masthähnchen, 
Junghennen 

Festmist emissionsred. 0,0072 0,0006 0,02 0 0 5 

Puten Festmist offen 0,2 0,0165 0,17 0 0 10 

Puten Festmist emissionsred. 0,02 0,00165 0,035 0 0 5 

Enten Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Enten Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Mastschweine Festmist offen 1,8 0,24 1,5 0 0 10 

Mastschweine Festmist emissionsred. 0,18 0,024 0,3 0 0 5 

Mastschweine Flüssigmist offen 1,8 0,24 3 0 0 10 

Mastschweine Flüssigmist emissionsred. 0,18 0,024 0,3 0 0 5 

Sauen Festmist offen 3,75 0,6 1,3 0 0 10 

Sauen Festmist emissionsred. 0,375 0,06 0,27 0 0 5 

Sauen Flüssigmist offen 3,75 0,6 2,7 0 0 10 

Sauen Flüssigmist emissionsred. 0,375 0,06 0,27 0 0 5 

Ferkel Festmist offen 1,25 0,2 0,4 0 0 10 

Ferkel Festmist emissionsred. 0,125 0,02 0,09 0 0 5 

Ferkel Flüssigmist offen 1,25 0,2 0,9 0 0 10 

Ferkel Flüssigmist emissionsred. 0,125 0,02 0,09 0 0 5 

Jungsauen Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Jungsauen Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Jungsauen Flüssigmist offen 0 0 0 0 0 10 

Jungsauen Flüssigmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Milchvieh Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Milchvieh Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Milchvieh Flüssigmist offen 0 0 0 0 0 10 

Milchvieh Flüssigmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Flüssigmist offen 0 0 0 0 0 10 

Mastbullen, 
Jungvieh 

Flüssigmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Pferde Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Pferde Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Schafe Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Schafe Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Kälber Festmist offen 0 0 0 0 0 10 

Kälber Festmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

Kälber Flüssigmist offen 0 0 0 0 0 10 

Kälber Flüssigmist emissionsred. 0 0 0 0 0 5 

 

Quelle: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
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Bei der Umsetzung der in der AEP vorgestellten Maßnahmen zur Emissionsminderung in die 
Praxis sind daher vollständige Verfahrensketten und die Wechselwirkungen zu beachten. Nur 
so erreicht man wirksame Minderungen. 

Unter Beachtung dieser Prämisse erscheint es dennoch sinnvoll, regional wirksame Aktivitäten 
vorrangig in den oben genannten Bereichen zu konzentrieren. Maßnahmen sind daher unter 
Berücksichtigung der folgenden Aspekte durchzuführen: 

Ø In der Altmark lässt sich konstatieren, dass die weitaus meisten Emissionen aus der 
Tierhaltung von Tierhaltungsstandorten ausgehen, an denen Milch produziert wird. Zu-
sätzlich gibt es kleinräumige Besonderheiten, auf die hier nicht näher eingegangen wird. 

Ø Unter dem Gesichtspunkt einer Senkung der Emissionen auf Länder- bzw. Landkreis-
ebene, lässt sich ableiten, dass in der Tendenz das größte Potenzial der mit der Rinder-
haltung verbundenen Emissionsminderung außerhalb der Ställe (bzw. der Tierhal-
tungsanlagen) im Bereich der Wirtschaftsdüngerausbringung liegt. Die Bearbeiter 
empfehlen, zur Emissionsminderung auf regionaler Ebene zunächst und vorrangig Maß-
nahmen im Bereich der Wirtschaftsdüngerausbringung zu fördern. Durch Aufklärung, 
Ausbildung, Beratung und über Betriebskooperationen ist mittelfristig eine flächende-
ckende emissionsminimierende Wirtschaftsdüngerausbringung zu erreichen, die zudem 
mit relativ geringen Kosten verbunden ist. 

Ø Die Ausdehnung der Weidehaltung stellt innerbetrieblich in erster Linie ein arbeitstechni-
sches und ökonomisches Problem dar. Besondere Probleme bestehen bei nicht arron-
dierten flächen und längeren wegen zwischen Stall und Weide. An den Standorten an 
denen diese Probleme durch entsprechende Flurbereinigungsverfahren gelöst werden 
können, sind die Belange der Tierhalter im Rahmen von Dorferneuerungs- und Bauleit-
planungen diesbezüglich zu berücksichtigen. 

Ø Technologische Umrüstungen sind in der Regel wesentlich kostenintensiver als eine 
Veränderung im Management. Unmittelbar umsetzungsfähige Empfehlungen können 
zum Beispiel dem Praxisleitfaden zur beständigen Verbesserung der Umweltleistungen 
von Landwirtschaftsbetrieben38 entnommen werden. 

Ø Behörden sollten der Beurteilung bestehender Anlagen und Produktionssysteme und 
dem Erlass nachträglicher Anordnungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen die Ermessensspielräume, welche die TA-Luft und auch die übrigen gesetzli-
chen Regelwerke (z.B. Baurecht, Natur-, Boden-, und Gewässerschutz) den Behörden 
einräumen, so auslegen, dass notwendige Emissionsminderungsmaßnahmen vorrangig 
durch kostengünstige Umstellung der Organisation (Management) durchgeführt werden 
können.  

Ø Der Einsatz einer Biogasanlage in einem tierhaltenden Unternehmen kann im Rahmen 
der gesamten Prozesskette einen erheblichen Beitrag leisten die Emissionen der auf-
summierten klimarelevanten Gase und der Geruchsemissionen aus der Tierproduktion 
zu reduzieren. Dazu ist aber die Abdichtung an allen Einbringungs- und Ausleitungsöff-
nungen sowie des Endlagers ebenso erforderlich wie der Einsatz emissionsarmer Aus-
bringungstechniken und der zügigen, oberflächlichen Einarbeitung in den Boden. Aus 

                                                
38  Friedel, R. Spindler, E.A, 2003: Praxisleitfaden zur beständigen Verbesserung der Umweltleistungen von 
 Landwirtschaftsbetrieben, Hrsg. Bundesumweltministerium. Bestellung über: service@bmu.bund.de oder 
 aoec@aoec.de. 
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Sicht der Gutachter sollte daher die Genehmigung einer Biogasanlage zwingend an die 
entsprechenden Abdeckungen gekoppelt sein, sowie mit einer Empfehlung des Einsat-
zes emissionsarmer Applikationstechniken verbunden werden. Der dadurch angestrebte 
erhöhte Immissionsschutz im Umfeld von Biogasanlagen soll der Umwelt und den 
Nachbarn der Anlagen zugute kommen und wird so längerfristig einen Beitrag leisten, 
die Akzeptanz bestehender und geplanter Biogasanlagen zu erhöhen.39  

Ø Für die gesamte Tierproduktion stellt der Aufbau eines unabhängigen Emissionsmess- 
und Beratungsdienstes unter Berücksichtigung der in dieser AEP erhobenen und aufge-
arbeiteten Daten eine Maßnahme dar, mit der die Emissionen innerhalb der Tierhal-
tungsanlagen effizient und kostengünstig vorangetrieben werden könnte.  

Ø Die Nützlichkeit der von der AÖC-Berlin-GmbH Berlin erhobenen und im Landesverwal-
tungsamt vorliegenden Daten für einer weitere Verbesserung der Emissionssituation in 
der Region stellt mit Vorlage der AEP einen wichtigen Fortschritt dar. Dieser kann je-
doch nur dann genutzt werden, wenn in der Landesbehörde in Zusammenarbeit mit den 
Landkreisen das Datenmaterial regelmäßig gepflegt und aktualisiert wird. Nicht aktuali-
sierte Datensammlungen werden binnen kurzer Zeit zu Datenmüll. Die Datenstruktur 
eignet sich für die kontinuierliche Weiterführung bei zukünftig eintretenden Änderungen 
und sollte in Abstimmung mit den Veterinärämtern idealer Weise so angepasst werden, 
dass die Tierzu– und Tierabgänge mit möglichst geringem Aufwand jährlich angeglichen 
werden können. Hierfür sind Kapazitäten bereit zu stellen. 

                                                
39  Eine ausführliche Darstellung der Sachverhalte ist in Kapitel 4.5. des 4. Zwischenbericht zu dieser AEP zu 
 finden. 
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2 . 4  U m s e t z b a r e  M a ß n a h m e n  z u r  e f f e k t i v e n  E m i s s i o n s m i n d e -
r u n g  i n  d e r  A l t m a r k   

Emissionsminderungsmaßnahmen können erst dann effektiv umgesetzt werden, wenn zum 
einen bei den Betroffenen ein entsprechendes Bewusstsein und Wissen über die Problemlage 
und deren Lösungsmöglichkeiten vorhanden ist. Zum anderen bedarf es der Ermittlung aktueller 
für den konkreten Einzelfall zutreffender Daten. Beides ist in der Altmark nur auf unzureichen-
dem Niveau vorhanden. Es werden daher im Folgenden zwei Maßnahmenvorschläge vorge-
stellt, welche dazu beitragen können, diese Problemfelder zu lösen. 

2.4.1 Weiterbildungsmaßnahme zur Erhöhung des Anteils emissionsarmer Aus-
bringungstechniken in der Region 

Ein geeignetes Mittel könnte die Durchführung von 3-4 mal im Jahr in der Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau in Iden statt findenden eintägigen Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Thematik sein. Ziel dieser Maßnahme ist es, 

Ø das Problembewusstsein herzustellen und die Unternehmer von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, den Wirtschaftsdünger unmittelbar nach dessen Ausbringung in den Boden 
einzuarbeiten sowie 

Ø Wissensdefizite bei den Akteuren hinsichtlich neuester Erkenntnisse und innovativer 
Technologien zu beheben. 

Auch das „Ausprobieren“ der entsprechenden emissionsarmen Techniken muss ermöglicht so-
wie eine Darstellung der mit deren Einsatz einhergehenden Vor- und Nachteile durchgeführt 
werden. (z. B. Arbeitsersparnis). In Tabelle 10 sind die grundsätzlichen Eckdaten der Maßnah-
me aufgeführt. 
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Tabelle 10: Weiterbildungsmaßnahme Emissionsminderung durch sachgerechte 
Wirtschaftsdüngerausbringung 

Projektbezeichnung Projektphase                     Stand : 10.12.05 
Weiterbildungsmaßnahme - Emissionsmin-
derung durch sachgerechte Wirtschafts-
düngerausbringung 

Ideenphase 

Projektstandort 

LLG in Iden – Landkreis Stendal 

Gemeinde 

Iden 

Ist-Zustand 

Ø Ammoniakemissionen aus Landwirtschaft müssen auf Grund internationaler Rechts-
vorgaben und Erklärungen reduziert werden 

Ø Größtes und hinsichtlich der Kosten effektivstes Ammoniakemissions-
minderungspotenzial innerhalb der gesamten Prozesskette der Tierhaltung besteht in 
der unmittelbaren Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers nach dessen Ausbringung 
und/oder im Einsatz emissionsarmer Ausbringungstechniken 

Ø Problembewusstsein und Notwendigkeit für die Reduzierung der Umweltauswirkungen 
ist (noch) nicht bei allen Unternehmen ausreichend vorhanden; ebenso das Wissen 
über den neuesten Stand der Technik 

Planung 
Durchführung eines eintägigen Weiterbildungsseminars (Workshop) von der Abteilung 4 des 
LLG-Iden mit folgenden Themenschwerpunkten: 
Theoretischer Teil: 

Ø Was heißt hier Emissionen? 
Ø Rechtsvorschriften – was wird zukünftig auf die Landwirte zukommen? 
Ø Möglichkeiten der Emissionsreduzierung - in welchen Funktionsbereichen der Tierhal-

tung lassen sich welche Emissionen um wie viel reduzieren? – Darstellung der Grö-
ßenordnungen, der Technik und der Kosten 

Ø Alternative Güllebehandlung zur Reduzierung der Ausbringmengen (Separierung/ 
Aufschluss der Gülle)  

Praktischer Teil: 
Ø Schleppschlauch 
Ø Schleppschuh 
Ø Gülleschlitz 
Ø Güllegrubber 
Ø Alternative Pralltellersysteme 

Projektträger Auskunft erteilt: 
LLG-LSA Abt. 4 Iden LLG LSA Abt. 4 Iden; AÖC GmbH Berlin 

Förderprogramme Kosten der Maßnahme  
Förderung von Projekten zur Umweltbildung 
(bis zu 90% Zuschuss möglich) 

�  15 - �  30/Teilnehmer je nach Höhe der För-
dermittel 

Realisierungszeitraum 
Start: jederzeit möglich 
Dauer: ca. 15 Monate 

Priorität/ Beurteilung der Machbarkeit 
hoch/sehr gut 
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Erwartete Effekte 

Ø Sensibilisierung der Betroffenen für die Thematik 
Ø Effiziente und kostengünstige Senkung der Emissionen aus der Tierhaltung vor allem 

durch organisatorische Maßnahmen 
Ø Hinwirken auf eine betriebliche und überbetriebliche Nutzung der Minderungspotentia-

le bei der Güllebehandlung und Ausbringung 

Nachhaltigkeit gesichert Konform mit dem regionalen Leitbild 
Ja Ja 

Handlungsbedarf (nächste Schritte): 

Ø Konzeption der Veranstaltung 
Ø Beantragung von Fördermitteln 
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2.4.2 Aufbau eines unabhängigen Beratungssystems zur effizienten Emissi-
onsminderung innerhalb der Ställe  

Da die Notwendigkeit und die Art von durchzuführenden Emissionsminderungsmaßnahmen 
immer standort- und unternehmensbezogen zu ermitteln sind, 40 erscheint es den Gutachtern 
sinnvoll ein nach dem Vorbild von Sachsen ausgerichtetes Stallklimaberatungssystem einzu-
führen. 

Abbildung 4 Die Mitarbeiter des mobilen Prüfdienstes für Stallklima und Emissionen in 
Sachsen im Einsatz 

Das Angebot eines mobilen Prüfdienstes für Stallklima und Emissionen wird vom Freistaat 
Sachsen gefördert und kann daher von allen landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben in 
Sachsen relativ kostengünstig in Anspruch genommen werden. Ziel ist es durch den Stallkli-
maprüf- und Emissionsmessdienst durch dessen Messungen und Beratungen Bestrebungen 
zur Verminderung von Emissionen zu unterstützen. 

Der Prüfdienst ist umfassend mit modernster Messtechnik ausgestattet, damit können ver-
schiedenste Einflüsse auf die Haltungsverfahren der Tiere gemessen, analysiert und ausge-
wertet werden, wie: 

Ø Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten und Materialoberflächen  
Ø Luftfeuchtigkeit und -geschwindigkeit  
Ø Gaskonzentration von Ammoniak, Stickstoffdioxid, Methan, Kohlendioxid, Schwefel-

wasserstoff   
Ø Schallpegel von Anlagen  
Ø Staubmessungen.  
Ø Lichtverhältnisse  

Durch die Messungen werden unter anderem die Entstehungsquellen von Schadgasen in-
nerhalb des Stalles ermittelt. Die Problembereiche werden mit den Landwirten besprochen 
und gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeitet. Weiterhin gibt der Stallklimaprüfdienst Unter-
stützung bei der Konzeption, Gestaltung und Optimierung von Lüftungsanlagen 

Um aussagekräftige Ergebnisse vorzulegen werden nicht nur diskontinuierliche, sondern 
auch Langzeitmessungen durchgeführt. Der Prüfdienst arbeitet mit kompetenten Partnern 

                                                
40  Für einen Standort innerhalb der Wohnbebauung bestehen z.B. ganz andere Notwendigkeiten, als für 
 einen Standort in der Nähe eines Fließgewässers; auf Festmist basierende Systeme mit freier Lüftung 
 müssen anders beurteilt werden als zwangsbelüftete strohlose Systeme. 
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(Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 
zusammen. 

Nach mündlicher Auskunft des Leiters des Prüfdienstes Herr Bachmann wird das Angebot in 
Sachsen von den Unternehmen sehr gut angenommen. „Durch die Identifizierung von stall-
spezifischen Problembereichen in Verbindung mit unabhängiger Beratung können effizient, 
individuell und konkret Emissionsminderungsmaßnahmen zusammen mit den Betreibern 
erarbeitet werden. Bei der Beschaffung von kostengünstigen Lösungen sind wir auch behilf-
lich. Die paar Euro für die Beratung holen die Landwirte dadurch locker wieder rein. Immer 
häufiger werden die Dienste des Messdienstes auch bereits bei der Planung von Neubauten 
in Anspruch genommen.“ 

Mit entscheidend für die hohe Akzeptanz der Maßnahme scheint zu sein, dass die Hauptin-
tension, das Stallklima zu messen und durch entsprechende Maßnahmen zu verbessern 
darin liegt, einen Beitrag zur Förderung der Tiergesundheit zu leisten. Gesündere Tiere sind 
sowohl aus ethischen Betrachtungen ein anzustrebendes Unternehmensziel als auch öko-
nomischen Überlegungen. Sie bringen höhere Leistungen. Verbesserungen des Stallklimas 
zu Gunsten der Tiergesundheit führen in nahezu allen Fällen zu einer Reduzierung von E-
missionen 
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Tabelle 11 Maßnahme: Unabhängiges Beratungssystems zur effizienten Emissionsminde-
rung innerhalb der Ställe 

Projektbezeichnung Stand:   10.12.05 
Aufbau eines unabhängigen Beratungssys-
tems zur effizienten Emissionsminderung 
innerhalb der Ställe 

Projektphase: 
Ideenphase 

Projektstandort 

noch nicht bekannt 

Gemeinde 

in der gesamten Altmark 

Ist-Zustand 

Ø Für die Reduzierung anlagenspezifischer Immissionen sind neben der Anpassung der 
Haltungstechniken die in dem im Landesverwaltungsamt verwalteten Stall- und 
Standortkataster erfasst wurden, in starkem Maße organisatorische Maßnahmen in-
nerhalb des Stalls von Bedeutung. 

Ø Technologische Veränderungen zur Emissionsreduzierung innerhalb der Stallanlage 
sind aus Sicht des Tierhalters dann am effizientesten, wenn die tatsächlich vorhande-
nen Emissionsströme eindeutig bekannt sind. 

Ø Der Tierhaltungsunternehmer ist dabei auf Informationen aus der Literatur, von den 
Kollegen und von Stallausrüstungsfirmen angewiesen. Konkrete und unabhängig 
durchgeführte Messungen stehen ihm nicht zur Verfügung. Er weiß nicht ob und durch 
welche Maßnahmen das vorhandene Stallklima verbessert werden kann. Erst durch 
mangelnde Tiergesundheit wird er auf ein evtl. vorhandenes „Stallklimaproblem“ auf-
merksam. 

Ø Die Durchführung solcher Messungen, ihre Analyse und eine anschließende unab-
hängige Beratung zu den Handlungsoptionen, wäre für den Tierhalter sehr hilfreich. 

Planung 

Aufbau eines mobilen und unabhängigen Beratungssystems zur effizienten Emissionsminde-
rung innerhalb der Ställe durch einen mobilen Prüfdienst für Stallklima und Emissionen 

Der Prüfdienst ist umfassend mit modernster Messtechnik ausgestattet, damit können ver-
schiedenste Einflüsse auf die Haltungsverfahren der Tiere gemessen, analysiert und ausge-
wertet werden, wie: 

Ø Temperatur von Gasen, Flüssigkeiten und Materialoberflächen  
Ø Luftfeuchtigkeit und -geschwindigkeit  
Ø Gaskonzentration von Ammoniak, Stickstoffdioxid, Methan, Kohlendioxid, Schwefel-

wasserstoff  
Ø Schallpegel von Anlagen  
Ø Staubmessungen.  

Ø Lichtverhältnisse 

Neben der Gewinnung von Erkenntnissen über konkrete Handlungsoptionen zur Reduzierung 
von Emissionen sind die Messergebnisse ebenso hilfreich für Stallklimaverbesserungen zur 
Erhöhung der Tiergesundheit. 

Die Teilnahme an den Messungen erfolgt freiwillig und ist kostenpflichtig. 

Bei Bedarf werden auch Langzeitmessungen durchgeführt 

Bei der konkreten Ausgestaltung und Etablierung des Prüfdienstes werden die Erfahrungen in 
Sachsen berücksichtigt 



� � � � � � � � 	 
 � � 
 
 � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � 	 	 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � 
 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � 
 �  

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH 41

 
Projektträger Auskunft erteilt: 
noch nicht bekannt; möglich wären: Universi-
tät Halle-Wittenberge in Zusammenarbeit mit 
der LLG-Iden und dem ALF-Stendal 

Universität Halle-Wittenberge;  

Förderprogramme Kosten der Maßnahme  
noch zu ermitteln je nach Ausstattung des Prüfdienstes;  

Realisierungszeitraum 
Start: spätestens  2007 

Priorität/ Beurteilung der Machbarkeit 
hoch/gut 

Erwartete Effekte 

Ø Sensibilisierung der Betroffenen für die Thematik 
Ø Stärkere Bereitschaft der Tierhalter zur Umsetzung emissionsreduzierender Maßnah-

men innerhalb der Ställe 
Ø Reduzierung der Emissionen, die parallel zur Erhöhung der Tiergesundheit führt. Die-

ser Umstand stellt einen entscheidenden Anreiz zur Inanspruchnahme des Prüfdiens-
tes dar. 

Ø Effiziente und kostengünstige Senkung der Emissionen aus den Tierställen vor allem 
durch organisatorische Maßnahmen und kostengünstige Technologie. 

Ø Bei starker Notwendigkeit für den Einsatz von kostenintensiver Technologie (z.B. Bio-
wäscher und/oder –filter soll mit Hilfe der Berater, die optimalste Lösung erarbeitet 
werden 

 
Nachhaltigkeit gesichert Konform mit dem regionalen Leitbild 
Ja Ja 

 

Handlungsbedarf (nächste Schritte): 

Ø Organisation eines Arbeitstreffens möglicher Projektträger mit dem Ziel die vorgestell-
te Maßnahme durchzuführen 

Ø Festlegung auf den federführenden Projektträger und Erarbeitung der Arbeitsstruktu-
ren 

Ø Erarbeitung eines detaillierten Konzeptes unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus 
Sachsen 
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2 . 5   F ö r d e r m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  I n v e s t i t i o n e n ,  z u r  E m i s s i -
o n s m i n d e r u n g  a u s  T i e r h a l t u n g s a n l a g e n  i n  L S A  

In Sachsen-Anhalt werden im Rahmen verschiedener Förderprogramme emissionsmindern-
de Maßnahmen gefördert. In Tabelle 10 ist eine Übersicht der aktuellen Förderprogramme 
und ihrer jeweiligen Konditionen dargestellt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und ist im Einzelfall auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen. Bis auf 
das KfW-Umweltprogramm sind alle vorgestellten Förderprogramme nur in Sachsen-Anhalt 
einsetzbar.  

Im Einzelfall ist genau nachzuprüfen welche (s) Förderprogramm(e) zur Finanzierung der 
Investition in Anspruch genommen werden können (kann). Dabei sollten die Zinsvergünsti-
gungen in den verschiedenen Programmen genauso verglichen werden, wie die Kreditkondi-
tionen verschiedener Banken (siehe dazu auch den 4. Zwischenbericht), da eine durchaus 
übliche Zinsverbilligung von 2–5 % gegenüber einem Kapitalmarktdarlehen einen nicht zu 
unterschätzenden Subventionsgewinn darstellt. Streng genommen müssten die Zinsvergüns-
tigungen sogar noch mit den Fördermöglichkeiten anderer Investitionen verglichen werden, 
um feststellen zu können, welche Investition unter Verwendung welches Förderprogramms 
am vorteilhaftesten ist. Der kapitalisierte Subventionsgewinn eines verbilligten Zinssatzes 
von z. B. 3 % gegenüber einem marktüblichen Zinssatz von 7 % beträgt bei einer Kredit-
summe von �  100.000 mit einer Laufzeit von 10 Jahren bereits �  21.808.41 

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Zuschüssen aus dem Rinderstabilisierungspro-
gramm, dem Veredelungsprogramm und dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm ist das 
gemeinsame Betreiben von emissionsarmen Düngerausbringungstechniken durch einen 
Betriebszusammenschluss überlegenswert, da jeder Zuwendungsempfänger die Höchstför-
dersumme wahrnehmen kann. Mit anderen Worten: Entsprechende Geräte (z.B. Schlepp-
schlauchaufsatz) können von zwei oder mehreren Betreibern angeschafft werden und wer-
den zwei- oder mehrfach gefördert. Der Gesamtbetrag der Förderung des Betriebszusam-
menschlusses ist jedoch auf 1,25 Mill. Euro begrenzt. Unter einem Betriebszusammen-
schluss ist die vertraglich geregelte Zusammenarbeit mehrerer Landwirte—unbeschadet der 
gewählten Rechtsform—zu verstehen; jeder von ihnen muss einen landwirtschaftlichen Be-
trieb mindestens ein Jahr lang vor Antragstellung als selbständiges Unternehmen bewirt-
schaftet haben. 

                                                
41  aid Infodienst e. V., 2004: Finanzmanagement in der Landwirtschaft, S.12 



landwirtsch. Betriebe die Rinder 
und/oder Schweine halten, mit einer 
Mindestgröße nach ALG und Sitz in Sach-

Anhalt  unbeschadet der Rechtsform 
und als juristische Personen einen land-
wirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und 
unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke verfolgen. 

Für ein förderungsfähiges Investitionsvolumen von 
mindestens 25.000 �  wird ein nicht rückzahlbarer 
Zuschuss von bis zu 35% des förderungsfähigen 
Investitionsvolumens für Investitionen in Gebäude 
und bauliche Anlagen einschließlich der erforder-
lichen Erschließungsmaßnahmen gewährt. 
Für Maschinen und Geräte zur bodennahen Flüs-
sigmistausbringungs und direkten –
einarbeitungstechnik sowie Exaktstreuaggrega-
te zur Festmistausbringung. wird ein nicht rück-
zahlbarer Zuschuss von bis zu 20 %. des förde-
rungsfähigen Investitionsvolumens gewährt. 
Höchstgrenzen je nach Betriebsform und Anzahl 
der Arbeitskräfte. Max. 1.000.000 �  

Schlüssiges Investitionskonzept; berufliche 
Vorbildung oder Berufserfahrung des An-
tragstellers; max. 2 GV/ha (RSP) bzw. 
mindestens 35 v.H. der von den Schwei-
nen verbrauchten Futtermittel muss vom 
Betrieb selbst erzeugt werden können(VP): 
Ab Invest.summe > 50.000 �  muss Baube-
treuer eingeschaltet werden  
Mindestvoraussetzungen in bezug auf 
Umwelt, Hygiene und Tierschutz müssen 
zum Zeitpunkt der Einzelentscheidung 
über die Förderung in dem landwirtschaft-
lichen Unternehmen erfüllt sein. 
 

ALF-Altmark43 

landwirtsch. Unternehmen mit einer Min-
destgröße nach ALG und > 25% Umsatz 

odenbewirtschaftung oder kirchlich, 
gemeinnützig bzw. mildtätig sind; Sitz in 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 10% 
der Investitionssumme; max. 30.000 � /Betrieb; 
gleichzeitig Zinsverbilligung bis zu 5% durch abge-
zinsten Zuschuss max. 31% d. Kapitalmarktdarle-
hens: Darlehensdauer: 5-20 Jahre 

Schlüssiges Investitionskonzept; berufliche 
Vorbildung oder Berufserfahrung des An-
tragstellers; max. 2 GV/ha; „angemesse-
nes„ Eigenkapital; Jahreseinkommen des 
Eigentümers und Ehefrau bzw. Jedes Ge-
sellschafters und Ehefrau nicht über 
90.000 � . 

ALF Altmark 

gewerbliche Unternehmen (produzieren-
des Gewerbe, Handwerk, Handel, sonsti-
ges Dienstleistungsgewerbe); gewerbliche 
Unternehmen, die Ent- und Versorgungs-
aufgaben für die öffentliche Hand erfüllen 
(Public Private Partnership) Freiberuflich 
Tätige, z. B. Ingenieure, Architekten  

Zinsvergünstigtes Darlehen für bis zu 75% der In-
vestitionssumme. Höchstsumme: 1 Mio �   

Prüfung und Einwilligung der Hausbank 
bzw. der Bank mit der Kreditgeschäft ab-
gewickelt wird 

Hausbank 

Körperschaften des öffentlichen Rechts 
und Einrichtungen des privaten Rechts, 
die gemeinnützige Zwecke verfolgen mit 
Sitz oder Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt 

Zuschüsse zwischen 30% und 90% der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben je nach Art der Vorhaben 

Das Projekt muss in Sachsen-Anhalt 
durchgeführt werden.  
Modellversuche müssen der Innovation, 
Erprobung und Weiterentwicklung der 
Umweltbildung und -erziehung dienen.  
Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausga-
ben muss mindestens 6.400 EUR betra-
gen 
 

Landesverwal-
tungsamt Sach-
sen-Anhalt (Hal-
le) 

r Förderung einer umweltverträglichen und tiergerechten Rinderhaltung (Schweinehaltung) in Sachsen-Anhalt 
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3 Aufzeigen von Potenzialen zum Aufbau nachhaltig entwick-
lungsfähiger Strukturen und regionaler Wirtschaftskreisläufe der 
Tierhaltung und nachgelagerter Gewerbe 

Im 1. Zwischenbericht zu dieser AEP wurde festgestellt, dass die Landwirtschaftsbetriebe in 
der Altmark mehrheitlich unter einer schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage leiden. 
Gleichzeitig wurde erkannt, dass hierfür u.a. die Produktionsstruktur mit ihrer einseitigen 
Ausrichtung auf die Rohstoffproduktion und deren Ausfuhr in andere Regionen zur Weiter-
verarbeitung bestimmend sind. Es soll daher in den folgenden Abschnitten untersucht wer-
den, welche Möglichkeiten sich für die Tierhaltungsunternehmen zur Steigerung der Wert-
schöpfung durch den Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe bieten. 

Unter Regionalen Wirtschaftskreisläufen versteht man den Austausch von Rohstoffen, Ener-
gie und Produkten oder Dienstleistungen innerhalb einer Region. Sie sind neben anderen 
Kreisläufen ein wesentlicher Bestandteil einer stabilen regionalen Entwicklung. Durch Stär-
kung der regionalen Wirtschaftskreisläufe soll zum einen die regionale Wertschöpfung erhöht 
und damit die Wirtschaftskraft der Region gestärkt werden. Zum anderen werden dadurch 
unnötige Gütertransporte und damit auch Energieverbrauch und Schadstoffausstoß verrin-
gert. Sargl wählt zur Beschreibung wesentlicher Parameter regionaler Wirtschaftskreis fol-
gendes Modell. 46 

„Regionale Wirtschaftskreisläufe beruhen auf drei Säulen welche unterschiedliche strategi-
sche Überlegungen beinhalten. 

1. Regionsexterne Lieferungen durch innerregionale ersetzen. Verlängerung der Wert-
schöpfungskette in der Region  

2. Stärkung der regionalen Nachfrage durch eine gezielte Vermarktung der regionalen 
Produkte in der Region.  

3. Nutzung der Wettbewerbsvorteile durch eine Vernetzung der Akteure in der Region.“ 

In Abbildung 2 sind die drei Säulen grafisch dargestellt. 

Bei der Umsetzung dieser strategischen Überlegungen ist die Herausarbeitung charakteristi-
scher Eigenarten und Stärken der jeweiligen Region und die Ableitung standörtlich ange-
passter Entwicklungskonzepte notwendig. 

Die zugrundelegende Problemstellung lautet: Wo ist eine Intensivierung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe sinnvoll und möglich? 

Der Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe erfordert eine Gesamtstrategie, welche sowohl 
die regionale Wertschöpfungskette, als auch die regionale Vermarktung und Vernetzung um-
fasst und in der Folge von allen Beteiligten, vom Erzeuger über die Verwerter bis zu den 
Vermarktern und auch den Verbrauchern gemeinsam umgesetzt wird. 

Im folgenden werden die Säulen hinsichtlich der Besonderheiten der Tierhaltung in der Alt-
mark und die sich daraus ableitenden Bereiche in denen eine Intensivierung von Maßnah-
men zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe sinnvoll erscheint beschrieben. Dabei 

                                                
46  Sargl, M., 2001: Regionale Wirtschaftskreisläufe - Chancen und Risiken Vortag beim Bauernbund am 
 28.11.2001, S. 4. 
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haben Veränderungsmaßnahmen innerhalb einer Säule mehr oder weniger immer Auswir-
kungen mit wechselnden Anteilen auf die übrigen.  

Abbildung 5: Die drei Säulen regionaler Wirtschaftskreisläufe 

 

Quelle: Sargl, M., 2001: Regionale Wirtschaftskreisläufe - Chancen und Risiken Vortag beim 
Bauernbund am 28.11.2001, S. 5. 

3 . 1  R e g i o n s e x t e r n e  L i e f e r u n g e n  d u r c h  i n n e r r e g i o n a l e  e r -
s e t z e n  -  V e r l ä n g e r u n g  d e r  W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e  i n  d e r  
R e g i o n   

Grundlage der folgenden Überlegungen ist die Tatsache, dass der Anteil der Landwirtschaft 
an der gesamten Wertschöpfung des Agrarbusiness (zu deutsch: Agrargeschäfts) sich auf 
rund 15% beläuft, während vorgelagerte Stufen mit 8 % und nachgelagerte Stufen mit 77 % 
profitieren.47  

Für die Altmark kommt es deshalb darauf an, dass die Erhöhung der Wertschöpfung in der 
Region innerhalb des Agrarsektors insgesamt vor allem durch einen effizienten und wirt-
schaftlich tragfähigen Einsatz der Ausgangsstoffe (landwirtschaftliche Rohstoffe)) erreicht 
werden kann. Eine unter den gegebenen Bedingungen effiziente und intelligente Nutzung 
der landwirtschaftlichen Rohstoffe führt zur Ansiedlung vorgelagerter und nachgelagerter 
Glieder innerhalb der Wertschöpfungskette 

Unter den der Tierhaltung unmittelbar vorgelagerten Stufen werden bei den folgenden Aus-
führungen vorwiegend die Bereiche Futtererzeugung sowie der Düngung beleuchtet. Von 
den unmittelbar nachgelagerten Stufen werden die Verarbeitung (Veredlung) der klassischen 
Produkte Schlachtvieh und Milch, sowie die Erzeugung von Bioenergie betrachtet. 

                                                
47  : Sargl, M., 2001: Regionale Wirtschaftskreisläufe - Chancen und Risiken Vortag beim Bauernbund am 
 28.11.2001, S. 5. Sargl nennt keine Quelle für diese Angaben und weist auch nicht auf die Region hin, 
 auf die sich die Angaben beziehen. Für die Altmark liegen den Gutachtern keine prozentualen Angaben 
 vor. Sie gehen aber davon aus, dass sich die Verhältnisse in der Altmark hinsichtlich der Größenord
 nungen ähnlich gestalten. 
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3.1.1 Futtererzeugung  

Mit einem Viehbestand von 132.196 GV in den beiden Landkreises Stendal und Altmarkkreis 
Salzwedel ergibt sich bezogen auf die landwirtschaftliche Nutzfläche von 273.843 ha ein GV-
Besatz von 0,483 GV/ha LF. Der rund 26% Grünlandanteil an der Landwirtschaftlichen Nutz-
fläche, untermauert zu dem die These, dass das Futtererzeugungspotenzial mit dem vor-
handenen Tierbestand bei weitem nicht ausgeschöpft wird. In einigen Regionen insbesonde-
re in den Flussauen und im Drömling treten zunehmend Schwierigkeiten auf, die Grünländer 
über die Rinderhaltung zu veredeln.48 

Während unter dem in der DDR vorgegeben System der Landbewirtschaftung auf Grund des 
Ziels der Erhöhung der Tierzahlen zur Eigenversorgung der Bevölkerung, häufig Futter-
knappheit vorlag, herrscht heute ein (Grün)futterüberfluss. Zudem sind aus naturschutzfach-
lichen Überlegungen größere Flächen mit Nutzungseinschränkungen belegt, wodurch die für 
eine 8000 l Kuh notwendige Energiedichte im Grün- bzw. Weidefutter nicht erreicht wird. 

Die alternativen Nutzungsformen über Mutterkühe und/oder Schafe erscheinen unter den 
derzeitigen Bedingungen nur durch höhere Vergütungen aus dem Bereich des Naturschut-
zes, der Landschaftspflege sowie der Wasserschifffahrt (Deichbewirtschaftung) ökonomisch 
tragfähig. Zudem stellt die Schaffung gesicherter Vermarktungskapazitäten und Absatzkanä-
le ein Problem dar. 

Zur sinnvollen Nutzung dieses Überflusses müssen daher die Anstrengungen für die energe-
tische und die stoffliche Verwertung von Grünländern in der Altmark erhöht werden (siehe 4. 
Zwischenbericht zu dieser AEP und Kapitel 3.1.5) . 

Kraftfutter 

In der Altmark existieren mit den Futtermittelwerken in Rittleben und dem erst kürzlich 
in Betrieb gegangen Werk in Osterburg zwei Standorte von überregionaler Bedeutung. 
Diese Werke beziehen entsprechende Anteile ihrer Rohstoffe aus der Region und ein 
nicht unerheblicher Anteil der Fertigprodukte wird in der Region abgesetzt. Betrachtet 
man den Bedarf an Fertigfuttermittelmischungen in der Region wäre ein weiteres Fut-
termittelwerk in der Altmark sicherlich wünschenswert. Durch eine Evaluierung mögli-
cher Standorte nach dem von der AÖC-GmbH-Berlin GmbH im 3. Zwischenbericht 
vorgestellten Modell, könnte die Einstiegschancen eines Investors erhöhen. 

Die Notwendigkeit vor allem in der Schweineproduktion, aber auch in der Milcherzeugung, 
die Kraftfutterrationen stärker an die verschiedenen Leistungsabschnitte anzupassen, veran-
lasst einige Unternehmer die Getreideernte zu verkaufen und Fertigfuttermischungen zu kau-
fen. Hinzu kommen die strengeren Anforderungen an Viehfutter, die sich aus den Rechts-
vorgaben der Futtermittelhygieneverordnung49 ergeben. 

                                                
48  “Zusammenfassend ist fest zu stellen, dass gegenwärtig rund ein Sechstel des Grünlandes für die Tier-
ernährung nicht benötigt wird“. In: Krocker, W. 2004: Projektstudie „Verbesserung der Vermarktungschancen von 
fleischerzeugenden Landwirten der Altmark durch Schaffung einer gemeinsam zu nutzenden Schlachtung und 
Verarbeitung im Rahmen eines Erzeugerzusammenschlusses von Direktvermarktern“, Seite 4. Im Auftrag des 
Altmärkischen Vereins für Schafzucht und Schafhaltung w. V. Osterburg durch GUBB Unternehmensberatung 
GmbH Halle. 
49  Verordnung (EG) Nr. 183/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12 Januar 2005 mit 
 Vorschriften für die Futtermittelhygiene (kurz: Futtermittelhygieneverordnung). Im wesentlichen kommen 
 auf die Erzeuger von Futtermitteln ab dem 01.01.2006 Registrier-, Schwachstellenanalyse- und 
 Versicherungspflichten zu. 
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„Wenn ich heutzutage mein Getreide verfüttere, dann sitze ich doch bereits mit einem Bein 
im Knast.“ beschrieb ein Landwirt die Situation etwas drastisch. Erklärend fügte er hinzu: 
„Durch den Fertigfutterzukauf verkaufe ich das Risiko durch einen kleinen Fehler, die stren-
gen Bestimmungen einmal nicht einhalten zu können. Dieses Risiko trägt der Futtermittel-
hersteller.“ 

Ob es sich hierbei um die Meinung eines einzelnen handelt soll genauso wie die Frage wie 
hoch dieses Risiko generell oder auch im Einzelfall tatsächlich ist, hier nicht weiter betrachtet 
werden. Zumal der Tierhalter, der eigenes Futter verwertet, den Vorteil hat, dass er genau 
weiß, was in seinem Futter enthalten ist. Werden vorhandene oder auch neu eingesetzte 
Qualitätsmanagementsysteme konsequent umgesetzt, sollten die Risiken der Futtermitteler-
zeugung hinsichtlich unbeabsichtigt eingetragener Stoffe in das Futter in der Regel be-
herrschbar sein. 

Ersatz von importiertem Sojaextraktionsschrot durch thermisch behandelte in der Region 
erzeugte Lupinen 

Eine Möglichkeit Regionen extern erzeugte Leistung durch eine innerregionale zu ersetzen 
besteht in dem Ersatz von Sojaextraktionsschrot (SES) durch Lupinen- Ackerbohnen- 
und/oder Erbsenschrot. Zahlreiche neue Untersuchungen zeigen, dass die Einsatzmengen 
von Ackerbohnen, Futtererbsen und Lupinenarten in der Nutztierfütterung deutlich angeho-
ben werden können. Hierin liegt für die Tierhaltung in der Altmark eine Chance Komponen-
ten, die bisher importiert wurden im eigenen Unternehmen zu produzieren und damit die 
Wertschöpfungskette um ein weiteres Glied zu erweitern. 

Besonders geeignet erscheint der Einsatz von Lupinen. Ihr hoher Eiweißgehalt und die sehr 
gute Verdaulichkeit für Rinder- und Geflügel macht sie zu einer interessanten Alternative 
gegenüber SES oder tierischem Eiweiß. Zu dem ist der Einsatz von Sojaextraktionsschrot im 
ökologischen Landbau schon jetzt nicht möglich. Für konventionell produzierten Biertreber 
wird dies erst erfolgen. Die Verfütterung von importiertem SES schließt sich des weiteren 
auch aus, wenn auf gentechnisch veränderte Futtermittel verzichtet werden soll. 

Für die Lupine weisen allerdings die Futterwerttabellen im Vergleich zu Soja- und Rapsex-
traktionsschrot geringe Gehalte an unabbaubarem Rohprotein (UDP) und der Aminosäure 
Methionin aus, denen für die  Milchbildung eine besondere Bedeutung beigemessen wird. 

An der LLG Sachsen-Anhalt, Zentrum für Tierhaltung und Technik in Iden wurden in Zu-
sammenarbeit mit der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberge Untersuchungen durchge-
führt ob durch eine thermische Behandlung eine Aufwertung der Lupinen in der Art erreicht 
werden kann, dass sie als vollständiger Ersatz von Sojaextraktionsschrot in Rationen für Kü-
he mit sehr hoher Leistung eingesetzt werden kann.50 

Die Ergebnisse zeigen, dass in Ökobetrieben bei der Verfütterung behandelter Lupinen die 
Proteinversorgung und somit die Milchleistung der Kühe im Vergleich zum Einsatz von un-
behandeltem Lupinenschrot ein wirtschaftlicher Vorteil von fast 100 �  bei durchgehendem 
Einsatz auf ein Jahr bezogen, erreichbar ist. 

Für konventionell wirtschaftende Betriebe lässt sich aus den Versuchen zusammenfassend 
ableiten, dass die hydrothermische Behandlung von Lupinen ernährungsphysiologisch und 
                                                
50  Engelhard, T. et. al., 2004: Zum Einsatz hydrothermisch behandelter Lupinen und Extraktionsschrote in 
 der Fütterung der Hochleistungskuh sowie Pries, M. et. al., 2004: Hydrothermisch behandelte Lupinen 
 zur Eiweißversorgung der Milchkuh: In: Forum angewandte Forschung 06./07. 04.2005 Rind. 
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bei entsprechenden Rahmenbedingungen (Herdenleistung, Futtermittelverfügbarkeit) positiv 
zu bewerten ist, vor allem dann wenn die Lupinen in Kombination mit Rapsextraktionsschrot 
eingesetzt werden. 

Der sehr hohe Energiegehalt der Lupine und das methioninreiche UDP aus dem Rapsextrak-
tionsschrot ergänzen sich und lassen ähnlich hohe Leistungen erwarten wie bei konventio-
nellen Soja-Raps-Mischungen.51 

Letztendlich wird aber die Preiswürdigkeit der einzelnen Futtermittel wesentlich über die Ra-
tionszusammensetzung entscheiden, wenn nicht aus den oben genannten Gründen grund-
sätzlich auf Sojaschrot verzichtet werden soll. Erste ebenfalls an der LLG in Iden durchge-
führte Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis dass unter den momentan 
existierenden Preisverhältnissen und den im Versuch ermittelten Leistungsdifferenzen der 
Einsatz von thermisch behandelten Lupinen-Rapsextraktionsschrotmischungen die Kosten 
um 0,25 �  bis 0,45 �  je Tier und Tag höher liegen als beim Einsatz von Soja- und Rapsex-
traktionsschotmischungen.52 

Die AÖC teilt daher die Ansicht der Wissenschaftler, dass weitere Ursachenforschung be-
trieben werden sollte, um festzustellen, ob noch zu hohe Alkaloidgehalte in Lupinen den Ge-
schmack des Futters beeinträchtigen und damit die Futteraufnahme begrenzen. Durch weite-
re züchterische Bearbeitung der Futterpflanze Lupine, mit dem Ziel der Senkung des Alka-
loidgehaltes und der dadurch erreichbaren höheren Futteraufnahme, ließe sich dann die An-
bau- und die Verfütterungswürdigkeit von Lupinen weiter steigern, wodurch extern erzeugte 
Futtermittelbestandteile durch innerregionale Erzeugung ersetzt werden könnte. Diese Un-
tersuchungen in einer traditionellen Milchviehregion durchzuführen, zumal bei entsprechend 
positiven Ergebnissen, die Vorteile für solche Regionen besonders wirksam werden, er-
scheint sinnvoll. 

3.1.2 Düngung durch regional erzeugtem Wirtschaftsdünger 

Im Gegensatz zum reinen Pflanzenproduzenten produziert ein Tierhaltungsunternehmen 
eigenen Dünger; den Dünger kann dieses Unternehmen zur Nährstoffversorgung seiner Kul-
turen einsetzen, verkaufen oder/und veredeln. Die im Wirtschaftsdung enthaltenen 
(Nähr)stoffe braucht es nicht von außerhalb (der Region) z. B. in Form von Mineraldünger 
beziehen. Der Wirtschaftsdungproduzent verlängert gewissermaßen die Wertschöpfungsket-
te um ein weiteres Glied. 

Die Wirtschaftsdüngerproduktion aus tierischen Exkrementen ist in der Altmark in den letzten 
Jahren auf Grund der stetigen Verringerung der Rinderbestände naturgemäß rückläufig – 
dies ist im Sinne der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe als unerfreulich zu bewerten. 

Die in Tabelle 13 dargestellte Entwicklung der Rinder- und Schweinebestände in Sachsen-
Anhalt ist in besonderem Maße auch für die Altmark kennzeichnend. Während sich die 
Schweinebestände erholt und stabilisiert haben, scheint der Rückgang des Rinderbestandes 

                                                
51  Der alleinige Einsatz von hitzebehandelten Lupinen führte zu einer geringeren Futteraufnahme und da
 mit zu einem Abfall der Milchleistung.  Persönliche Mitteilung eines Mitarbeiters der LLG-Iden. 
 Veröffentlichung in absehbarer Zeit in Bauernzeitung und Westfälischem Wochenblatt. 
52  Die Auswertung bezog sich auf mehrere Abschnitte und Varianten. Im Abschnitt 1 waren es im Versuch 
 zwischen „Soja/Raps“ und „Lupine (pur)“ immerhin 1,57 � . Zwischen Lupine/Raps und „Lupine (pur)“ 
 0,80 � .  
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ungebremst von statten zu gehen. Die Zahlen lassen den Schluss zu, dass bezogen auf die 
ganze Altmark in einigen Regionen ohne Zukäufe von Wirtschaftsdünger aus anderen Regi-
onen und den damit verbundenen Transportaufwendungen langfristig für diesen Bereich eine 
Verringerung von regionalen Wirtschaftskreisläufen eintreten wird, zumal durch die neu ges-
talteten Förderrichtlinien (GAP) mit einem weiteren Rückgang der Tierzahlen in der Milch-
produktion zu rechnen ist. (siehe dazu auch Abbildung1 zur Verteilung des Tierbestandes 
nach Gemeinden). 

Ob zur langfristigen Erhaltung der Humusreproduktion und der Bodenfruchtbarkeit ein Min-
destviehbesatz notwendig ist, ist zumindest umstritten. Laut Eckart von der TLL-Jena53 ha-
ben die konventionell wirtschaftenden Betriebe heutzutage eher ein Humusüberschussprob-
lem. Die hohen Kornerträge gehen trotz kürzere Pflanzen mit höheren Stroherträgen einher. 
Stroh und sonstige Ernterückstände werden aber auf dem Feld belassen wodurch die Hu-
musbilanz wieder ausgeglichen wird.54 Die früher vertretene Ansicht, dass ohne den Einsatz 
von Wirtschaftsdünger die Bodenfruchtbarkeit zurückgeht ist unter den heutigen Bedingun-
gen laut Eckart nicht mehr haltbar. 

Beim Einsatz von Biomasse (z. B. Mais oder Grünland) zur Energieerzeugung mit Hilfe einer 
Biogasanlage, bleiben in dem Gärrückstand (Biogasgülle) die Nährstoffe weitestgehend er-
halten – durch die Ausbringung derselbigen bleiben sie innerhalb des Wirtschaftskreislaufes. 
Der Bedarf an von außerhalb der Region produzierten (Mineral) Düngemitteln ist dann mini-
mal. 

Die auch von  der landwirtschaftlichen 
Verwaltung angestrebte Erhöhung des 
Viehbesatzes in der Region lässt sich daher 
nicht durch eine damit einhergehende 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 
begründen. 

Allenfalls die beim Zukauf von Dünger von 
außerhalb der Region auftretenden höheren 
Transport- und Energieaufwendungen, sowie die 

angestrebte Ausweitung regionaler Wirtschaftskreisläufe, ließe sich als Begründung anfüh-
ren. 

Die angestrebte Erhöhung des Viehbesatzes über die derzeitigen 0,48 GV/ha LF ist vor al-
lem durch die Stabilisierung der Milchviehproduktion sowie der Ansiedlung von Schweine-
produktionskapazitäten und Geflügelmastanlagen zu erreichen. Bei einer Erhöhung des 
Viehbesatzes auf 0,6 GV/ha LF müssten sich die Tierbestände um 32.110 GV respektive 
rund 30.000 Rinder oder 80.275 Sauen oder rund 225.000 Mastschweine oder ca. 2.569.000 
Puten erhöhen. Um die notwendigen Tierplätze durch Neubau oder Umbau vorhandener 
Anlagen zu schaffen ist bei einer Komplettergänzung durch Sauen eine Investitionssumme 
von ca. 200.687.500 �  (mit anderen Worten: rund Zweihundert Millionen Euro), bei einer 

                                                
53  persönliche Mitteilung 
54  Siehe hierzu auch die Tabelle im Anhang 3. Dort wird ersichtlich, wie organische Substanzen unab
 hängig ihrer Herkunft in Humus-C umgerechnet werden können, d.h. die Humusreproduktion ist nicht an 
 Wirtschaftsdünger gebunden. 
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Komplettergänzung durch Mastschweine mit 90.000.000 �  (mit anderen Worten: Neunzig 
Millionen Euro) notwendig55. 

Diese Größenordnungen verdeutlichen, dass die Erhöhung der Wirtschaftsdüngerproduktion 
in der Region hinsichtlich des Investitionsvolumens erhebliche Größenordnungen erreicht. 
Der Wiederaufbau der Tierbestände auf die in der Beispielrechnung zu Grunde gelegten 0,6 
GV/ha LF ist nur durch Kapitaltransfer von außerhalb der Region realisierbar, und wird hin-
sichtlich der angesprochenen Größenordnung unter den derzeitigen Bedingungen von den 
Gutachtern als nur äußerst schwer realisierbar eingeschätzt. 

                                                
55  Kalkulationsgrundlage: 2.500� /Sauenplatz; 400,00 � /Mastschweineplatz 
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Tabelle 13: Viehbestände in Sachsen� Anhalt am Jahresende nach Jahren1) 2)  

Tierart 1997 
in 1.000 Stück 

1998 
in 1.000 Stück 

1999 
in 1.000 Stück 

2000 
in 1.000 Stück 

2001 
in 1.000 Stück 

2002 
in 1.000 Stück 

2003 
in 1.000 Stück 

2004 
in 1.000 Stück 

Rinder insgesamt 420,6 403,0 405,5 387,0 382,7 373,1 361,0 349,0 
Ø darunter 

Milchkühe 
166,6 153,6 157,9 148,2 144,9 141,5 140,7 138,8 

Schweine insge-
samt 

745,9 819,9 892,0 846,9 861,2 865,5 870,3 914,5 

Ø darunter 
Zuchtsauen 

83,7 93,1 105,6 99,5 102,7 103,5 111,9 115,5 

1) bis 1997: Dezember, ab 1998:November 
2) 2) ab 1999 nur landwirtschaftliche Betriebe, ab 1999 geänderte Erfassungsgrenzen 

Quelle: http://www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/413/41311/Viehbestand_Jahresende_nach_Jahren.html  
 

Tabelle 14: Geschlachtete Tiere aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren1) 

Merkmal 1997 
in 1.000 
Stück 

1998 
in 1.000 
Stück 

1999 
in 1.000 
Stück 

2000 
in 
1.000 
Stück 

2001 
in 1.000 
Stück 

2002 
in 1.000 
Stück 

2003 
in 1.000 
Stück 

2004 
in 1.000 Stück 

Rinder ohne 
Kälber 

33,0 28,3 22,2 23,5 14,1 11,3 4,1 3,6 

Ø darunter 
Kühe 

18,1 17,2 12,6 11,8 5,9 4,7 0,3 0,3 

Kälber 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Schweine 1.877,2 1.801,1 1.939,5 2.072,1 2079,8 2.149,9 2.258,1 2.449,8 
1) Anzahl der Schlachtungen von beschauten als tauglich beurteilten Tieren 
 
Quelle: http://www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/413/41331/Geschlachtete_Tiere1.html  
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3.1.3 Schlachtviehverarbeitung 

Die in der Tabelle 14 dargestellte Entwicklung der gewerblichen Schlachtungen in Sachsen 
Anhalt von 1997 bis 2004 verläuft hinsichtlich der Schlachtung von Schweinen nahezu paral-
lel zur Entwicklung der Tierbesatzzahlen; (siehe Tabelle 13). Die Anzahl der Schlachtungen 
von Schweinen in Sachsen-Anhalt ist von 1997 – 2004 um rund 30% gestiegen. Der Rück-
gang der Schlachtungen von Rindern ist zwar auch auf den Rückgang der Tierzahlen zu-
rückzuführen, die Hauptursache diese Entwicklung ist allerdings auf die massive Verlegung 
der Rinderschlachtungen nach Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu-
rück zu führen. In Sachsen-Anhalt werden nur noch in geringem Umfang (z. B. Halberstadt, 
oder auch an der LLG-Iden) Schlachtungen von Rindern durchgeführt. Eine voll funktionsfä-
hige Schlachtstätte in Tornau bei Dessau wird derzeit nicht genutzt. Sämtliche Bemühungen 
und Aktivitäten einen Schlachthof am Standort Gardelegen zu errichten sind bisher im alt-
märkischen Sand verlaufen. Bei Fortdauer des Trends wird in absehbarer Zeit in Sachsen 
Anhalt kein Rind mehr geschlachtet und zerlegt. 

Dieser Sachverhalt ist zuerst das Ergebnis der operationellen Pläne aus der ersten Hälfte 
der 1990-er Jahre, in denen die Struktur der Verarbeitungskapazitäten auf Landesebene 
entwickelt und danach durch den Einsatz von Fördermitteln umgesetzt wurde. Eine Verände-
rung dieses Status ist aus regionaler Sicht wünschenswert. Es ist jedoch nicht realistisch 
anzunehmen, dass grundsätzliche Veränderungen in der nächsten Zukunft eintreten werden. 

In einzelnen Nischen lassen sich jedoch Verbesserungen erreichen. 

Von den von uns befragten Unternehmensleitern beabsichtig derzeit keiner, seine Aktivitäten 
in die Fleischverarbeitung zu diversifizieren. Auch die Tatsache, dass die Weiterverarbeitung 
des erzeugten Schlachtviehs zum größten Teil außerhalb der Altmark erfolgt, spielt für diese 
Unternehmen aus ökonomischen Gesichtspunkten keine Rolle. 

„Es ist mir völlig egal wo meine Tiere geschlachtet werden. Der, der am meisten zahlt be-
kommt die Ware“, sagte uns ein Landwirt. Einige seiner Kollegen äußerten sich ähnlich. 

Diese Haltung entspricht zum Einen ökonomischer Notwendigkeiten und spiegelt zum Ande-
ren gewissermaßen die Rückseite des Spiegelbildes weit verbreiteter Verbrauchereinstellun-
gen. Auch vielen Verbrauchern ist es egal von woher die Schnitzel in den Kühlschrank56 
kommen, Hauptsache sie sind billig(er). 

Mit der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Stendal besitzt die Altmark bereits ein 
inzwischen auch über die Grenzen Sachsen-Anhalts agierendes Unternehmen, welches 
vorwiegend Schweine aus der Altmark schlachtet, zerlegt und verarbeitet (120 Ton-
nen/Woche). 

Des weiteren wirtschaften mehrere private Landschlachtereien, die vorwiegend im Zuge der 
Direktvermarktung Tiere aus eigener Produktion verwerten.  

Einige wenige der „großen“ Tierhaltungsunternehmen haben sich durch die Integration der 
Verarbeitung sowie der Vermarktung von Fleischwaren in der Region neben der Produktion 
von Schlachtvieh ein zusätzliches Standbein geschaffen und sich etabliert. 

                                                
56  Made in Indonesia 
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Zur Verbesserung der Vermarktungschancen für fleischerzeugende Landwirte gibt es seit 
einigen Jahren von mehreren Seiten Bestrebungen, Konzepte zu entwickeln, mit dem Ziel 
der Ansiedlung von Schlachtkapazitäten in der Altmark zu fördern. Dies geschieht auch vor 
dem Hintergrund, dass zukünftig die hygienischen Anforderungen an die „Hausschlachtung“ 
erhöht werden.57 Ab 2007 bedürfen auch Hausschlachtungsstätten einer EU-Zulassung. Dies 
wird aller Voraussicht nach einerseits zu einem weiteren Rückgang der durchgeführten 
Hausschlachtungen führen, andererseits könnte auch eine verstärkte Nachfrage nach 
Fremdschlachtungen entstehen. 

Einer der entscheidenden Vorteile, welche sich aus der „Hausschlachtung“ für die Direktver-
markter von Fleisch- und Wurstwaren ergeben, nämlich die Warmverarbeitung des Fleisches 
und die damit verbundene Qualität, wird beim Übergang zu Fremdschlachtungen allerdings 
verspielt. D. h., die Unternehmen, die trotz der zukünftig höheren Kosten für die Durchfüh-
rung von Hausschlachtungen Chancen in der Direktvermarktung von Fleisch- und Wurstwa-
ren in Hausschlachtungsqualität sehen, werden ihre Kapazitäten entsprechend um- bzw. 
ausbauen. 

In einer vom Altmärkischen Verein für Schafzucht und Schafhaltung w. V. in Auftrag gegebe-
nen Studie58, die unter anderem in Zusammenarbeit mit direktvermarktenden Schweinehal-
tern, Schafhaltern und Dammwildhaltern durchgeführt wurde, kommen die Akteure zum 
Schluss, dass es zur Ansiedlung von Schlachtkapazitäten des Einsatzes von privatem Risi-
kokapital bedarf. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Stendal ist z. Zt. dabei mit ca. 
10 Erzeugern (Direktvermarktern) die Möglichkeiten des Aufbaus einer im Verbund betriebe-
nen Schlachtstätte zu erörtern. Eine Option stellt dabei der Umbau vorhandener Einrichtun-
gen an der LLG in Iden dar. Die Umsetzung des Aufbaus von Schlachtkapazitäten in der 
Altmark für Direktvermarkter erscheint schwierig. „Das war, das ist und das wird schwierig. 
Wahrscheinlich funktioniert das nur, wenn sich Einer den Hut aufsetzt, das ganze Risiko auf 
sich nimmt, loslegt und dann hoffentlich nicht Pleite geht. Ob das einer von außerhalb ist 
oder einer von hier, ist unerheblich. Bis heute hat es jedenfalls keiner gemacht – ich nehme 
mal an weil es sich nicht lohnt.“ 

Die weitere Entwicklung der Verarbeitungskapazitäten, auch hinsichtlich der Verarbeitungs-
kapazitäten von nach den Kriterien des ökologischen Landbaus erzeugtem Rindfleisch, hän-
gen unter anderem davon ab in wie weit die bereits bestehenden Ansätze zur Vernetzung 
von Erzeugern-Verarbeitern-Vermarktern und Verbrauchern zum Erfolg führen (siehe auch 
Kapitel 3.3). 

                                                
57  Die speziellen hygienerechtlichen Anforderungen sind für sog. rotes Fleisch (hier-unter fallen z. B. 
Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Kaninchen sowie Haarwild) im Fleischhygienegesetz (FlHG; 21) und in der 
Fleischhygieneverordnung (FlHV; 22), für sog. .weißes Fleisch, (hierunter versteht man Schlachtgeflügel wie z. B. 
Hühner, Pute, Enten und Gänse) im Geflügelfleischhygienegesetz (GFlHG; 31) und in der Geflügelfleischhygie-
neverordnung (GFlHV; 32) geregelt. Diese Bestimmungen enthalten auch Erleichterungen für die Direktvermark-
tung durch landwirtschaftliche Betriebe mit geringer Produktion. - Bayerisches Staatsministerium für Landwirt-
schaft und Forsten, 2005: Direktvermarktung – Wichtige Rechtsvorschriften für die Direktvermarktung. Steht als 
download unter http://www.landwirtschaft.bayern.de/markt/regionale_direkt_vermarktung/11797/linkurl_0_2.pdf 
zur Verfügung. 
58  Krocker, W. 2004: Projektstudie „Verbesserung der Vermarktungschancen von fleischerzeugenden 
Landwirten der Altmark durch Schaffung einer gemeinsam zu nutzenden Schlachtung und Verarbeitung im Rah-
men eines Erzeugerzusammenschlusses von Direktvermarktern“, Seite 4. Im Auftrag des Altmärkischen Vereins 
für Schafzucht und Schafhaltung w. V. Osterburg durch GUBB Unternehmensberatung GmbH Halle. 
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3.1.4 Milchverarbeitung 

Die milchproduzierenden Unternehmen sind über Abnahmeverträge mit den Molkereien ver-
bunden. Die von uns befragten Unternehmen bezeichnen die Zusammenarbeit mit den Mol-
kereien, die sich auf ganz Nord- und Nordostdeutschland verteilen, als gut. 

Die in der Tabelle 15 vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt übernommenen Zahlen, 
zeigen, dass in Sachsen-Anhalt in etwa die Milchmenge verarbeitet wird, die auch im Land 
produziert wird. Die produzierte Milchmenge ist seit 1997 in etwa konstant, wird aber von 
immer weniger Kühen produziert. 

Mit der zur Uelzena e. G Gruppe gehörenden Altmarkkäserei Bismarck und den angeschlos-
senen Mitgliedsmolkereien in Stendal und Osterburg wirtschaftet ein leistungsstarker Milch-
verarbeitungspartner in der Altmark, der in Bismarck knapp 24.000 t Käse/Jahr und rund 
26.000 t Butter und Butterfett produziert. 

Im zur Krüger Gruppe gehörenden Milchwerk „Mittelelbe“ werden am Standort Stendal vor-
wiegen Trockenmilchprodukte hergestellt. Nach unternehmenseigenen Angaben ist das 
Milchwerk mit seinen 13 hochmodernen Sprühtrocknungsanlagen das europaweit führende 
Unternehmen auf diesem Sektor. Die Kapazität zur Verarbeitung von 1.000.000 l Milch am 
Tag machen Elb-Milch zu einer wichtigen Lieferadresse für die europäische Lebensmittelin-
dustrie.59 

Der Aufbau von weiteren Milchverarbeitungskapazitäten in der Altmark, in der Milch in den 
genannten Größenordnungen verarbeitet werden könnte, ist zwar einerseits wünschenswert 
unterliegt aber weitestgehend den wirtschaftlichen Überlegungen der großen Molkereibetrie-
be. Die teilweise immer noch anzutreffende Praxis, den Aufbau von, bezogen auf das ge-
samte Bundesgebiet bereits ausreichend vorhandenen Verarbeitungskapazitäten mit staatli-
chen Mitteln massiv zu fördern, ist äußerst fragwürdig, zumal nach Erhalt der Fördermittel 
andere Standorte geschlossen werden. In der Altmark existieren mehrere Standorte, die 
prinzipiell für die Errichtung einer Großmolkerei geeignet wären. Die Nähe zu vielen milch-
produzierenden Unternehmen könnte zudem für die entsprechenden Investoren Anreiz ge-
nug sein, einen Standort in der Altmark zu wählen; es bedarf dazu keiner vom Steuerzahler 
aufzubringenden Fördermittel. 

Für Regionalvermarkter von Milchprodukten ist, ähnlich wie bei der Direktverarbeitung und 
Direktvermarktung von Fleischerzeugnissen der Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in der 
Regel nur in Verbindung mit der Schaffung weiterer Absatzkanäle zu realisieren. Für die 
weitaus größte Zahl der Tierhaltungsunternehmen ist dies insbesondere hinsichtlich der pro-
duzierten Milchmenge nicht möglich.  

Für kleinere Milchviehunternehmen, die auf Grund ihrer Größe die für eine wirtschaftliche 
Milchproduktion notwendigen Größendegressionseffekte nicht realisieren können, bietet sich 
je nach der Unternehmensspezifischen Situation und den Vorlieben und Fähigkeiten des 
Milchvieh- oder Schafbetriebes der Einstieg in die Verarbeitung von Milchprodukten an. 

Die Verarbeitung von Milchprodukten wird vereinzelt in hofeigenen Käsereien (Kuh-Schaf-
Ziege) durchgeführt und regional vermarktet. Von einem Kuhkäse verarbeitenden Unterneh-
men ist bekannt, dass die Nachfrage das derzeitige Angebot übersteigt. Die Arbeitstätte in 
der vor allem Käse und Joghurt aus unbehandelter Rohmilch hergestellt wird müsste entwe-
                                                
59  http://www.elb-milch.de  
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der erweitert oder im 3 Schicht-Betrieb rund um die Uhr betrieben werden um mehr Milch-
produkte als bisher herstellen zu können. 

Auf grund vorhandener Nachfrage nach qualitativ hochwertigem regional erzeugtem Käse 
erscheint der Aufbau weiterer Verarbeitungskapazitäten in der Altmark Chancen zu bieten. 
Die Nische ist noch nicht vollständig besetzt. 
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Tabelle 15: Milcherzeugung und Milchleistung je Kuh in Sachsen-Anhalt nach Jahren 

 
Merkmal Einheit 1997 

 
1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

Gesamterzeugung an 
Kuhmilch 

1.000 t 1.049,1 1.096,3 1084,4 1083,7 1060,6 1.046,2 1.057,7 1.061,2 

Ø darunter an 
Molkereien gelie-
fert 

1.000 t 1.014,7 1.065,0 1.051,6 1.056,6 1.035,5 1.022,2 1.037,4 1.041,4 

Durchschnittsbestand 
an Milchkühen 

1.000 
Stück 

167,7 160,7 157,1 153,4 147,4 143,6 141,7 140,1 

Milchleistung je Kuh 
und Jahr 

kg 6.257 6.821 6.902 7.066 7.193 7.284 7.466 7574 

 
Quelle: http://www.stala.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/4/41/413/41341/Milcherzeugung_und_Milchleistung1.html  
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3.1.5 Erzeugung regenerativer Energien 

Ein Beispiel für regionale Wirtschaftskreisläufe und ihre globale Verwobenheit ist die dezen-
trale Erzeugung regenerativer Energien, die dem weltweiten Klimaschutz und der Verminde-
rung der Abhängigkeit von endlichen fossilen Energieträgern dienen. Beispielhaft werden im 
folgenden die Stromerzeugung aus landwirtschaftlicher Biomasse durch Biogas und die E-
nergieerzeugung aus Sonnenenergie (Photovoltaik) unter dem Aspekt der Ausweitung regio-
naler Wirtschaftskreisläufe betrachtet. 

Biogaserzeugung 

Während für die großen landwirtschaftlichen Unternehmen der Einstieg in die regionale Ver-
arbeitung und Vermarktung produzierter Rohstoffe zur Erzeugung von Nahrungsmitteln auf 
Grund der produzierten Mengen nur ein relativ unbedeutender „Zuverdienst“ darstellen wür-
de, bieten sich für diese Unternehmen gerade wegen der vorhandenen Größenstrukturen im 
Bereich der energetischen Verarbeitung von Biomasse sehr gute Chancen.60 Durch die regi-
onale sowie dezentrale Veredelung des Rohstoffs Biomasse zu Strom und Wärme wird ein 
weiteres Glied der Wertschöpfungskette in der Region erzeugt und damit ein wesentlicher 
Beitrag zum Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe geleistet. Auch wenn der eingespeiste 
Biostrom nur über den Umweg der international tätigen Energieversorgungsunternehmen in 
die heimischen Steckdosen gelangt, wird der Anteil der in der Region produzierten Energie 
am Gesamtenergieverbrauch durch die Produktion von landwirtschaftlicher Energie erhöht. 
Aus Sicht der Gutachter stellt die Neugestaltung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien (EEG) ein Paradebeispiel für die Schaffung von Strukturen für den Aufbau regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe dar. Werden in den nächsten Jahren diese Strukturen verstärkt ge-
nutzt, und im Hinblick auf das zustande kommen einer kritischen Masse, vermehrt Anlagen 
zur Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen Rohstoffen erstellt, führt diese Entwicklung 
zwangsläufig zur Ansiedlung nachgelagerter Gewerbe. Ortsansässige Firmen, die sich auf 
den Bau, die Wartung, und die Instandhaltung von Bioenergieanlagen spezialisieren können 
wegen der Kundennähe Wettbewerbsvorteile generieren. 

Photovoltaik 

Auch die Erzeugung von „Sonnenstrom“ über den Einsatz von Photovoltaikanlagen erweist 
sich unter den derzeit herrschenden Bedingungen, unter Beachtung bestimmter Notwendig-
keiten vielfach als rentabel, auch wenn die Altmark hinsichtlich der Standortbedingungen für 
die Sonnenstromerzeugung im Gegensatz zur Erzeugung von Biogas gegenüber vielen an-
deren Regionen in Deutschland keine Vorteile aufweist. Ähnlich wie bei der Erzeugung von 
Bioenergie aus pflanzlicher Biomasse lässt sich aber über die Sonnenstromerzeugung Wert-
schöpfung in der Region erzeugen.  

Bei vielen der von uns befragten Unternehmen sind die Stallanlagen und/oder Lagerhallen 
so ausgerichtet, dass große Dachflächen in Richtung Süden zeigen und sich dadurch gut für 
die Errichtung von Fotovoltaikanlagen eignen. Der wesentlich geringere Arbeitsaufwand im 
Vergleich zum Betreiben einer Biogasanlage sowie der Wegfall von aufwendigen Genehmi-
gungsverfahren machen die Inanspruchnahme der für den Einzelnen nur begrenzt zur Ver-

                                                
60  Über die Chancen und Risiken sowie Lösungsansätze zur Überwindung bestehender Probleme wird 
 ausführlich im 4. Zwischenbericht zu dieser AEP -„Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen zur 
 Emissionsminderung und zur Energieerzeugung in der Landwirtschaft insbesondere der Tierhaltung“ – 
 berichte. 
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fügung stehenden Fördermittel (Deminimis-Regelung) für den Bau einer Solaranlage gegen-
über dem Bau einer Biogasanlage interessant. Die durch Bildung von Einkaufsgemeinschaf-
ten zu erreichenden Preisnachlässe (Mengenrabatt) beim Kauf der Anlage sind hinsichtlich 
der Organisation wesentlich leichter zu erreichen als bei der Bildung von Einkaufsgemein-
schaften für Biogasanlagen (siehe dazu 4. Zwischenbericht zu dieser AEP). 

Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Gutachter im Rahmen der behandelten 
Thematik die Fragestellung der volkswirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit nicht behandeln und 
bewerten wollen. Im Sinne der 

Ø Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, 

Ø der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und 

Ø damit der Entwicklung des ländlichen Raumes 

sind die von der rot-grünen Regierung geschaffenen politischen Rahmenbedingungen aller-
dings ein Meilenstein. Die Verbände und Akteure der Landwirtschaft sollten von ihren Volks-
vertretern unabhängig aus welcher Partei sie stammen, eindeutige Aussagen verlangen, 
welche Position sie hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung des EEG einnehmen. Die E-
nergieunternehmen haben bereits angekündigt, dass sie im Falle eines Regierungswechsels 
in Berlin mit Hochdruck auf Nachbesserungen des EEG zu ihren Gunsten drängen werden. 
Dies würde zum Nachteil der Altmark geschehen 

3 . 2  S t ä r k u n g  d e r  r e g i o n a l e n  N a c h f r a g e  d u r c h  e i n e  g e z i e l t e  
V e r m a r k t u n g  d e r  r e g i o n a l e n  P r o d u k t e  i n  d e r  R e g i o n .   

Auf Grund der geringen Bevölkerungsanzahl in der Altmark von unter 240.000 Einwohnern 
und der geringen Bevölkerungsdichte von rund 51 Einwohner/km² erscheinen die Möglichkei-
ten der Nachfrageerhöhung innerhalb der ansässigen Bevölkerung auf den ersten Blick be-
grenzt. Dies gilt um so mehr für die großen Tierhaltungsunternehmen in der Altmark, in de-
nen über 90% der in der Altmark vorhandenen landwirtschaftlichen Nutztiere gehalten wer-
den, da die regionalen Märkte die abzusetzenden Mengen nicht aufnehmen können. „Für 
uns ist das zwar ganz nett, wenn uns ab und an mal einer aus der Nachbarschaft ein 
Schwein abkauft, gemessen an dem was sonst so vom Hof geht, stellt das aber nur einen 
Bruchteil dar.“ sagte uns ein Mastschweineproduzent bei einem persönlichen Gespräch.  

Ähnlich sehen das auch die großen Milchproduzenten. Die innerregional absetzbaren Milch-
mengen sind viel zu gering, um als Milcherzeuger mit einer Quote von 200.000 kg/Jahr und 
mehr in der Vermarktung innerhalb der Region eine Chance zu sehen. 

Anders sieht das für die vielen kleineren Unternehmen aus, für die häufig, die Vermarktung 
regionaler Produkte als eine besonders Erfolg versprechende Absatzlinie gesehen wird, weil 
sich für viele Interessengruppen und regionalwirtschaftliche Ziele Vorteile ergeben. 

Die Regionalisierung von Agrarmärkten wird jedoch nicht als Widerspruch zur Liberalisierung 
verstanden. Sie bietet vielmehr parallel zu den liberalisierten Agrarmarktbedingungen und 
den niedrigen Weltmarktpreisen für die Erzeuger die Chance, höhere Preise für ausgewählte 
Produkte in ausgewählten Regionen durchzusetzen und für den Verbraucher Vorteile wie  

Ø Frische 

Ø Einfachere Kommunikation und Information 

Ø Bekanntheit des Produzenten in der Region 
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Ø Einfachere Kontrolle durch den Abnehmer 

Ø Stärkere Identifikation der Konsumenten mit regionalen Produkten 

zu nutzen. 

Dabei sind für die Altmark neben den ortsansässigen Bewohnern zunehmend Besucher und 
Touristen als Verbraucher regionaler Produkte als eine zu bewerbende Gruppe von Interes-
se. Des Weiteren besteht für bestimmte Produkte durchaus Potenzial Absatzkanäle in den 
gut erreichbaren Zentren, Berlin, Hamburg, Wolfsburg und Magdeburg zu erschließen. Dabei 
ist allerdings die Vorstellung, dass sich alles, was regional produziert wird, auch von allein in 
der Region verkauft falsch. Die Verbraucher müssen für den Kauf regionaler Produkte 
aktiviert werden. 

Deshalb befassen sich in Deutschland eine große Zahl von Regionalinitiativen in den ländli-
chen Regionen mit der Regional- und Direktvermarktung.61 Auch in der Altmark spielt dieses 
Thema eine zentrale Rolle. Es wurde und wird derzeit z. B. im Rahmen von Regionen Aktiv 
durch mehrere Projekte bearbeitet. 

Auf Grund der Vielschichtigkeit der erzeugten Produkte sowie der sie erzeugenden Unter-
nehmen gibt es eine Vielzahl von individuellen, unternehmensspezifischen Ansatzpunkten, 
die regionale Vermarktung zu fördern. Dies ist häufig nur durch situationsbezogene Maß-
nahmen erreichbar. Verallgemeinernd tauchen neben den bereits in Kapitel 3.1.4 angespro-
chenen Problemen der Arbeitsüberlastung und/oder fehlender Absatzmöglichkeiten für die 
Regionalvermarkter tierischer Produkte häufig die folgenden Problemfelder auf, für die in den 
nächsten Abschnitten mögliche Lösungsansätze vorgestellt werden. 

1. Probleme der Logistik 

2. Wissensdefizite im Rahmen des Gesamtkomplexes der Regionalvermarktung 

3. Nicht vorhandene Regionalmarke 

3.2.1 Verbesserung der Logistik und der Lagerungsmöglichkeiten 

Viele Landwirte haben, wenn überhaupt, nur eine kleine Kühlzelle, in der sie Fleisch für ei-
nen kurzen Zeitraum aufbewahren können. Dies erschwert die Verarbeitung größerer Gebin-
de bzw. Mengen. Um einen rentablen Transport der Ware zu den Kunden (der im Falle von 
Fleischwaren im übrigen ebenfalls nur in Kühlfahrzeugen durchgeführt werden darf) durch-
führen zu können, müssen aber entsprechend größere Gebinde hergestellt und transportiert 
werden.  

Gastwirte hingegen sind es aber gewohnt, dass sie von einem Anbieter alle benötigten Pro-
dukte in exakt der nachfragten Menge erhalten und nicht von einem Erzeuger zum nächsten 
fahren müssen. Dies gilt noch mehr für andere potenzielle Abnehmer regionaler Produkte 
wie z. B. Kantinen oder andere Großküchen. Zudem ist es für Landwirte schwer, ihre Er-
zeugnisse in der vom Gaststättengewerbe gewünschten Menge und Qualität kontinuierlich 
zur Verfügung zu stellen. Zwei konkrete Beispiele sollen diese Situation verdeutlichen: 

                                                
61  Im Folgenden werden für die Begriffe Direktvermarktung und Regionalvermarktung nur noch der Begriff 
Regionalvermarktung verwendet. Dies soll zum Einen hervorheben, dass die behandelten Sachverhalte in weiten 
teilen auf außerlandwirtschaftliche bereiche übertragbar sind (Handwerk, Dienstleistung ectr.) und Anderen wird 
damit ausgedrückt, dass die Vermarktung von Produkten innerhalb der Region nicht notwendigerweise in allen 
fällen direkt vom Erzeuger zum Endverbraucher geschehen muss, sondern auch innerhalb der Region eine Tren-
nung von Erzeugung und Handel durchaus sinnvoll sein kann. 
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Das Rouladen-Beispiel: 

Ein interviewter Gastwirt möchte z.B. am Donnerstag zum Wochenende 20 Rouladen bestel-
len. Beim üblichen Lieferanten, der überregional einkauft, ist dies eine ganz und gar übliche 
Bestellung. Nach den Aussagen des Gastwirts fordern jedoch die örtlichen Anbieter von 
Rindfleisch von den Gaststätten, nicht nur 20 Rouladen abzunehmen, sondern auch die wei-
teren Teile einer Rinderhälfte. Begründung: „Ich kann bei einer Kuh nicht 20 Rouladen ab-
schneiden. Was soll ich mit dem Rest tun?“ 

Das Forellen-Beispiel: 

In einem Restaurant möchte der Koch beim Fischer gerne 20 Forellen mit je 180g bestellen. 
Der quantitative Bedarf entspricht dem Absatz dieses Produkts. Die einheitliche Größe ist 
erforderlich, da an einem Tisch nicht Forellen verschiedener Größe serviert werden können. 
Aussage des Gastwirtes: „Ansässige Fischer können jederzeit 100 – 500 Kg liefern, aber 
nicht 20 Stück. Zudem haben sie dann eben nur Forellen. Wenn ich aber noch Seelachs 
oder irgend eine andere Fischsorte anbieten möchte, muss ich doch zu meinem überregional 
tätigen Fischhändler gehen. Dann kaufe ich lieber gleich alles bei dem.“ 

Einerseits vereinfachen diese Beispiele das Problem und bilden daher nur einen Teil ab. 
Andererseits drücken sie aus, dass hier Probleme in den unterschiedlichsten Bereichen be-
stehen, welche die Regionalvermarktung prinzipiell behindern und nur sehr schwer zu lösen 
sind. 

Einzelpersonen und Interessenvertretungen sollten hinsichtlich dieser Thematik in einem 
nächsten Schritt prüfen ob die Ergebnisse des von Regionen Aktiv im Wendland geförderten 
Projektes „Regionale Transport-Logisitik gemeinschaftlich organisieren“62 auf die Altmark 
übertragbar sind. In dem Projekt werden konkrete Maßnahmen zur Professionalisierung der 
stark zersplitterten Erzeugerstruktur der Region erprobt. Es soll dort z. B. untersucht werden 
ob der Einsatz eines Gemeinschafts(kühl)fahrzeuges wirtschaftlich machbar ist. Mit dieser 
Maßnahme ist beabsichtigt den Integrationsgrad zwischen den Erzeugern zu erhöhen. „Denn 
aus eigenen Kräften sind die Beteiligten nicht in der Lage die Kooperationsstruktur aufzu-
bauen und zu optimieren.“63 Diese Maßnahme ist eng verbunden mit der Zielstellung eine 
eigene Schlachtkapazität für die Direktvermarkter zu gründen (siehe Kapitel 3.1.3). Es ist 
auch zu prüfen, ob in wie weit eine gemeinsame Logistik mit den ökologisch wirtschaftenden 
Landwirten aufgebaut werden kann, weil dort das Problem der kleinen Mengen ebenfalls 
besteht.64 

3.2.2 Abbau von Wissensdefiziten bei der Regionalvermarktung 

Um Erzeugnisse regional zu vermarkten bedarf es einer Reihe von Kenntnissen, die über 
das sicherlich für die Vermarktung durchaus hilfreiche Hausfrauenwissen hinausreichen. In 
einigen Fällen sind diese Kenntnisse nicht im ausreichendem Maße vorhanden. Dies betrifft 
vor allem die Kenntnisse über Qualitätsmerkmale der Produkte sowie Kenntnisse über Kun-
denansprüche. 

Ein beispielhaftes Erlebnis der Gutachter im Zusammenhang mit den für diese AEP durchge-
führten Arbeiten soll dies verdeutlichen. 

                                                
62  http://www.nova-institut.de/modellregionen/ 
63  ebenda 
64  Für eine verordnungskonforme Durchführung gemeinsamer Transporte gibt es bewährte und anerkannte 
 Lösungen 
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Das Tagungsbeispiel 

Die Teilnehmer einer gut besuchten Tagung zu den Potenzialen von regenerativer Energie 
aus Biomasse in der Altmark waren zur Mittagspause in ein benachbartes Restaurant gela-
den. Das dort gereichte Essen hatte genauso wie die während der Tagung bereitgestellten 
Getränke keinen altmärkischen Bezug. Auf Nachfrage bei der Wirtin wurde entgegnet: „Uns 
hat keiner was gesagt. Auf Wunsch hätten wir auch ein typisch altmärkisches Essen aus in 
der Altmark erzeugten Zutaten serviert“. Offensichtlich werden gelegentlich Kundenwünsche 
nicht entsprechend kommuniziert. 

Dabei stellt angesichts des zunehmenden Wettbewerbs auf der einen Seite die Qualität und 
eine ansprechende Darbietung der erzeugten Produkte das A und auf der anderen Seite das 
Wissen um die Kundenwünsche das O für die Regionalvermarktung dar. 

„Das Wissen um die Kundenanforderungen ist eine grundlegende Voraussetzung für eine 
hohe Kundenzufriedenheit. Deshalb sind einerseits die Kundenwünsche zu ermitteln, um 
aufzuzeigen, wie diese erfüllt werden können. Es ist andererseits zu ermitteln, welche Pro-
duktqualität, in welchem Zustand und in welchem Umfang dies die Kunden wünschen. Die 
Erfüllung der Kundenwünsche ist zugleich mit den gesetzlichen Anforderungen in Überein-
stimmung zu bringen.“65  

Dieses Bewusstsein muss teilweise erst noch geschaffen werden. Innerhalb des von Regio-
nen Aktiv geförderten Projektes „Vermarktung altmärkischer Produkte“ nimmt daher die Be-
arbeitung dieses Problemfeld einen hohen Stellenwert ein. Dabei sollen über Gruppen- und 
Einzelcoachingmaßnahmen die betriebsspezifischen Handlungsfelder identifiziert und ent-
sprechende Lösungsansätze in Zusammenarbeit mit den Regionalvermarktern erarbeitet 
werden. 

Prinzipiell eignet sich zur Sicherstellung notwendiger Qualitäts- und Rechtsansprüche die 
Einführung eines integrierten Managementsystems für die Direktvermarktung. 

Durch die Einführung eines integrierten Managementsystems66 kann ein Unternehmen mit 
landwirtschaftlicher Direktvermarktung in die Lage versetzt werden, 

Ø seine Wirtschaftlichkeit durch Erschließen von Reserven in betrieblichen Abläufen 
und durch die Erhöhung der Produktsicherheit zu verbessern, 

Ø sich mit seinen Produkten am Markt zu behaupten, indem die Produktionsabläufe für 
die Kunden durchschau- und nachvollziehbar gestaltet werden, die Qualitätsfähigkeit 
des Unternehmens nachzuweisen und dies, wenn erforderlich, durch ein Zertifikat zu 
belegen (siehe unten), 

Ø die Existenz des Betriebes zu sichern, indem man die derzeitig geltenden rechtlichen 
Anforderungen erfüllt und gleichzeitig auf künftige Anforderungen des gesetzlichen 
Umfeldes und der damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit vorbe-
reitet ist, die primär auch in den Bereichen der Dokumentation und Rückverfolgbar-
keit liegen.67 

                                                
65  Bayerische Landesanstalt für Ernährung, 2001: Qualitätsmanagement-System Direktvermarktung – Leit
 faden für die Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems 
66  Bei einem Integrierten Managementsystem werden die einzelnen Systeme – Qualitäts-, Umwelt-, Ar
 beitsschutz-, Arbeitssicherheits-, Risikomanagement, HACCP – nicht getrennt betrachtet oder parallel 
 geführt, sondern die Aspekte aller Systeme in den jeweils zu dokumentierenden Prozess eingefügt. Dies 
 bringt mehr Prozesssicherheit, Transparenz und spart Zeit und Kosten bei der Systempflege.  
67  Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2004:  Direktvermarktung - Leitfaden 
 zum Aufbau eines integrierten Managementsystems 
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3.2.3 Aufbau einer Regionalmarke 

Die Altmark eignet sich prinzipiell für die Einführung einer Regionalmarke (Dachmarke – 
Herkunftsmarke). Der Name der Region ist zum einen allgemein bekannt68 und zum Anderen 
identifizieren sich die Bewohner trotz der flächenmäßig großen Ausdehnung und Unterglie-
derung in mehrere „Subregionen“ mit dem Namen und der Region. 

Durch die regionalen Besonderheiten bei Herkunft, Herstellungsverfahren und Produkteigen-
schaften kann durch die Einführung einer Regionalmarke ein eigenes Marktsegment ge-
schaffen werden, das absolute Vorteile im Handel begründet, da für die eigenen Produkte 
weniger Substitutionsprodukte existieren. Man hebt sich vom Massenmarkt ab. 

Damit dies funktioniert müssen zuerst Qualitätskriterien für regionale Produkte formuliert und 
diese z. B. durch ein Logo gekennzeichnet werden. Grundsätzlich sind folgende Schritte 
durchzuführen: 

Herkunft kennzeichnen 

Ø Regional Labeling, um sich von der Konkurrenz abzuheben 

Kennzeichnung mit Herkunftsattributen verbinden 

Ø Richtlinien schaffen, welche eine Differenzierung vom Massenmarkt ermöglichen, um 
dadurch höhere Preise beim Kunden zu rechtfertigen. Was bedeutet regionale Her-
kunft? Welche Produktionsschritte erfolgen in der Region? Welche Kriterien (zu Qua-
lität und Ökologie) muss die regionale Produktion erfüllen? 

Für die Einhaltung der Attribute garantieren 

Ø Durch die Etablierung von Kontrollinstanzen muss das Vertrauen der Konsumenten 
zu den regionalen Produkten gewonnen werden und ohne Vertrauen wird der Kunde 
kaum auf das teure regionale Produkt zurückgreifen (Transparenz vom Hof bis zur 
Ladentheke). 

Den Konsumenten die Attribute vermitteln 

Ø Durch eine gezielte Kommunikationsarbeit müssen die speziellen Eigenschaften und 
der regionalen Produkte sowie die Garantie dafür an die Kunden transportieren, um 
Information und Transparenz zu schaffen 

Selbstverständlich ist die Einführung und noch mehr die Etablierung einer Dachmarke nicht 
am grünen Tisch organisierbar, sondern muss in einer ersten Stufe zwingend über die Identi-
fizierung von interessierten Produzenten und Dienstleistern sowie die Identifizierung geeig-
neter Produkte und Dienstleistungen erfolgen. Neben den Landwirten als Vertreter der klas-
sischen Regionalvermarkter sind nach Ansicht der Gutachter ebenfalls 

Ø Hotels/Pensionen und Gastronomie 

Ø Lebensmittel-/Ernährungshandwerk 

Ø Handel 

Ø Tourismus 

Ø Handwerk  

als potenzielle Nutzer einer Dachmarke einzubeziehen. 
                                                
68  was nicht heißt, dass sein Bekanntheitsgrad weiter ausgebaut werden kann und soll. 
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Die Erfahrung der Agro-Öko-Consult Berlin GmbH im Zusammenhang der Bearbeitung ähn-
licher Problemstellungen aus anderen Regionen zeigt, dass bei der Erstellung von Richtli-
nien und Kriterien als Grundlage für die Beurteilung von Produkten und Dienstleistungen und 
dem Aufbau eines QMS zur Umsetzung der Dachmarke sich die Anforderungen auf das 
Hauptcharakteristikum der Dachmarke, nämlich die Herkunft der Produkte aus der Region 
Altmark konzentrieren sollten. Weitere branchenspezifische Kriterien sollten vor allem dazu 
dienen, die branchenüblichen Qualitätskriterien zu sichern, ohne am Anfang den Nutzern der 
Dachmarke den Einstieg zu schwer zu machen. 

Beim Aufbau der Organisations- und Kommunikationsstruktur zum Aufbau und zur Fortfüh-
rung der Regionalvermarktung und der damit verbundenen Dachmarke sollte darauf geach-
tet werden, dass diese Strukturen ihre Aufgaben mit einem geringen ständigen Kostenauf-
wand leisten können. 

Grundsätzlich bietet sich folgende Struktur an: 

Es ist ein Verein erforderlich, der eine regionale Dachmarke schafft, deren Eigentümer er 
ist.69 Er überlässt die Dachmarke auf vertraglicher Basis für eine (sehr geringe) Gebühr an 
diverse Nutzer (=Unternehmen) zum Zwecke der Regionalvermarktung. Dieses sind Unter-
nehmen verschiedener Branchen. Die Unternehmen lassen sich nach den Vorschriften des 
Nutzungsvertrages extern auf die Einhaltung der Kriterien kontrollieren.  

Der Verein erarbeitet allgemeine sowie branchenspezifische Qualitätskriterien. 

Der Dachmarkenverein führt Werbung und Informationskampagnen gegenüber den Verbrau-
cher-Zielgruppen durch. Damit nimmt er kein eigenes Interesse wahr, sondern verknüpft die 
Interessen der Unternehmen (Absatzförderung) und der Verbraucher (zur Erfüllung deren 
Wünsche nach Regionalität). 

Der Verein erarbeitet ein Verfahren mit Indikatoren zur Kontrolle der Zielerreichung (Erfolgs-
kontrolle) der allgemeinen und branchenspezifischen Qualitätskriterien. Des weiteren ist ein 
Sanktionskatalog in den beiden Kategorien „Beanstandung“ und „Verstoß“ zu erstellen, in 
dem jeweils mehrere Sanktionstatbestände und Sanktionsmaßnahmen definiert werden. 

Die Einhaltung der Qualitätsparameter wird zur Sicherung des Qualitätsversprechens der 
Dachmarke gegenüber dem Verbraucher durch angemeldete Vor-Ort-Inspektionen bei den 
Dachmarkennutzern in eindeutiger und in nachvollziehbarer Weise kontrolliert. 

Das Regionalmarketing mit der Dachmarke richtet sich an drei Zielgruppen. Die Gruppen 
unterscheiden sich teilweise in ihrem Konsumverhalten und ihren Bedürfnissen. Sie sind 
deshalb durch unterschiedlichen Einsatz der Marketinginstrumente zielgruppenspezifisch zu 
bedienen. 

a) Besucher und Gäste der Region 

Diese Zielgruppe möchte mit dem Kauf von regionalen Produkten die Region erleben und 
dabei etwas Besonderes erhalten. Die Kaufentscheidungen sind eher affektiv, d.h. sehr 
stark emotional bestimmt. Der Preis spielt für die Kaufentscheidung eine deutlich schwä-
chere Rolle. 

                                                
69  Vereinsmitg lieder sollten in der Region ansässige Vereine, Verbände und  Behörden sein, d ie 
keine unmittelbar eigenen wirtsc haftlic hen Interessen haben. (Vorsc hlag : Bauernverband , Tourismusver-
bände, Kreishandwerkersc ha ften, Landkreise). Der e.V. ha t led ig lic h eine der Region d ienende Funktion 
und  verfolg t keine eigenen wirtsc haftlic hen Interessen. 
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b) Einwohner und Unternehmen der Region 

Einwohner und Unternehmen der Region kaufen regionale Produkte i.d.R. aus innerer 
Verbundenheit mit der Region. Befragungen, insbesondere in Ostdeutschland, zeigen, 
dass die Käufer hierdurch die Region wirtschaftlich stärken wollen. Die Kaufentscheidung 
ist stark preisbewusst. 

c) Einwohner in den benachbarten Zentren 

Diese Käufergruppe hat häufig bereits einen Urlaub in der Region verbracht und kauft auf 
Märkten und ausgewählten Geschäften vor allem Produkte die sich auf Grund ihrer auch 
im Vergleich zu in anderen Regionen hergestellten Produkten außergewöhnlichen Quali-
tät und/oder traditioneller Herstellungsverfahren auszeichnen (z.B. Salzwedeler Baumku-
chen, Altmärkische Weidegans)70 

Die Zielgruppen unterschieden sich deutlich und benutzen üblicherweise auch verschiedene 
Kaufpunkte (Touristen kaufen an touristisch markanten Punkten; Einwohner kaufen dort 
nicht). Sie ergänzen sich unter kaufmännischen Aspekten ideal. Vereinfacht gesagt gilt: 

a) die Einwohner bringen den Umsatz, 
b) die Besucher bringen den Gewinn, 
c) die Großstadtbewohner bieten das Potenzial zur Steigerung des Gewinns 

Eine Reihe von Aktivitäten in der Altmark beschäftigen sich vor allem mit der Verbesserung 
der Vermarktungsstrukturen der Zielgruppen a) und b). diese Aktivitäten sind aus Sicht der 
Gutachter kontinuierlich weiterzuführen. Sie zeigen bereits Erfolge. Als Beispiele sind u. a. 
zu nennen:  

Ø Stendaler Bauernmarkt, 
Ø Salzwedeler Bauernmarkt, 
Ø Regionalladen in Tangermünde 
Ø Durchführung von Hoffesten, 
Ø Altmärkische Bauernwochen 
Ø Altmark on tour 

Ergänzend zu der unter einer Dachmarke Altmark vertriebenen Produkte aus einer Reihe 
von Branchen, bietet es sich für einzelne Produkte an, die Herkunftsangaben nach der EU-
Verordnung 2081/92 EU-weit schützen zu lassen. Dieser Schutz biete sich vor allem für sol-
che Produkte an, die das Potenzial besitzen über die Region hinaus einen gewissen Be-
kanntheitsgrad und damit einen Markennamen zu erlangen. Als Beispiele wären hier wieder-
um die Altmärkische Weidegans oder Altmärkische Kartoffeln zu nennen. Die Altmärkische 
Kartoffel oder auch der Altmärkische Spargel wären ebenfalls Kandidaten. 

Die Einführung einer Dachmarke kann den Identifikationsprozess der teilnehmenden 
Unternehmen, der Bürger und Verbraucher sowie der Verwaltung und Politik mit der 
Region fördern. 

Die Dachmarke Altmark kann damit einen Beitrag zur Förderung eines regionalen 
Entwicklungsprozesses zur Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation 
in der gesamten Region leisten.  

                                                
70  Ein besonders hervorzuhebendes Beispiel sind die Spreewälder Gurken. Gurken aus anderen Anbaure-
gionen haben in ganz Deutschland ein erheblich niedrigeres Image. Man kann durchaus feststellen, es gibt 
„Spreewälder Gurken“ und „andere Gurken“ 
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3 . 3  N u t z u n g  d e r  W e t t b e w e r b s v o r t e i l e  d u r c h  e i n e  V e r n e t -
z u n g  d e r  A k t e u r e  i n  d e r  R e g i o n  

Die Schaffung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen bietet Chancen für 
neue Koalitionen und Kooperationen in Form regionaler Erzeuger-Verwerter-
Gemeinschaften.71 Zugleich müssen die Akteure in der Region die Exportchancen ihrer Mas-
senprodukte nutzen. Insofern muss in einer Region sowohl eine Orientierung nach innen als 
auch nach außen erfolgen.72 

Die Bildung dieser Gemeinschaften (Netzwerke) wiederum ist in vielen Fällen die Vorausset-
zung um vorhandene und zu entwickelnde Strukturen effizient zu nutzen. Ebenso tragen 
Netzwerke entscheidend zur weiteren Verbesserung und Optimierung der Strukturen bei. 

In der Altmark existieren eine Vielzahl von Kooperationen und Zusammenschlüssen von Un-
ternehmen und auch vereinzelt zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Da ein Tag nur 
24 Stunden hat, ist es eine Managementaufgabe der Entscheidungsträger im Unternehmen, 
in welchen Kooperationen die Mitarbeit den größten Nutzen für das eigene Unternehmen 
hat. Ein entscheidender Unterschied zwischen Erzeugergemeinschaften und Netzwerken ist 
die Tatsache, dass sich in den ersteren nur die Akteure der Erzeuger zusammenschließen, 
während in Netzwerken sämtliche Akteure, die in ihren jeweiligen Bereichen Schnittmengen 
aufweisen integriert werden. Der Hotelier, die Kleinschlachterei, der Käsehersteller oder 
auch die Campingplatzverwaltung haben eigene Interessen und Vorstellungen, die den je-
weils anderen Akteuren häufig nicht bekannt sind. Durch Zusammenschlüsse wird dieses 
Manko behoben und es ergeben sich eventuell gemeinsame Tätigkeitsfelder. 

Eine der wesentlichsten Aufgaben von Netzwerken ist der Informations- und Wissensaus-
tausch, der für eine positive Unternehmensentwicklung in einem sich permanent ändernden 
Umfeld heute einen immer wichtiger werdenden Faktor darstellt. 

"Information ist der Treibstoff jeden Lebens, die Energie jedes Unternehmens, ohne die es 
an Schwung verlieren und letztendlich zerfallen würde"73.

Information und Wissen schafft Möglichkeiten. „Wissens“gemeinschaften entwickeln diese 
Möglichkeiten und nutzen sie. Sie erhöhen die Fitness. 

Der Aufbau und die Etablierung neuer Netzwerke stellt für die profitierenden Unternehmen 
häufig eine unlösbare Aufgabe dar und bedarf in vielen Fällen einer externen Initiierung, zu-
mal die Komplexität branchenübergreifender Netzwerke, die teilweise auch noch die Kunden 
integrieren zu Beginn einen erheblichen Arbeitseinsatz erfordert. 

Aufgabe des regionalen Managements ist es unter anderem zu bewerten durch welche Ko-
operationen dies geschaffen wird und welche Kooperationen unterstützungswürdig sind. 

Art und Intensität der Unterstützung hängen außerdem von der Komplexität der Etablierung 
der Kooperation ab. 

Im 4. Zwischenbericht der AEP wird die Einrichtung eines Biogasinvestorennetzwerkes vor-
geschlagen, um erweiterungs- und investitionsbereiten Unternehmern eine kompetente Hilfe 

                                                
71  die als solche eine Struktur besitzen, eine Struktur darstellen und versuchen vorhandene Probleme 
 durch strukturiertes Vorgehen zu lösen.r 
72  Sargl, M., 2001: Regionale Wirtschaftskreisläufe - Chancen und Risiken Vortag beim Bauernbund am 
 28.11.2001, S. 7. 
73  Wheatley, Margaret J., 1997: Quantensprung der Führungskunst, S. 123 
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zu geben.74 Dieses Netzwerk könnte die Keimzelle für ein zu bildendes Cluster darstellen mit 
dem Ziel Kompetenzen und (exportfähiges) Wertschöpfungspotenzial in der Region an zu 
siedeln. 

Sollte dies nicht kurzfristig realisierbar sein, könnte im hier anstehenden Fall auch die Aufga-
be eines „Behörden-Scout“75 geschaffen werden, wodurch dem Investor geholfen werden 
soll, alle behördlichen Aktivitäten beim Landkreis mit einem Ansprechpartner durchzuführen. 
In diesem Falle sollte hierfür aufgabenbezogen und befristet eine Person in der Kreisverwal-
tung Stendal oder Altmarkkreis-Salzwedel eingesetzt werden, die damit nur anteilig zu ihren 
sonstigen Aufgaben beschäftigt wäre. 

Die Aktivierung und Bündelung der Kräfte hinsichtlich des oben beschriebenen Aufbaus ei-
ner Dachmarke sind ein weiteres Beispiel wie durch eine „externe“ Initialzündung Strukturen 
sprich Kooperationen aufgebaut werden können, die in relativ kurzen Zeiträumen selbstra-
gend agieren. 

3 . 4  V e r b e s s e r u n g  d e r  A k z e p t a n z  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  i n s b e -
s o n d e r e  d e r  T i e r h a l t u n g  i n  d e r  A l t m a r k  

Die Tierhaltung in der Altmark wird entscheidend durch Nachfolgebetriebe der Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) geprägt, die seit dem Ende der 50er Jahre 
des 20. Jahrhunderts in der DDR-Agrarwirtschaft entstanden. Während beispielsweise die im 
Vergleich zu den westlichen Bundesländern als günstig zu bezeichnende Größenstruktur 
hinsichtlich der Tier- und Flächenausstattung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von 
Vorteil ist, stellt die geringe Akzeptanz und das schlechte Ansehen insbesondere gegenüber 
großen Tierhaltungsanlagen in der Bevölkerung zunehmend ein Problem dar. „Große“ Tier-
haltungsbetriebe werden unter anderem in Verbindung gebracht mit nicht artgerechter Mas-
sentierhaltung, Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung durch Stäube und Keime, 
wodurch sich die Wohnqualität in der Nachbarschaft verschlechtern und damit eine Wert-
minderung angrenzender Immobilien einhergehen soll. Hinzu kommt, dass auch heute noch 
in vielen Orten die in industrieller Fertigbauweise errichteten Nutzgebäude aus den 80iger 
Jahren existieren, die auf Grund ihrer Größe und der wenig ansprechenden Architektur je 
nach Lage entweder das Dorfbild oder das Landschaftsbild negativ beeinträchtigen, was 
wiederum Einfluss auf die Erholungsfunktion hat und zu Konflikten mit den Akteuren der Tou-
rismuswirtschaft führt. Auch die vielfach in der Altmark noch anzutreffenden ungenutzten und 
brachliegenden Stallanlagen stellen für die Bevölkerung häufig ein öffentliches Ärgernis dar 
und werden direkt mit der Landwirtschaft in Verbindung gebracht.76 

Nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen, die das äußere Erscheinungsbild einer 
Stallanlage auf eine gesamte Branche haben kann. In der heutigen Zeit wird beim Verbrau-
cher auch bei Produktionsstätten landwirtschaftlicher Betriebe auf die Außendarstellung ge-
achtet. Nicht gestaltete Eingangsbereiche und Freiflächen, renovierungsbedürftige Gebäude, 
defekte und/oder verrostete Zäune, oder auch eine starke Unordnung auf gut einsehbarem 
Betriebsgelände machen schlicht und ergreifend einen „schlechten Eindruck“. „Alt, kaputt 
und unaufgeräumt“. Und selbst wenn dieses bei weitem nicht auf die Mehrzahl der landwirt-

                                                
74  Agro-Öko-Consult Berlin, 2005: Möglichkeiten der Nutzung von Biogasanlagen zur Emissionsminderung 
 und zur  Energieerzeugung in der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung 
75  Agro-Öko-Consult Berlin, 2001: Marketingkonzept für den Investitionsfreundlichsten Landkreis Märkisch-
 Oderland,. 
76  siehe dazu auch 3. Zwischenbericht zu dieser AEP S. 62ff. 
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schaftlichen Unternehmen zutrifft, bleiben diese Eindrücke beim Verbraucher und Gast (Tou-
rist) hängen und beeinflussen das Bild von der altmärkischen Landwirtschaft negativ. 

In einigen Unternehmen fehlt es entweder an Arbeitskapazität und/oder finanziellen Mitteln 
und/oder einfach an dem Bewusstsein, sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen. 

Auch die Tatsache, dass zumindest bei der Geflügel- und Schweinemast die Haltung i.d.R. 
hinter verschlossenen Türen stattfindet und der sowieso nur noch selten mit der Nahrungs-
mittelproduktion in Berührung kommende Dorfbewohner nicht weiß was hinter diesen Türen 
passiert, erhöht die Skepsis gegenüber der Tierhaltung. Während früher jeder 3. Landbe-
wohner in der Landwirtschaft Arbeit fand, sind es Heute nur noch einige wenige, die direkt in 
der Landwirtschaft beschäftigt sind. 

Dieses Negativ-Image der Tierhaltung führt in seiner Konsequenz unter anderem dazu, dass 

Ø Nutzungsänderungen sowie Betriebserweiterungen oder Neugründungen bei der Be-
völkerung und auch bei den Gemeinden vermehrt auf Ablehnung stoßen, 

Ø gelegentlich zusätzlich durch auch von außerhalb der Region organisierte Bürgeriniti-
ativen versucht wird ein Vorhaben zu verhindern, 

Ø ausbildungswillige und ausbildungsfähige Jugendliche sich gegen einen landwirt-
schaftlichen Beruf entscheiden, 

Ø das Wissen bei Bewohnern und Gästen über die Probleme und Notwendigkeiten ei-
ner funktionalen Tierhaltung nicht vorhanden ist oder sich auf ein häufig in den Me-
dien verbreitetes Negativ- und Katastrophenszenario beschränkt 

Um das Ansehen oder auch das öffentliche Meinungsbild über die Tierhaltung zu verbes-
sern, bedarf es mehr als Hochglanzplakate auf denen frische Jungmenschen in knackige 
Würstchen reinbeißen oder beim Tischfußball mal eben ne Tüte Milch austrinken. Es bedarf 
vor allem einer Außendarstellung, die sachgerechte Informationen über die Landwirtschaft 
mit regionalem Bezug anbietet und dem Einsatz von Gestaltungsmaßnahmen rund um die 
Produktionsstätten. 

In den Tabellen 16 und 17 werden zwei Maßnahmen dargestellt, die geeignet sein könnten 
das Ansehen der Landwirtschaft in der Altmark zu erhöhen. 
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Tabelle 16 Maßnahme: Agrarmobil Altmark – Ein landwirtschaftliches Informations- und 
Verbraucherberatungszentrum auf Rädern 

Maßnahmenbezeichnung Projektphase 

Agrarmobil Altmark – (AMA) Konzeptphase 
Projektstandort Träger 
Mobil (z.B. Städte, Feste, Veranstaltungen, 
Schulen, Märkte, Altmärkische Bauernwo-
chen, landwirtschaftliche Ausstellungen und 
Tierschauen,…. 

Förderverein Waldzentrum e. V. - Staffelde 

Ist-Zustand 

Die Landwirtschaft und insbesondere die Tierhaltung haben in vielen Bevölkerungsgruppen 
ein schlechtes Ansehen, was in seiner Konsequenz u. a. die Neuansiedlung von Tierhal-
tungsunternehmen zusätzlich erschwert. Die über die Medien verbreiteten Infor-mationen 
über die Tierhaltung sind zum Teil unsachlich und verunsichern bzw. verwirren den Verbrau-
cher mehr anstatt ihn aufzuklären. Die dadurch entstehende Skepsis führt zu verzerrten Wer-
tevorstellungen über die Landwirtschaft und kann nur durch Kompetenz und direkte Anspra-
che korrigiert werden. Zur Verbesserung des Ansehens bedarf es der Aufklärung und Verbrei-
tung von sachlicher Information. Stationäre Büros- bzw.. Informationsstellen erreichen auf 
Grund der großen Entfernungen in der Altmark nicht die Zielgruppen (Bevölkerung, Jugendli-
che, Touristen), die angesprochen werden sollen. Vielen Akteuren (z.B. Direktvermarktern, 
ländlichen Urlaubsanbietern, und Vereinen) in der Region fehlt ein Medium, ihre Informatio-
nen zielgruppenorientierter zu den Kunden zu transportieren und für ihre Ziele zu werben. 
Planung und Projektziel 

Wenn der Verbraucher nicht zur Information gelangt, muss die Information zum Verbraucher. 
Ein umgerüsteter mit Rapsöl oder Biogas betriebener Kleintransporter (z.B. Bus, Caravan)- 
das Agrarmobil-Altmark (AmA) fährt an 90 – 120 Tagen im Jahr belebte Standorte in der Alt-
mark an (Märkte, Veranstaltungen, Feste, Schwimmbäder ectr.). Er ist besetzt mit einem 
sach- und ortskundigem „Fahrer“ der an dem mobilen Ausstellungsstand den Bürger über 
landwirtschaftliche Themen berät und informiert. Prinzipiell bietet sich auch die Möglichkeit 
Schulen anzufahren und unterrichtsbegleitend die Schüler zu speziellen landwirtschaftlichen 
Themen zu informieren. Durch eine ansprechende Aufmachung des Agrarmobils sowie die 
Möglichkeit als mobiler Werbeträger für Akteure mit landwirtschaftlichem Bezug (z. B. Raps-
ölmühlen oder Biogasindustrie) zu fungieren, erhält das Agrarmobil einen hohen Wiederer-
kennungswert und schafft über das Sponsoring Einnahmen. Verbraucher können vor Ort Fra-
gen stellen und sich durch ausliegende landwirtschaftliche Publikationen Informationen rund 
um die Landwirtschaft beschaffen. Wechselnde themenbezogene Ausstellungen sollen Bür-
ger, die das AMA bereits kennen und besucht haben, dazu animieren den „Stand“ des AmA 
öfter zu besuchen. Über das AmA soll außerdem die sich derzeit in der Entwicklungsphase 
befindliche „Altmarktüte“ vermarktet werden. In dieser sind mehrere landwirtschaftliche Pro-
dukte sowie Informationen über Dienstleistungen (Direktvermarkter, touristische Aktivitäten 
ectr.) aus der Altmark enthalten. 
Es besteht die Absicht das Projekt in Kooperation mit der Landesanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau in Iden durchzuführen. Diese würde auch einen Raum für die Lagerung von 
Literatur und Informationsmaterialen zur Verfügung stellen. 
Beurteilung der Machbarkeit 

Gut 

Kosten des Projektes 

Ca. 30.000 � /Jahr 
Realisierungszeitraum 

2005 -2006 
Förderzeitraum 2 Jahre 

Förderprogramme 
- noch zu ermitteln 
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Erwartete Effekte  

Mehr Öffentlichkeit für die Landwirtschaft allgemein und im speziellen für die altmärkische 
Landwirtschaft 
Beitrag zur Imageverbesserung der Landwirtschaft 
Aufklärung und Weiterbildung der Bevölkerung in der Region (Berufsfeld Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz, Regenerative Energien, Probleme, ectr.) 
Förderung der Nachfrage von Produkten regionaler Herkunft durch Erhöhung des Bekannt-
heitsgrades regionaler Anbieter landwirtschaftlicher Produkte 
Sicherung des Kontaktes zwischen Schule und Landwirtschaft (Stichwort: Beruf Landwirt) 
Handlungsbedarf (nächste Schritte) 

Ø Kontaktaufnahme zur Rapsindustrie und/oder Biogasindustrie 
Ø Abschluss eines Sponsoringvertrages 
Ø Antragstellung für Fördermittel 
Ø Evaluierung der Angebote geeigneter Fahrzeuge 
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Tabelle 17 Maßnahme: Durchführung von Gestaltungskonzepten zur Verbesserung der 
Außendarstellung tierhaltender Betriebe - Unser Stall soll schöner werden 

Maßnahmenbezeichnung Projektphase 

Gestaltungskonzepte zur harmonischen In-
tegration landwirtschaftlicher Produktionsstät-
ten in das Dorf- und Landschaftsbild 

Ideenphase 

Projektstandort Träger 
Gesamte Altmark N.N 
Ist-Zustand 

Das Erscheinungsbild vieler landwirtschaftlicher Produktionsstätten ist schlecht; Land-
schaftsbild und Dorfcharakter und damit die Erholungsfunktion der unmittelbaren Umgebung 
werden negativ beeinträchtigt und wirken sich sowohl auf das Ansehen der gesamten Bran-
che, als auch auf den Tourismus aus. Als Konsequenz führt dies zu Konflikten mit der ansäs-
sigen Bevölkerung und den Akteuren der Tourismuswirtschaft. 
Fehlende Finanz- und Arbeitskapazitäten oder auch mangelndes Bewusstsein für die Not-
wendigkeit einer „ansprechenden Außendarstellung“ des gesamten Unternehmens führen 
dazu, dass an einigen Gebäuden dringend notwendige Reparaturen und Ver-
schönerungsmaßnahmen seit Jahren „verschleppt“ werden. 
Planung und Projektziel 

Über einen noch zu ermittelnden Projektträger sollen möglichst in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Landwirtschaft und dem Fachbereich Architektur der Hochschule Stendal-Magdeburg 
die Aktion „unser Stall soll schöner werden“ in´s Leben gerufen werden. 
Durch Beratung soll bei den Unternehmen ein Bewusstsein über die Notwendigkeit einer an-
gemessenen Außendarstellung des Unternehmens auch durch die Gestaltung der Pro-
duktionsstätten (vor allem ästhetische Aufwertung) geschaffen werden. Nach einer Bestands-
aufnahme und Ermittlung der Hauptproblemfelder sollen standortspezifisch, konkrete und 
kostengünstige Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge für die Produktionsstätten und deren 
unmittelbares Umfeld gemeinsam mit den Unternehmen erarbeitet werden. Allgemein bieten 
sich folgende Möglichkeiten an: 
Fassadenbegrünung, abschirmende Pflanzungen, optisch sinnliche Aufwertung mittels Be-
pflanzung, Baukörpergliederung durch farbliche Gestaltung, Geländemodellierung, Be-
sucherlenkung mit Wegen, Neugestaltung von Freiflächen, Modellierung der Eingangsbe-
reiche 
Beurteilung der Machbarkeit 

schwierig 

Kosten des Projektes 

Beratung: ca. 250 �  
Durchführung: je nach Umfang 500 - 10.000 �  

Realisierungszeitraum 

2006 

Förderprogramme 
noch zu ermitteln 

Erwartete Effekte  

Ø Erhöhung der Akzeptanz der landwirtschaftlichen Produktion bei der ansässigen Be-
völkerung 

Ø Aufwertung von Landschaftsbildern und Dörfern 
Ø Erhöhung der Möglichkeiten der Einbindung landwirtschaftlicher Unternehmen in den 

Tourismus 
Handlungsbedarf (nächste Schritte) 

Ø Ermittlung eine geeigneten Trägers und Suche nach geeigneten Projektpartnern 
Ø Kontaktaufnahme zu Landwirten zur Ermittlung der Bereitschaft für eine Zusammen-

arbeit 
Ø Ausarbeitung eines Konzeptes als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln 

Antragstellung für Fördermittel 
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Anhang 
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Anhang 1 
 

Der Anlagenbegriff im Sinne des  

Bundes Immissionsschutzgesetzes 

Die Begriffsbestimmung einer Tierhaltungsanlage leitet sich aus dem Anlagenbegriff des 
BimSchG § 3 Abs. 5 wie folgt ab: 
Anlagen sind u. a.: 

·  Betriebsstätten und sonstige feste Einrichtungen,  
·  Maschinen und Geräte und sonstige ortsveränderliche Einrichtungen,  
·  Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt 

werden, die Emissionen verursachen  

Die Genehmigungserfordernis erstreckt sich nach § ! Abs. 2 der 4. BImSchV auf alle 

1. Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind  
2. Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten nach Nr.1 in 

einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die für  

a) das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
b) die Vorsorge gegen schädliche Umweltwirkungen oder 
c) das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Be-

lästigungen 

von Bedeutung sein können. 

Von Bedeutung ist auch der Begriff der gemeinsamen Anlagen. Ein enger räumlicher und 
betrieblicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die Anlagen 

1. auf demselben Betriebsgelände liegen  
2. mit gemeinsamen Betriebseinrichtungen verbunden sind ( z.B. Melkhaus, Güllebehäl-

ter usw.)  
3. einem gemeinsamen technischen Zweck dienen ( z. B. Putenaufzucht und Puten-

mast) 
 
Aus dieser Bestimmung lässt sich ableiten, dass zu einer Tierhaltungsanlage nicht nur Ställe, 
Wirtschaftsdüngerlagerstätten und Melkstände gehören, sondern beispielsweise auch eine 
Biogasanlage und/oder das Vorhandensein bzw. die Nutzung von Weideflächen. 
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Anhang 2: 
 

Exkurs – Beste Verfügbare Techniken (BVT) 
 
In genehmigungspflichtigen Tierhaltungsanlagen müssen künftig (ab 2007) auch in bereits 
bestehenden Tierhaltungsanlagen, die aus Umweltgesichtspunkten Besten Verfügbaren 
Techniken (BVT) angewendet werden (Artikelgesetz und IVU-Richtlinie, siehe Kapitel 2). 
 
Ein auf EU-Ebene ausgearbeitetes BVT-Merkblatt „Intensivtierhaltung“ beschreibt die Tech-
niken für die Schweine- und Geflügelhaltung und soll alle 3 Jahre fortgeschrieben und an 
den technischen Fortschritt und/oder die neuesten Forschungsergebnisse angepasst wer-
den. Die Anpassungen werden in den Mitgliedsländern in sogenannten „Technischen Ar-
beitsgruppen“ (TAG) vorbereitet und durchgeführt. Deutschland ist in landwirtschaftlichen 
Fragen durch das KTBL unter Federführung des Umweltbundesamtes vertreten. Ein BVT-
Merkblatt für die Rinderhaltung ist in Vorbereitung.77 Obwohl die BVT-Merblätter (engl.: Best 
Available Techniques Reference Documents, kurz: BREFs) rechtlich nicht bindend sind, ist 
davon auszugehen, dass ihre faktische Bedeutung groß sein wird, weil die darin enthalte-
nen Informationen eine Grundlage für die Festlegung der BVT im Genehmigungsbescheid 
bilden werden.78 Bis zur Veröffentlichung der BVT für die Rinderhaltung orientiert sich das 
Land Sachsen Anhalt an dem Entwurf der VDI Richtlinie 3473 Rind und an den vom Säch-
sischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschft herausgegeben Immissionsschutz-
rechtlichen Regelungen sowie an diversen KTBL-Schriften, in denen die verschiedenen 
Rinderhaltungsverfahren- und formen und den dafür verfügbaren Technologien, auch unter 
den Aspekten der Emissionspotenziale bewertet werden.  
 
Beste Verfügbare Techniken verursachen möglichst geringe Emissionen in Luft, Wasser 
und Boden und ermöglichen den effizienten Einsatz von Energie und Rohstoffen. Eine 
Technik wird als verfügbar bezeichnet, wenn deren Einsatz auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten sinnvoll und vertretbar erscheint. Beispielweise gehören Biofilter und Biowä-
scher zur Zeit nicht dazu, während die Abdeckung von Güllebehältern als sinnvoll und ver-
tretbar beschrieben ist. Darüber hinaus umfasst der Begriff „Techniken“ auch die Art und 
Weise, wie eine Tierhaltungsanlage geplant, gebaut, gewartet, betrieben und stillgelegt 
wird. Diese Anforderung wird als „Gute fachliche Praxis (GfP) beim Management einer An-
lage zusammen gefasst.  
Vor dem Hintergrund des Ziels, die allgemeine Umweltleistung von Betrieben mit intensiver 
Tierhaltung zu verbessern, entspricht es der guten fachlichen Praxis, die folgenden Maß-
nahmen umzusetzen: 

·  Ermittlung und Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen und beruflichen Bildung 
der Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben 

·  Aufzeichnungen über den Wasser- und Energieverbrauch, verbrauchte Futtermengen, 
Abfallentstehung und Ausbringung von Mineral- und Wirtschaftsdünger auf die landwirt-
schaftlichen Flächen 

·  Bereithaltung eines Notfallplans für unvorhergesehene Emissionen bzw. Störfälle 
·  Umsetzung eines Reparatur- und Instandhaltungsprogramms, um sicherzustellen, dass 

sich die baulichen Anlagen und die technischen Einrichtungen in gutem Zustand befin-
den und die Anlagen sauber gehalten werden 

·  sachgerechte Planung der Aktivitäten vor Ort, wie beispielsweise die Anlieferung von 
Material und Abtransport von Produkten und Abfällen 

·  sachgerechte Planung der Ausbringung des Wirtschaftsdüngers. 
 
In dem BVT-Merkblatt werden die BVT in den Bereichen Fütterung, Haltungsverfahren, (Ge-
flügel, Sauen, Mastschweine und Ferkel) Wasserverbrauch, Energieverbrauch sowie Wirt-
schaftsdünger- lagerung- aufbereitung und ausbringung dargestellt. Das komplette Merk-
blatt in englischer Sprache (383 Seiten) sowie eine Zusammenfassung in deutscher Spra-
che sind unter www.umweltdaten.de/nfp-bat-e/intensivelivestockbref-e.pdf erhältlich. 

 
 

                                                
77 Mündliche Mitteilung von Grimm E., 2003: KTBL-Damstadt. 
78 vgl. Eurich-Menden, B. et. al., 2003, -Ergebnisse aus dem Verbundprojekt BMVEL und UBA: Ammoniakemissi-
onen aus der Landwirtschaft, Minderungsmöglichkeiten und deren Kosten in 
http://www.umweltbundesamt.de/nfp-bat/index.htm 
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Anhang 3:  

Quelle: Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung – Direkt-
ZahlVerpflV), 2004, In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 58, ausgegeben zu Bonn am 12. 
November 2004 S. 2782. 
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